
384 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XIV. GP 

1976 11 24 

Regierungsvorlage 

mit 
Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX, 

dem die Eisenbahn-Verkehrsordnung 
geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Die Eisenbahn-Verkehrsordnung, BGBl. 
Nr. 170/1967, wird wie folgt geändert: 

1. Der § 2 hat zu lauten: 

,,§ 2. Beförderungsbedingungen 

(1) Die Eisenbahn ist verpflichtet, zu diesem 
Bundesgesetz und zu 'den zur Durchführung 
dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen 
die notwendigen näheren Bestimmungen (Beför­
derungsbedingungen) festzusetz.en. 

(2) Die Eisenbahn ist berechtigt, 

a) für besondere Verkehrs- oder Betrnebsver­
hältnisse oder örtliche Verhältnisse bezüg­
lich einzelner Bahnstrecken, Bahnhöfe, 
Fahrzeuge, Züge, Zuggattungen oder Ab­
fertigungsarten, 

b) zur vereinfachten Abwicklung des Güter­
verkehrs 

1. für die Beförderung von und nach unbe­
setzten Bahnhöfen, 

2. für Stückgut, 

3. für das Zu- oder Ausladen von Gütern 
unterwegs, jeweils in einen oder aus 
einem Wagen (Sammelwagen, Verteiler­
wagen) und im Rahmen desselben Fracht­
vertrages, 

von den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
abweichende Beförderungsbedingungen festzuset­
zen. Derartige Abweichungen bedürfen zu ihrer 
Gültigkeit der Genehmigung des Bundesministers 
für Verkehr. Die Genehmigung ist zu erteilen, 
wenn öffentliche Interessen nicht entgegenstehen. 
Die Eisenbahn ist verpflichtet, die Genehmigung 
der abweichenden Beförderungsbedingungen In 

der Veröffentlichung der Tarife ersichtlich zu 
machen." 

2. Die Abs. 2, 3 und 4 des § 3 haben zu lauten: 

,,(2) Die Eisenbahn ist ohne Genehmigung be­
rechtigt, vorübergehend 

a) die Beförderung von Personen sowie die 
Annahme und die Beförderung von Reise­
gepäck und Gütern zu sperren, 

b) bestimmte Güter nur unter bestimmten 
Bedingungen, die von den Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes abweichen können, 
zur Beförderung zuzulassen, 

c) bestimmte Güter vorzugsweise zur Beför-
derung anzunehmen,' 

wenn und soweit besondere Verkehrs- oder Be­
triebsverhältnisse oder örtliche Verhältnisse diese 
Maßnahmen erfordern. 

(3) Die Eisenbahn ist verpflichtet, Maßnahmen 
gemäß Abs. 2 den Bahnbenützern in geeigneter 
Weise, wie durch Auflage von Sperrverzeichnissen 
in den betroffenen Bahnhöfen, bekanntzumachen; 
diese Maßnahmen treten frühestens mit ihrer Be­
kanntmachung in Kraft. 

, (4) Aus zwingenden Gründen des öffentlichen 
Wohles kann der Bundesminister für Verkehr die 
im Abs. 2 angeführten Einschränkungen der Be­
förderungspflicht durch Verordnung vorsehen. 
Solche Verordnungen sind in den in Betracht 
kommenden Bahnhöfen durch Aushang kundzu­
machen. Die Eisenbahn ist verpflichtet, die Kund­
machung ohne Verzug durchzuführen. Die ver­
bindende Kraft solcher Verordnungen beginnt, 
wenn in ~hnen nicht anderes 'bestimmt ist, mit der 
Kundmachung. Soweit erforderlich, hat der Bun­
desminister für Verkehr die Verordnungen in 
geeigneter Weise auch nachrichtlich zu veröffent­
lichen." 

3. Der § 4 hat zu lauten: 

,,§ 4. Beförderungsmittel 

(1) Die Eisenbahn ist berechtigt, für die Füh­
rung von Sonderzügen und Sonderwagen sowie 
für die Benützung von Wagen besonderer Bauart 
besondere Vereinbarungen zu treffen. 
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(2) Die Eisenbaum ist veripflichtet, im Tarif die 
Bedingungen ,festzuset,zen, unter denen sie Wagen, 
die auf Grund eines besonderen Vertrages (Ein­
stellungsvertrag) von Privaten in den Wagenpark 
einer Eisenbahn eingestellt worden sind (Privat­
wagen), leer oder beladen befördert. Die Eisen­
bahn ist ferner verpflichtet, im Einstellungsver­
trag zu regeln, unter welchen Bedingungen sie 
Privatwagen einstellt, zur Verfügung des Einstel­
lers hält und ihm für Verlust oder Beschädigung 
der eingestellten Privatwagen haftet. Die von der 
Eisenbahn für den Absmluß von Einstellungs­
verträgen erstellten einheitlichen Bedingungen 
bedürfen der Genehmigung des Bundesministers 
für Verkehr; die Genehmigung ist zu erteilen, 
wenn öffentliche Rücksichten nicht entgegenste­
hen. Der Einstellungsvertrag ist auch für den Be­
nützer des Wagens verbindlich. 

gen der Beförderungspreise, der Nebengehühren 
und sonstige Begünstigungen gemäß Abs. 5 sowie 
die Aufhebung von Tarifen, die nur für eine 
bestimmte Zeit gelten, zu veröffentlichen. 

(3) Die Eisenbahn ist verpflichtet, die Tarife in 
dem vom Bundesminister für Verkehr heraus­
gegebenen Anzeigeblatt für Verkehr zu veröffent­
lichen oder anzukündigen. Die Eisenbahn ist ver­
pflichtet, den Bezug der, Tarife in den Tarifver­
kaufsstellen und durch Vermittlung der Bahnhöfe 
zu ermöglichen. 

(4) Die Eisenbahn ist verpflichtet, in jedem be­
setzten Bahnhof die für diesen Bahnhof in Be­
tracht kommenden Tarife während der Dienst­
stunden zur unentgeltlichen Einsicht aufzulegen; 
im Versandbahnhof sind den Bahnbenützern auf 
Verlangen die Wege, über welche die Güter, von 
den Fällen des § 73 Abs. 1 abgesehen, befördert 
werden (Ladewege, Leitwege), bekanntzugeben. (3) Die Eisenbahn ist berechtigt, Werkwagen 

von Privaten vorübergehend auch ohne Einstel­
lung als Privatwagen in bestimmten Verkehrs- (5) Die Tarife sind jedermann gegenüber in, 
beziehungen zuzulassen (Werk-Nahverkehrswa-g1eicher Weise anzuwenden. Die Eisenbahn ist 
gen); sie ist veJ:'\pflichtet, Dauer und Umfang der jedoch berechtigt, für Zwecke der öffentlichen 
Zulassung sowie die sonstigen Bedingungen jeweils Verwaltung, für Wohlfahrtszwecke und für den 
vertraglich zu regeln. Eisenbahndienst Ermäßigungen der Beförderungs-

(.1) D' E' b h . b ch' P G preise, der Nebengebühren und sonstige Begün-
• le lsen a n 1st ere ugt, ersonen, e- . "h E "ß' d B f" .. ck d G" . K f d d sugungen zu gewa ren. rma 19ungen er e or-

pa un . uter mlt ra twag~n 0 er an ~ren I derungspreise, der Nebengebühren und sonstige 
Verkehrsmltteln nach den Bestimmungen dleses TI ..' . d ch 1'" f" . D' 

d b 'f" d d d 'h egunsugungen sm au zu asslg ur 1m lenste 
Bun esgesetzes zu eor ern 0 er urch von 1 r "ff r h E' b h h d k' d . 
bestellte Unternehmer befördern zu lassen. Für 0 'ent lC er lsen. a nen s.te en e a. t.lve .. un 1m 

Ich B f' d '1 § 2 . "ß" Ruhestand befindliche Bedlenstete SOWle fur deren 
so e e or erungen gl t smngema. Familienangehörige. Die Eisenbahn ist ferner be-

4.Der § 6 hat zu lauten: 

,,§ 6. Tarife 

(1) Die Eisenbahn ist verpflichtet, in die von ihr 
zu erstellenden Tarife die Beförderungsbedingun­
gen und alle zur Berechnung der Beförderungs­
preise und der Nebengebühren für Nebenleistun­
gen der Eisenbahn notwendigen Angaben aufzu­
nehmen. 

(2) Die Tarife bedürfen zu ihrer Gültigkeit der 
Veröffentlichung und treten, sofern sie Erhöhun­
gen der Beförderungspreise oder der Neben­
gebühren oder Erschwerungen der Beförderungs­
bedingungen nicht. enthalten, frühestens mit Ab­
lauf des Tages ihrer Veröffentlichung in Kraft. 
Erhöhungen der Beförderungspreise oder der Ne­
bengebühren oder Erschwerungen der Beförde­
rungsbedingungen treten für die Beförderung von 
Personen und Reisegepäck frühestens mit Ablauf 
des sechsten Tages nach der V eröffen tlichung, für 
die Beförderung von Gütern frühestens mit Ab­
lauf des fünfzehnten Tages nach der Veröffent­
lichung in Kraft; bei der' Berechnung der ange­
führten Fristen wird der Tag der Veröffentlichung 
nicht mitgezählt. Werden offensichtliche Fehler 
berichtigt, so treten diese Berichtigungen mit Ab­
lauf des Tages ihre'r. Veröffentlichung in Kraft. 
Die Eisenbahn ist nicht verpflichtet, Ermäßigun-

rechtigt, den Beförderungspreis sowie die Neben­
gebühren im Einzelfalle 'zu ermäßigen und sonstige 
Begünstigungen zu gewähren, wenn und insoweit 
dies aus Rücksichten der kaufmännischen Betriebs­
führung notwendig ist; sie ist verpflichtet, Ermä­
ßigungen des Beförderungspreises dem Bundes­
ministerium für Verkehr anzuzeigen. 

(6) Tarifwidrige Sonderabmachungen berühren 
nicht die rechtliche Wirksamkeit des Beförde­
rungsvertrages. Die Eisenba'hn ist verpflichtet, die 
Beförderungspreise und Nebengebühren auch in 
solchen Fällen nach den Tarifen zu berechnen." 

5. a) Im ersten Satz des § 7 Abs.2 ist an Stelle 
des \Y/ ortes "neunzig" das Wort "sechzig" zu 
setzen. 

b) Im zweiten Satz des § 7 Abs. 2 sind an Stelle 
der Worte "drei Jahre" die Worte ~,ein Jahr" zu 
setzen. 

c) Im dritten Satz des § 7 Abs. 2 sind an Stelle 
der Worte "dreier Jahre" die Worte "eines J ah-
res" zu setzen. . 

.d) Der letzte Satz de~ § 7 Abs. 2 hat zu lauten: 
"Die Eisenbahn ist berechtigt, beim Ausfolgen 
den Finderlohn sowie die im Zusammenhang mit 
dem verlorenen Gegenstand anfallenden Neben­
gebühren und Kosten, die durch Nebengebühren 
nicht gedeckt sind, einzuheben." 
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6. Der zweite Satz des § 10 Abs. 1 hat zu 
entfallen. 

7. Der Abs. 1 des § 11 hat zu lauten: 

,,(1) Die Eisenbahn ist verpflichtet, den Reisen­
den die Fahrpläne der Züge in geeigneter Weise 
zur Kenntnis zu bringen. Die Einschränkungen 
in der Benützung bestimmter Züge odel' Wagen­
klassen müssen aus den Fahrplänen .zu ersehen 
sein." 

8. Der § 12 hat zu laut~n: 

,,§ 12. Warteräume 

(5) Die Eisenbahn ist berechtigt, das Rauchen 
in den Warteräumen zu verbieten; sie ist berech­
tigt, von Personen, die trotz eines Hinweises ein 
solches Verbot nicht beachten, einen im Tarif fest­
zusetzenden Betrag einzuheben." 

9. Der § 13 hat zu lauten: 

,,§ 13. Raucher~, Nichtraucherwagen. 
Raucher-, Nichtraucherabteile 

(1) Die Eisenbahn ist verpflichtet, bei Beförde­
rungen, die über den Nahverkehr hinausgehen, in 
jedem Zuge für jede Wagenklasse eine angemes­
sene Anzahl von Wagen oder Abteilen für 
Raucher und für Nichtraucher zu bestimmen und 
als solche innen kenntlich zu machen; ist in einem 
Zuge von einer Wagenklasse nur ein Abteil vor­
handen, so ist die Eisenbahn verpflichtet, dieses 
als Nichtraucherabteil kenntlich zu machen. 

(1) Die Eisenbahn ist verpflichtet, die Warte­
räume in besetzten Bahnhöfen mit geringem Ver­
kehr spätestens eine halbe Stunde, in besetzten 
Bahnhöfen mit stärkerem Verkehr spätestens eine 
Stunde vor der fahrplanmäßigen Abfahrtszeit 
eines Zuges zu öffnen; sie ist berechtigt, Aus- (2) Die Eisenbahn ist berechtigt, im Na,hver­
nahmen vorzusehen, wenn und soweit besondere kehr ausschließlich Wagen für Nichtraucher zu 
Betriebsverhältnisse oder örtliche' Verhältnisse fuhren. Diese Wagen sind' als solche. innen 
diese Ausnahmen erfordern. ,kenntlich zu machen." 

(2) In Anschlußbahnhöfen sind ankommende 
Reisende berechtigt, sich in den Warteräumen der 

. für die Weiterfahrt in Betracht kommenden 
Eisenbahn bis zur Abfahr;t des Anschlußzuges 
aufzuhalten; die Eisenbahn ist aber nicht ver­
pflichtet, die Warteräume in der Zeit von zwei­
undzwanzig bis sechs Uhr offenzuhalten. Beträgt 
jedoch in Anschlußbahnhöfen die Zeit von der 
Ankunft eines Zuges bis zur Abfahrt des An­
schlußzuges fahrplanmäßig weniger als sechs Stun­
den, so ist die Eisenbahn verpflichtet, die Warte­
räume, soweit erforderlich, auch in der Zeit von 
zweiundzwanzig bis sechs Uhr offenzuhalten. 

10. Der Abs. 5 des § 15 hat zu entfallen. 

l1.Nach § 15 wird folgende Bestimmung ein­
gefügt: 

,,§ 15 a. Geltungsdauer der Fahraus~eise. 
Fahrtunterbrechung 

Die Eisenbahn ist verpflichtet, im Tarif die 
Geltungsdauer der Fahrausweise und die Fahrt­
unterbrechung zu regeln." 

12. Der § 17 hat zu lauten: 

,,§ 17. Platzsicherung 

Die Eisenbahn ist verpflichtet, im Tarif 
(3) Die Eisenbahn ist berechtigt, Personen ohne zu bestimmen, ob und unter welchen Bedin­

gültigen ~ahrausweis sowie .Personen, welche die gun gen sie den Reisenden auf Bestellung die 
;orgeschnebene. Ordnung mcht beachten, den zu Benützung von Abteilen, Sitzplätzen und Lie­
Ihrer Au~rechterhalt~ng getroff~nen Anor~nun- . geplätzen sichert. In den Fahrplänen ist ersichtlich 
~en de: Elsenbahnbedlenst~ten mcht Folge leIsten, I zu machen, bei welchen Zügen eine Platzsicherung 
durch Ihren Zustand oder Ihr Verhalten den An- I vorgenommen wird." 
stand verletzten oder infolge einer Krankheit 
oder aus sonstigen Gründen den anderen im 13. Der Abs. 1 des § 18 hat zu lauten: 
Warteraum' befindlichen Personen offensichtlich 
lästig fallen würden, den Aufenthalt in den 
Warteräumen zu verbieten. Die Eisenbahn ist be­
rechtigt, von Personen, die trotz eines Hinweises 
ein solches Verbot nicht beachten, einen im Tarif 
festzusetzenden Betrag einzuheben. 

(4) Stoffe, Gegenstände und lebende Tiere, 
deren Mitnahme in Personenwagen gemäß §§26 
und 27 nicht zugelassen ist, dürfen auch in Warte­
räume nicht mitgenommen wel'den. Die Eisen­

,,(1) Die Eisenbahn ist berechtigt, im Tarif zu 
bestimmen, daß einzelne Züge, die als solche in 
den Fahrplänen ersichtlish zu machen sind; ganz 
oder teilweise, nur mit Platzkarten gegen Zahlung' 
eines Entgeltes oder Zulassungskarten benützt 
werden dürfen; diese Karten berechtigen den 
Reisenden zur Benützung solcher Züge nur In 

Verbindung mit einem gültigen Fahrausweis." 

14. Die Abs. 1 und 2 des § 19 haben zu lau-

bahn ist berechtigt, von Personen, die trotz eines ten: 
Hinweises dieses Verbot nicht beachten, einen im ,,(1) Die Eisenbahn ist verpflichtet, die Anwei-
Tarif festzusetzenden Betrag einzuheben. i sung von Plätzen im Tarif zu regeln. 
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(2) Die Eisenbahn ist verpflichtet, das Belegen 
von Sitzplätzen im Tarif zu regeln. Die Eisen­
b"hn ist berechtigt, von Personen, die durch das 
unberechtigte Belegen eines Sitzplatzes. Reisende 
mit gültigen Fahrausweisen am Einnehmen die­
ses Sitzplatzes hindern, einen Betrag einzuheben, 
den sie im Tarif festsetzt." 

15. Der § 20 hat zu lauten: 

,,§ 20. Übergang. Änderung des Beförderungs­
weges 

Die Eisenbahn ist verpflichtet, im Tarif 
zu bestimmen, ob und- unter welchen Bedingun­
gen sie den übergang in die höhere Wagenklasse, 
in einen Zug höherer Gattung, in einen Zug mit 
höheren Fahrpreisen sowie die Änderung des 
Beförderungsweges zuläßt." 

16. Der § 22 hat zu entfallen. 

17. Der letzte Satz des § 25 Abs. 5 hat zu 
lauten: 

b) der· Fahrausweis wegen PJatzmangels in 
einer niedrigeren als der darauf angege­
benen Klasse oder Zuggattung benützt wor­
Iden ist. '. 

(2) Die Eisenbahn ist verpflichtet, im. Tarif 
die Erstattungsbeträge und die Verwaltungsrück­
lässe zu regeln und die zur Begründu,ng des Er­
stattungsantrages vorzulegenden Unterlagen und 
Bescheinigungen zu bestimmen. Die Eisenbahn ist 
berechtigt, im Tarif in bestimmten Fällen, ins­
besondere bei Fahrausweisen zu ermäßigten Fahr­
preisen, ausgenommen die Fahrausweise für Kin­
der gemäß § 16 Abs. 2, die Erstattung auszu­
schließen oder an Bedingungen zu knüpfen. 

(3) Ist der Tarif unrichtig angewendet worden 
oder sind bei der Berechnung des Fahrpreises 
oder sonstiger Kosten Fehler vorgekommen, so 
ist der Unterschiedsbetrag von der Eisenbahn 
zu erstatten oder vom Reisenden nachzuzahlen, 
wenn der Unterschiedsbetrag je Fahrausweis zehn 
Schilling übersteigt. 

"Die Eisenbahn ist berechtigt, im Tarif für das 
Reinigen und für das Instandsetzen feste Sätze zu (4) Ein Anspruch auf Erstattung steht dem zu, 
bestimmen." welcher den Fahrausweis vorlegt. 

18. Die Abs. 4 und 5 des § 26 haben zu lau­
ten: 

,,(4) Die Eisenbahn ist berechtigt, im Tarif 
Bedingungen festzusetzen, unter denen sie Gegen­
stände, die entgegen den Bestimmungen der 
Abs. 1 und 2 sowie des Abs. 3 lit. bin Personen­
wagen. mitgenommen worden sind, als Hand­
gepäck oder als Reisegepäck weiterbefördert. 

(5) Die Eisenbahn ist berechtigt, bei begrün­
deter Vermutung der Nichtbeachtung der Be­
stimmu~gen des Abs. 3 vom Reisenden den 
Nachweis zu verlangen, daß die von ihm in 
Personenwagen mitgenommenen Gegenstände 
diesen Bestimmungen entsprechen. Erbringt der 
Reisende den Nachweis nicht ohne Verzug, so 
gilt § 14 Abs. 1. Kann die Person, die solche Ge­
g·enstände in Personenwagen mitgenommen hat, 
nicht festgestellt werden, so ist die Eisenbahn 
berechtigt, unter Beiziehung von zwei Zeugen 
nachzuprüfen, ob die mitgenommenen Gegen­
stände den Bestimmungen des Abs. 3 entspre­
chen; Eisenbahnbedienstete dürfen als Zeugen nur 
beigezogen werden, wenn andere Personen nicht 
zur Verfügung stehen." 

19. Der § 29 hat zu lauten: 

,,§ 29. Erstattung. Nachzahlung 

(1) Die Eisenbahn ist verpflichtet, den Fahr­
preis ganz oder teilweise zu erstatten, wenn 

a) der Fahrausweis nicht oder nur teilweise 
benützt worden ist, 

(5) Reklamationen auf Erstattung sind bei der 
Eisenbahn schriftlich einzureichen, welche den 
Betrag eingehoben hat. 

(6) Im Falle der gerichtlichen Geltendmachung 
ist die Klage gegen die im Abs. 5 angeführte 
Eisenbahn einzubringen. 

(7) Der Anspruch auf Erstattung erlischt, wenn 
er nicht innerhalb von sechs Monaten nach Ab­
lauf des letzten Tages der Geltungsdauer des 
Fahrausweises bei der Eisenbahn geltend gemacht 
wird. . 

(8) Der Anspruch auf Erstattung oder auf 
Nachzahlung verjährt in einem Jahre. Die Ver­
jährung beginnt mit Ablauf des letzten Tages 
der Geltungsdauer des Fahrausweises. Reicht der 
Berechtigte eine Reklamation bei der Eisenbahn 
ein, so wird der Lauf der Verjährung, abge­
sehen von den allgemeinen gesetzlichen Hem­
mungsgründen, bis zu dem Tage gehemmt, an 
welchem die Eisenbahn die Reklamation schrift­
lich abschlägig beantwortet und die der Reklama­
tion beigefügten Beläge zurückgegeben hat. Gibt 
die Eisenbahn der Reklamation teilweise statt, so 
beginnt die Verjährung nur für den noch strei­
tigen Teil der Reklamation wieder zu laufen. Wer 
sich auf die Einreichung einer Reklamation, auf 
deren Beantwortung oder auf die Rückgabe von 
Belegen beruft, hat dies zu beweisen. Weitere 
Reklamationen, welche denselben Anspruch zum 
Gegenstand haben, hemmen die Verjährung 
nicht. 
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(9) Die Eisenbahn ist verpflichtet, im Falle des 
Abs. 3 den zu erstattenden Unterschiedsbetrag 
vom Tage der ordnungsmäßig eingereichten Re­
klamation oder, wenn eine Reklamation nicht 
vorangegangen ist, vom Tage der Klageerhebung 
an mit fünf v. H. jährlich zu verzinsen. Sie 
ist nicht verpflichtet, Unterschiedsbeträge unter 
zweihundert Schilling für d.en Fahrausweis und 
andere zu erstattende Beträge zu verzinsen. Legt 
der BereChtigte die zur Behandlung notwendigen 
Unterlagen nicht innerhalb einer ihm gesteIlten 
angemessenen Frist vor, so ist die Eisenbahn nicht 
verpflichtet, für die Dauer der hiedurch bewirk­
ten Verzögerung Zinsen zu zahlen. 

(10) Für die Erstattung und die Nachzahlung 
des Beförderungspreises für in Personenwagen 
mitgenommene lebende Tiere gelten die Abs. 1 
bis 9 sinngemäß." 

20. Die Abs. 2 und 3 des § 32 haben' zu 
lauten: 

,,(2) Die Eisenbahn· ist berechtigt, bei begrün­
deter Vermutung der Nichtbeachtung der für die 
Zulassung von Gegenständen 'zur Beförderung als 
Reisegepäck vorgesehenen ·Bestimmungen vom 
Reisenden den Nachweis zu verlangen, daß der 
Inhalt der G,epäckstücke diesen Bestimmungen 
entspricht. Erbringt der Reisende den Nachweis 
nicht ohne Verzug, so ist die Eisenbahn berech­
tigt, das Reisegepäck von der Beförderung aus­
zuschließen. Wird die Vermutung bestätigt, so ist 
die Eisenbahn berechtigt, die ihr erwachsenden 
Kosten vom Reisenden einzuheben. Kann der 
Reisende, der das Reisegepäck aufgegeben hat, 
nicht festgestellt werden, so ist die Eisenbahn 
berechtigt, unter Beiziehung von zwei Zeugen 

. nachzuprüfen, ob das Reisegepäck den Bestim­
mungen de~ §§ 30 und 31 entspricht; Eisen-
bahnbedienstete dürfen als Zeugen nur beigezo­
gen werden, wenn andere Personen nicht zur 
Verfügung stehen. 

(3) Die Eisenbahn ist, unbeschadet der Be­
stimmung des Abs. 1, berechtigt, bei Nichtbe­
achtung der Bestimmungen des § 31 vom 
Reisenden einen Frachtzuschlag einzuheben,den 
sie im Tarif festsetzt." 

21. Der Abs. 3 des § 33 hat zu lauten: 

,,(3) Die Eisenbahn ist berechtigt, im Tarif 
Bestimmungen über die Kennzeichnung der Ge­
päckstücke festzusetzen. Sie ist berechtigt, die 
Annahme von Gepäckstücken ohne die vorge­
sdl,riebene Kennzeichnung zu verweigern." 

22. Der Abs. 9 des § 34 hat zu entfallen. 

23. Die lit: i des § 35 Abs. 3 hat zu ent­
fallen. 

24. Der § 37 hat zu entfallen. 

25. Der Abs. 13 des § 40 hat zu entfallen. 

26. Der § 42 hat zu lauten: 

,,§ 42. Erstattung. Nachzahlung 

(1) Die Eisenbahn ist verpflichtet, die Ge­
päckfracht ganz oder teilweise zu erstatten, wenn 
Reisegepäck im Versand- oder in einem Unter­
wegsbahnhof zurückgenommen worden ist. 

(2) Die Eisenbahn ist verpflichtet, im Tarif die 
Erstattungsbeträge und die Verwaltungsrück­
lässe zu regeln und die zur Begründung des Er­
stattungsantrages vorzulegenden Unterlagen und 
Bescheinigungen zu bestimmen. Die Eisenbahn ist 
berechtigt, im Tarif in bestimmten Fällen, ins­
besondere bei Reisegepäck zu ermäßigter Ge­
päckfracht, die Erstattung auszuschließen oder 
an·Bedingungen zu knüpfen. 

(3) Ist der Tarif unrichtig angewendet worden 
oder sind bei der Berechnung der Kosten Fehler 
vorgekommen, so ist der Unterschiedsbetrag 
von der Eisenbahn zu erstatten oder vom Rei­
senden nachzuzahlen, wenn der Unterschiedsbe­
trag je Gepäckschein zehn Schilling übersteigt. 

(4) Ein Anspruch auf Erstattung steht dem 
zu, welcher den Gepäckschein vorlegt oder seine 
Berechtigung in anderer Weise glaubhaft macht. 

(5) Reklamationen auf Erstattung sind bei 
der Eisenbahn schriftlich einzureichen, welche den 
Betrag eingehoben hat. . 

(6) Im Falle der gerichtlichen Geltendmachung 
ist die Klage gegen die im Abs. 5 angeführte 
Eis~nbahn einzubringen. 

(7) Der Anspruch auf Erstattung erlischt, wenn 
er nicht innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf 
des Tages der Zahlung des beanspruchten Be­
trages bei der Eisenbahn geltend gemacht 
wird. 

(8) Der Anspruch auf Erstattung oder auf 
Nachzahlung verjährt in einem Jahre. Die Ver­
jährung beginnt mit Ablauf des Tages der Zah­
lung oder, wenn keine Zahlung erfolgte, mit 
Ablauf des Tages, an dem diese hätte erfolgen 
sollen. Im übrigen gilt § 29 Abs. 8. 

(9) Die Eisenbahn ist verpflichtet, im Falle 
des Abs. 3 den zu erstattenden Unterschiedsbe­
trag vom Tage der ordnungsmäßig eingereichten 
Reklamation oder, wenn eine Reklamation nicht 
vorangeg.angen ist, vom Tage der Klageerhebung 
an mit fünf v. H. jährlich zU: verzinsen. Sie ist 
nicht verpflichtet, Unterschiedsbeträge unter 
zweihundert Schilling für den Gepäckschein und 
andere zu erstattende Beträge zu verzinsen. Legt 
der Berechtigte die zur Behandlung notwendigen 
Unterlagen nicht innerhalb einer ihm gestellten 
angemessenen Frist vor, so ist die Eisenbahn 
ni<;ht verpflichtet, für di,e Dauer der hiedurch be­
wirkten Verzögerung Zinsen zu zahlen." 

2 
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27. Der letzte Satz des § 45 Abs. 3 hat zu 
lauten: 

"Ansprüche des Berechtigten auf Entsmädi­
gung wegen verspätet er Auslieferung gemäß § 47 
bleiben vürbehalten." 

28. Der Abs. 1 des § 46 hat zu lauten: 

,,(1) Hat die Eis'enbahn auf Grund der Be­
stimmungen dieses Bundesgesetzes Entschädigung 
für gänzlichen üder teilweisen Verlust vün Reise­
gepäck zu leisten, so. ist sie verpflichtet, 

a) wenn der Betrag des Schadens nachge­
wiesen ist, den Ersatz dieses Schadens bis 
zu einem im Tarif festzusetzenden Höchst­
betrag, 

b) wenn der Betrag des. Schadens nicht nach­
gewiesen ist, einen im Tarif festzusetzenden 
Betrag 

zu leisten; diese Beträge dürfen jedoch für jedes 
fehlende Kilügramm des Rühgewichtes wertmäßig 
nicht niedriger sein als die im Internatiünalen 
übereinkümmen über den Eisenbahn-Persünen­

. und -Gepäckverkehr in ,der jeweils gdtenden 
Fassung für diese Fälle vürgesehenen Beträge. Die 
Eisen,bahn ist verpflichtet, außerdem die Gepäck-

schäftsstelle im Gemeindegebiet des Versandbahn­
hüfes üder in benachbarten Gemeinden abzuhülen 
üder in seine W ühnung üder Geschäftsstelle im 
Gemeindegebiet des Bestimmungsbahnhüfes oder 
in benachbarten Gemeinden zuzuführen. Sie ist 
berechtigt, das Abhülen oder Zuführen selbst zu 
besürgen üder durch vün ihr bestellte Unterneh­
mer besürgen zu lassen; in beiden Fällen hat die 
Eisenbahn die Rechte und Pflichten gemäß den 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes. Die Eisen­
bahn ist verpflichtet, Bahnhöfe mit ihren Rüll­
fuhrbereichen im Tarif und in den Fahrplänen, 
das Rüllgeld süwie die näheren Rüllfuhrbedin­
gun gen im Tarif und die Abhül- und Zufuhr­
zeiten bei den Reisegepäckabfertigungsstellen die­
ser Bahnhöfe durch Aushang zu veröffentlimen." 

32. Der zweite, Satz des § 54 Abs. 1 hat zu 
lauten: 

"Die Eisenbahn ist berechtigt, von der Festset­
zung vün Dienststunden für Samstage, Sünn- und 
Feiertage abzusehen, für Samstage jedoch nur in­
süweit, als ausreichende örtliche Verkehrsbedürf­
nisse erfahrungsgemäß nicht bestehen." 

33. a) Die Abs. 1 bis 5 des § 57 haben zu lau-
ten: 

fracht, die Zölle und sünstige aus Anlaß der 
Beförderung des verlürenen Reisegepäcks gezahlte ,,(1) Der Absender ist verpflichtet, dem Gute 
Beträge ühne weiteren Schadenersatz zu erstat- bei der Aufgabe einen Frachtbrief beizugeben. 
ten." 

29. Der Abs. 1 des § 47 hat zu lauten: 

,,(1) Ist das Reisegepäck verspätet ausgeliefert 
würden und weist der Berechtigte nicht nach, daß 
ein Schaden hieraus entstanden ist, so. ist die 
Eisenbahn verpflichtet, .einen im Tarif festzu­
setzenden Betrag ~u zahlen, der jedüch für jedes 
Kilogramm des Rohgewichtes des verspätet aus­
gelieferten Reisegepäcks für je angefangene 
vierundzwanzig Stunden seit der Abfürderung 
wertmäßig nicht niedriger sein darf als der 
im Internatiünalen übereinkümmen über den 
Eisenbahn-Persünen- und -Gepäckverkehr in der 
jeweils geltenden Fassung für diesen Fall vürge­
sehene Betrag; der Betrag der Entschädigung darf 
jedüm die Gepäckfracht nicht übersteigen." 

30. Der § 48 hat zu entfallen. 

31. Die überschrift des IV. Abschnittes und die 
vür § 51 einzufügende Bestimmung haben zu 
lauten: 

"IV. Abholen' und Zuführen von Gepäck. 
Gepäckträger. Aufbew:thrung von Gepäck 

§ 50 a. Abholen und Zuführen von Gepäck 

Die Eisenbahn ist in Bahnhöfen, in denen sie 
einen Rüllfuhrdienst für Gepäck eingerichtet hat, 
auf Verlangen des Reisenden verpflimtet, Hand­
und Reisegepäck vün seiner W ühnung üder Ge-

(2) Die Eisenbahn ist verpflichtet, das Muster 
des Frachtbriefes und die näheren Bestimmungen 
über Beschaffenheit und Verwendung des Fracht­
briefes im Tarif festzusetzen. Das Muster und die 
näheren Bestimmungen bedürfen zu ihrer Gültig­
keit der Genehmigung des Bundesministers für 
Verkehr; die Genehmigung ist zu erteilen, wenn 
öffentliche Interessen nicht entgegenstehen. 

(3) Der Frachtbrief muß zur Bestätigung seiner 
übereinstimmung mit dem genehmigten Muster 
den Küntrüllstempel einer dem öffentlichen Ver­
kehr dienenden Eisenbahn österreichs aufweisen; 
aus dem Küntrüllstempel muß ersichtlich sein, 
welche Eisenbahn die Küntrülle vürgenümmen 
hat. Die Eisenbahn ist lSerechtigt, für die Kün­
trülle eine Nebengebühr einzuheben. 

(4) Die Eisenbahn ist verpflichtet, den Bezug 
vün Frachtbriefen bei den Güterabfertigungsstel­
len zu ermögl1ichen. 

(5) Die Eisenbahn ist berechtigt, für bestimmte 
Beförderungen, wie bei Sendungen im Abünne­
ment üder vün Zeitungspaketen, das Muster eines 
anderen Beförderungsp~piers als des Frachtbriefes 
und die näheren Bestimmungen über Beschaffen­
heit und Verwendung des anderen Beförderungs­
papieres im Tarif festzusetzen. 

b) Im zweiten Satz des § 57 Abs. 6 ist an Stelle 
des Würtes "abgeänderten" das Würt "überschrie­
benen" zu setzen. 
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34. a) Die lit. ades § 58 Abs. 1 hat zu ent­
fallen. 

b) Die lit e des § 58 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,,e) das Gewicht oder statt dessen eine andere 
im Tarif vorgesehene Angabe für die Fracht­
berechnung. Läßt dieses Bundesgesetz oder 
der Tarif zu, das Gut ohne Angabe des Ge­
wichtes oder ohne die im Tarif vorgesehene 
Angabe im Frachtbrief aufzugeben, so ist 
die Eisenbahn verpflichtet, das Gewicht oder 
diese Angabe einzutragen;" 

c) Die lit. f des § 58 Abs. 1 hat zu l~uten: 

"f) bei Aufgabe des Gutes als Stückgut 
die Anzahl der Frachtstücke;' das auf 
einer Palette verladene Gut gih als ein 
Frachtstück; 
die Art der Verpackung; 

bei Aufgabe des Gutes als Wagenladung 
- die Wagennummer; 
- bei einem Privatwagen auch dessen 

Eigengewicht ;" 

d) Die' lit. g des § 58 Abs. 1 hat zu entfallen. 

e) Im Abs. 3 des § 58 haben die Worte "und 
Beilagen" zu entfallen. 

I 

f) Im zweiten Satz des § 58 Abs. 4 sind an 
Stelle der Worte "mit seinem Namen und seiner 
Adresse zu versehen" die Worte "zu unterschrei­
ben" zu setzen. 

35. Im Abs. 2 des § 61 haben die Worte "die 
zur Durchführung dieses Bundesgesetzes erlasse­

, nen Verordnungen" samt dem unmittelbar nach­
folgenden Beistrich zu entfallen. 

36. Der Abs. 1 des § 62 hat zu huten: 

,,(1) Die Eisenbahn ist verpflichtet, im Tarif 
die näheren Bestimmungen für die Wagenbestel­
lung durch den Absender f'estzusetzen." 

37. a) Die Abs. 2 und 3 des § 63 haben zu lau­
ten: 

,,(2) Der Absender ist verpflichtet, alles vorzu­
kehren, was der Eisenbahn die Abfertigung der 
von ihr zu vel'ladenden Güter ermöglicht. Die 
Eisenbahn ist berechtigt, im Tarif hiefür eine 
Frist (Aufgabefrist) festzusetzen, die vom Beginn 
der Auflieferung an berechnet wird. Die Auf­
gabefrist ruht an Samstagen sowie an Sonn- und 
Feiertagen. Die Eisenbahn ist berechtigt, zusätz­
lich ein Ruhen für den Zeitraum außerhalb der 
allgemein üblichen Arbeitsstunden festzusetzen. 
überschreitet der Absender die Aufgabefrist, so 
ist die Eisenbahn verpflichtet, das Gut auf Lager 
zu nehmen; im übrigen gelten die Bestimmungen 
des § 91 Abs. 12lit. bund d bis h sinngemäß. 

(3) Die Eisenbahn ist berechtigt, im Tarif für 
das Verladen der vom Absender zu verladenden 
Güter eine Frist (Verladefrist) festzusetzen, die 
mit der Bereitstellung des Wagens beginnt; die 
Eisenbahn ist verpflichtet, eine allfällige Verlän­
gerung der Verladefrist bei den Güterabferti­
gungsstellen der betreffenden Bahnhöfe durch 
Aushang bekanntzumachen. Die Verladefrist ruht 
an Samstagen sowie an Sonn- und Feiertagen; 
wird jedoch auf Verlangen des Absenders ein 
Wagen an einem Samstag, Sonn- oder Feiertag 
zum Beladen bereitgestellt, so ruht die Verlade­
frist an diesem Tage nicht. Die Eisenbahn ist be­
rechtigt, zusätzfich ein Ruhen für den Zeitraum 
außerhalb der allgemein üblichen Arbeitsstunden 
festzusetzen. übergibt der Absender das Gut mit 
dem Frachtbrief der Eisenbahn ,erst nach Ablauf 
der Verladefrist oder bringt er den wegen Un­
richtigkeit, Ungenauigkeit oder Unvollständigkeit 
beanstandeten Frachtbrief nicht innerhalb der 
Verladefrist berichtigt oder ergänzt bei oder be­
gleicht er die von ihm zu zahlenden Kosten nicht 
innerhalb dieser Frist, so ist die Eisenbahn be­
rechtigt, für die Dauer der überschreitung Wa­
genstandgeld einzuheben." 

b) Der Abs. 7 des § 63 hat zu lauten: 

(7) Die Eisenbahn ist berechtigt, ohne Rück­
sicht auf die im § 6 Abs. 2 vorgesehene Frist in 
einzelnen oder in allen Bahnhöfen die Aufgabe­
frist und die Verladefrist abzukürzen, das Lager­
und das Wagenstandgeld sowie die Abbestell­
gebühr zu erhöhen,wenn und soweit besondere 
Verkehrs- oder Betriebsverhältnisse oder örtliche 
Verhältnisse diese Maßnahmen erfordern, läng­
stens jedoch für die Dauer eines Monates. Die 
Eisenbahn ist verpflichtet, solche Maßnahmen spä­
testens am Tage vor ihrem Inkrafttreten bei den 
Gütebbfertigungsstellender betreffenden Bahn­
höfe durch Aushang bekanntzumachen und in ge­
eigneter Weise, wie durch Presseverlautbarung, 
auch nachrichtlich zu veröffentlicheri. " 

38. Der Abs. 1 des § 64 hat zu lauten: 

,,(1) Die Eisenbahn ist in Bahnhöfen, in denen 
sie einen Rollfuhrdienst für Stückgut eingerichtet 
hat, auf Verlangen des Absenders verpflichtet, 
Stückgut von seiner Wohnung oder Geschäfts­
stelle im Gemeindegebiet des Versandbahnhofes 
oder in benachbarten Gemeinden abzuholen. Sie 
ist berechtigt, das Abholen selbst zu besorgen 
oder durch von ihr bestellte Unternehmer besor­
gen zu lassen; in beiden Fällen hat die Eisenbahn 
die Rechte und Pflichten gemäß den Bestimmun­
gen dieses Bundesgesetzes. Die Eisenbahn ist ver­
pflichtet, Bahnhöfe mit ihren Rol1fuhrbereichen, 
das Rollgeld sowie die näheren Rollfuhrbedin­
gungen im Tarif und die Abholzeiten bei den 
Güterabfertigungsstellen dieser Bahnhöfe durch 
Aushang zu veröffentlichen." 
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39. a) Der Abs. 1 des § 66 hat zu lauten: 

,,(1) Die Eisenbahn ist verpflichtet, im Tarif zu 
bestimmen, ob die Güter durch die Eisenbahn 
oder durch den Absender zu verladen sind." 

b) Im Abs. 3 des § 66 hat der Satzteil "dieses 
Bundesgesetz, die zur Durchführung dieses Bun­
desgesetzes erlassenen Verordnungen,'" zu ent­
fallen. 

40. a) Im ersten Halbsatz des § 68 Abs. 1 haben 
die Worte "bei der Annahme" zu entfallen. 

b) Im zweiten Satz des § 68 Abs. 5 sind an 
Stelle der Worte "privaten Gleiswaage" die Worte 
"privaten Waage" !Zu setzen. 

41. a) Der zweite Satz des § 69 Abs. 1 hat zu 
lauten: 

"Die Eisenbahn ist verpflichtet, nach vollständiger 
Auslieferung ,des Gutes und - sofern nicht nach­
träglich zentral die Fracht berechnet und mit 
besonderem Beleg in Rechnung gestellt wird -
nach Zahlung der vom Absender übernommenen 
Kosten oder nach Hinterlegung einer Sicherheit 
dem Frachtbrief und jedem der gegebenenfalls 
angefügten Zusa"tzblätter sofort den Tagesstempel 
der Güterabfertigungsstelle, aus dem auch die 
Stunde der Annahme ersichtlich sein muß, als 
Zeichen der Annahme von Gut und Frachtbrief 
aufzudrücken. " 

b) Der Abs. 3 des § 69 hat zu lauten: 

,,(3) Bei vom Absender zu verladenden Gütern 
dienen jedoch die Angaben des Frachtbriefes über 
Gewicht oder Stückzahl nur dann als Beweis ge­
gen die Eisenbahn, wenn sie diese Angaben nach­
geprüft und das Ergebnis der Nachprüfung im 
Frachtbrief vermerkt hat. Außer durch bahnseiti­
ges Nachprüfen und Frachtbriefvermerk kann der 
Berechtigte, diese Angaben in anderer Weise be­
weisen. Die Eisenbahn haftet weder für das Ge­
wicht des Gutes noch für die Stückzahl' entspre­
chend den Angaben im Frachtbrief, wenn der 

,Unterschied in bezug auf Gewicht oder Stückzahl 
offensichtlich nicht auf einem tatsächlichen Ver­
lust beruht." 

c) Nach § 69 Abs. 4 wird folgender Absatz 
eingefügt: 

,,(5) Die Eisenbahn ist berechtigt, in bestimm­
ten Fällen, insbesondere bei Auflieferung des 
Gutes an einer anderen als der allgemein hiefür 
vorgesehenen Stelle, mit dem Absender besondere 
Vereinbarungen über die Annahme von Gut und 
Frachtbrief zu treffen." 

42. a) Der Abs. 1 des § 70 hat zu la~ten: 

,,(1) Die Eisenbahn ist berechtigt; in folgenden 
Fällen Frachtzuschläge einzuheben: 

a) bei unrichtiger, ungenauer oder unvollstän­
diger Bezeichnung der gemäß § 55 lit. d 
von der Beförderung ausgeschlossenen Gü­
ter sowie bei unrichtiger, ungenauer oder 
unvollständiger Bezeichnung der gemäß § 56 
Abs. 1 lit. a und' Abs. 2 bedingungsweise 
zur Beförderung zugelassenen Güter oder 
bei Nichtbeachtung der Sicherheitsvorschrif­
ten für die Beförderung dieser Güter: einen 
von der Eisenbahn im Tarif festzusetzenden 
Betrag, der jedoch für jedes Kilogramm des 
Rohgewichtes des ganzen Frachtstückes 
wertmäßig nicht höher sein darf als der im 
Internationalen übereinkommen über den 
Eisenbahnfrachtverkehr in der jeweils gel­
tenden Fassung für diese Fälle vorgesehene 
Betrag; 

b) in anderen Fällen unrichtiger, ungenauer 
oder unvollständiger Angaben des Absen­
ders im Frachtbrief, wenn hiedurch eine 
Frachtverkürzung herbeigeführt werden 

, kann: das Doppelte des Unterschiedes zwi­
schen der Fracht, die sich aus den unrich­
tigen, ungenauen oder un:vollständigen An­
gaben ergibt, und der richtig berechneten 
Fracht vom Versandba,hnhof bis zum Be­
stimmungsbahnhof. BE,steht eine Sendung 
aus Gütern, für die ver:;chiedene Frachtsätze 
gelten, und kann die Eisenbahn das Gewicht 
der einzelnen Güter leicht feststellen, so ist 
sie verpflichtet, den Frachtzuschlag nach 
dem für jedes der Güter geltenden Fracht­
satz getrennt zu beredlnen, wenn diese Be­
rechnung einen, niedrigeren Frachtzuschlag 
ergibt; 

c) bei überschreitung der Lastgrenze eines 
vom Absender beladenen Wagens: einen 
von der Eisenbahn im Tarif festzusetzenden 
Betrag, der jedoch für je einhundert Kilo­
gramm des die Lastgrl~nze überschreitenden 
Gewichtes wertmäßig nicht höher sein dan 
als der im Internationalen übereinkommen 
über den Eisenbahnhachtverkehr in der 
jeweils geltenden Fassung für diesen Fall 
vorgesehene Betrag." 

b) Die lit. e des § 70 Abs. 4 hat zu lauten: 

"e) bei unrichtiger Angabe des Gewichtes ohne 
überschreitung der Lastgrenze, wenn der 
Unterschied zwischen dem im Frachtbrief 
angegebenen und dem festgestellten Ge­
wicht drei v. H. des angegebenen Gewidltes 
nicht übersteigt;" 

c) Dem Abs. 4 des § 70 wird folgende lit. an­
gefügt: 

"f) bei überschreitung der Lastgrenze, wenn 
die Eisenbahn die Lastgrenze weder ver­
öffentlicht noch sie dem Absender bekannt­
gegebenhat. " 
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43. a) Der Abs. 1 des § 71 hat zu lauten: 44. Der § 72 hat zu lauten: 

,,(1) Der Absender ist verpflichtet, dem Fracht- ,,§ 72. Begleitung 
brief alle Begleitpapiere beizugeben, die zur Er- (1) Die Eisenbahn regelt im Tarif die Beglei-
füllung der Zoll- und sonstigen Rechtsvorschriften tung von Gütern während der Beförderung. 
vor der Ablieferung des Gutes an den Empfänger 

(2) In Zeiten, in denen durch äußere Ereignisse, 
wie Krieg, Unruhen, Naturkatastrophen, Gefahr 
für bestimmte Güter während der Beförderung 
besteht, kann der Bundesminister für Verkehr 
durch Verordnung die Begleitung dieser Güter 
regeln." 

45. Der Abs. 3 des § 74 hat zu lauten: 

erforderlich sind, und diese im Frachtbrief einzeln 
und genau anzuführen; diese Papiere dürfen nur 
Güter umfassen, welche den Gegenstand desselben 
Frachtbriefes bilden, sofern nicht in den Zoll­
und sonstigen Rechtsvorschriften oder von der 
Eisenbahn im Tarif etwas anderes bestimmt ist. 
Sind solche Papiere dem Frachtbrief nicht beige­
geben, so ist der Absender verpflichtet, diese 
rechtzeitig zur Behandlung entweder dem Bahn~' ,,(3) Die Eisenbahn ist verpflichtet, die Fracht 
hof oder dem Zollamt oder einer anderen amt- und die sonstigen Kosten in den Frachtbrief, die 
lichen Stelle, wo die FörmIichkeiten zu erfüllen Nebengebühren in den Frachtbrief oder in eine 
sind, zu übermitteln; wird jedoch gemäß Abs. 9 besondere Nebengebührenrechnung einzutragen, 
der Absender oder Empfänger oder Beauftragte es sei denn, das Gut wird mit einern Frachtbrief 
beigezogen, genügt' es, wenn die Begleitpapiere befördert, der nicht als Beleg für die Fracht­
bei der Behandlung vorgelegt werden. Der Ab- berechnung und Rechnungsstellung dient." 
sender ist verpflichtet, im Falle der übermittlung 
oder Vorlage der Begleitpapiere sowie im Falle, 
daß der Empfänger die Papiere beizubringen hat, 
im Frachtbrief die Stelle anzugeben, bei der diese 
Papiere der Eisenbahn zur Verfügung stehen 
werden." 

b) Der letzte Satz des § 71 Abs. 2 hat zu lau­
ten: 

"Die Eisenbahn ist berechtigt, für die Dauer 
einer durch das Fehlen, die Unzulänglichkeit oder 
die Unrichtigkeit der Begleitpapiere verursachten 
Verzögerung Lager- oder Wagenstandgeld" ein­
zuheben." 

46. a) Der Abs. 2 des § 75 hat zu lauten: 

,,(2) Der Absender ist verpflichtet, die Kosten, 
die er ganz oder teilweise zahlen will, mittels 
Frankaturvorschrift im Frachtbrief anzugeben. 
Die Eisenbahn ist verpflichtet, Frankaturvor­
schriften im Tarif vorzusehen." 

b) Die Abs. 3 und 4 des § 75 haben zu ent­
fallen. 

c) Der Abs. 9 des § 75 hat zu lauten: 

,,(9) Kann der Betrag der Kosten, welche der 
Absender übernimmt, bei der Aufgabe nicht ge­
nau festgeseIlt werden, so ist die Eisenbahn ver,­
pflichtet, dem Frachtbrief eine Frankaturrech­

c) Der Abs. 7 des § 71 hat zu lauten: nung beizugeben, in die sie diese Kosten ein-
,,(7) Hat der Absender im Frachtbrief die Er- zutragen hat; die Eisenbahn ist verpflichtet, 

füllung der Zoll vorschriften durch die Eisenbahn spätestens vierzehn Tage nach Einlösen des 
vorgeschrieben oder in den Frachtbrief eine Fran- Frachtbriefes mit dem Absender abzurechnen. 
katurvorschrift eingetragen, die den Zoll ein- Die Eisenbahn ist berechtigt, gegen Empfangs­
schließt, oder ist zollhängiges Gut, für das sich bescheinigung die Hinterlegung eines nach ihrem 
der Empfänger die Veranlassung der Zollbehand- Dafürhalten die Kosten voraussichtlich deckenden 
lung nicht vorbehalten hat, gemäß § 89 Abs. 1, Betrages als Sicherheit zu verlangen. Die Eisen­
nach einer Stelle außerhalb des Bestimmungs-' bahn ist ve'rpflichtet, dem Absender gegen Rück­
bahnhofes zuzuführen, so ist die Eisenbahn ver- gabe der Empfangsbescheinigung eine den Ein­
pflichtet, für die Erfüllung der Zollvorschriften' tragungen in die Frankaturrechnung entspre­
zu sorgen; sie ist hiebei berechtigt, fUr diese Er-' chende detaillierte Kostenrechnung zu überge­
füllung entweder unterwegs oder im Bestim- ben." 
mungsbahnhof z,u sorgen, wenn der Absender· 47. Der § 76 hat zu lauten: 
hiefür nicht einen bestimmten Bahnhof im 
Frachtbrief bezeichnet hat. Verlangt der Empfän­ ,,§ 76. Erstattung. Nachzahlung 

ger im Bestimmungsbahnhof die Erfüllung der (1) Ist der Tarif unrichtig angewendet worden 
Zollvorschriften durch die Eisenbahn, so ist die- oder sind bei der Berechnung oder bei der Ein­
sern Verlangen zu entsprechen, sofern die Eisen- hebung der Kosten Fehler vorgekom~en, so ist 
bahn im Bestimmungsbahnhof Zolldeklaranten ' der Unterschiedsb~trag zu erstatten oder nach­
bestellt hat." zuzahlen, wenn, der Unterschiedsbetrag je Fracht­

d) Im 1. Satz des § 71 Abs. 8 ist an Stelle 
des Wortes "Ausnahme" das Wort "Ausnahmen" 
zu setzen. 

brief fünfzig Schilling übel'steigt. 

(2) Hat der Empfänger den Frachtbrief nicht 
eingelöst und auch den Frachtvertrag nicht abge-
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ändert, so ist der Absender verpflichtet, d~n Be- c 

trag, um den zuwenig gezahlt worden ist, nach­
zuzahlen .. Andernfalls ist der Absender zur 
Nachzahlung nur jener Kosten verpflichtet, deren 
Zahlung er aufgrund der Frankaturvorschrift 
im Frachtbrief übernommen hat; zur Nachzah­
lung des Restbetrages ist der. Empfänger ver­
pflichtet. 

(3) Die Eisenbahn ist verpflichtet, den zu er­
stattenden Unterschiedsbetrag vom Tage der ord­
nungsmäßig eingereichten Reklamation oder, 
wenn eine ~eklamation nicht vorangegangen ist, 
vom Tage der Klageerhebung an mit fünf v. H. 
jährlich zu verzinsen. Sie ist nicht verpflichtet, 
Unterschiedsbeträge unter zweihundert Schilling 
für den Frachtbrief· zu verzinsen. Legt der Be­
rechtigte die zur Behandlung notwendigen Un-

. terlagen nicht innerhalb einer ihm gestellten an­
gemessenen Frist vor, so ist die Eisenbahn nicht 
verpflichtet, für die Dauer der hiedurch bewirk­
ten Verzögerung Zinsen zu zahlen. 

(4) Für den zur Nachzahlung Verpflichteten 
gilt Abs. 3 sinngemäß." 

48. a) Der erste Satz des § 82 Abs. 2 hat zu 
lauten: 

"Ist ein Hilfsweg nicht vorhanden oder kann das 
Gut aus anderen Gründen nicht weiterbefördert 
werden und dauert das Beförderungshindernis bei 
Gütern, die raschem Verderben unterliegen, und 
bei Gütern, bei denen. das Interesse an der Lie­
ferung angegeben ist, voraussichtlich mehr als 
vierundzwanzig Stunden, bei allen übrigen Gü­
tern voraussichtlich mehr als zweiundsiebzig 
Stunden, so ist die Eisenbahn verpflichtet, den 
Absender hievon ohne Verzug zu verständigen 
und um Anweisung zu ersuchen, wobei sie ihm 
alle nützlichen Angaben mitteilt, über welche sie 
verfügt." . 

b) Im Abs. 12 des § 82 sind an Stelle der Worte 
"sechsundneunzig Stunden" die Worte "zweiund­
siebzig Stunden" zu setzen. 

49. Der § 83 hat zu lauten: 

,,§ 83. Lieferfrist 

(1) Die Lieferfrist setzt sich aus der Abferti­
gungsfrist, der Beförderungsfrist und gegebenen­
falls aus Zuschlagsfristen zusammen. 

(2) Sofern die Eisenbahn im Tarif nicht kür­
zereFristen vorsieht, beträgt 

b) bei Aufgabe des Gutes als Wa­
genladung 

1. die Abfertigungsfrist ...... '24 Stunden, 

2. die Beförderungsfrist für die 
ersten 200 Tarifkilometer . 24 Stunden 
u~d darüber hinaus für je 
auch nur angefangene 
300 Tarifkilometer ....... 24 Stunden. 

(3) Die Abfertigungsfrist ist ohne Rücksicht auf 
die AnzahL der an der Beförderung beteiligten 
Eisenbahnen nur einmal, die Beförderungsfrist 
nach der Gesamtentfernung zwischen dem Ver­
sandbahnhof und dem Bestimmungsbahnhof zu 
berechnen. 

(4) Die Eisenbahn ist berechtigt, Zuschlags­
fristen festzusetzen 

a) für die Beförderung von Gütern, die außer­
halb des Bahnhofes zur Beförderung ange­
nommen oder außerhalb des Bahnhofes ab­
geliefert werden, 

b) für die Beförderung von Gütern 
über Bahnstrecken, die im selben Ge­
meindegebiet zwei oder mehrere Bahn­
strecken verbinden, 

- über Nebenbahnen, 
- über Strecken mit verschiedenen Spur-

weiten, 
- von oder nach Güternebenstellen, 
- von oder nach unbesetzten Bahnhöfen, 
- über Strecken mehrerer Eisenbahnen, 

c) für die Beförderung von Güt(!rn nach Ta­
rifen, die eine Ermäßigung gegenüber dem 
Regeltarif .enthalten, und 

d) für besondere Verhältnisse, die eine unge­
wöhnliche Verkehrszunähme oder unge-' 
wöhnliche Betriebsschwierigkeiten zur Folge 
haben, 

wenn und soweit besondere Verkehrs- oder Be­
triebsverhältnisse oder ördiche Verl~ältnisse diese 
Zuschlagsfristen erfordern, im Falle der lit. d 
längstens jedoch für die Dauer eines Monates. 

(5) Die Eisenbahn ist verpflichtet, 

a) die Zuschlagsfristen gemäß Abs. 4 lit. abis 
c in den Tarif aufzunehmen; für ihr In­
krafttreten gilt § 6 Abs. 2; 

b) die Zuschlagsfrist gemäß Abs. 4 Ht. d in 
geeigneter Weise, wie durch Aushang, 
Presseverlautbarung, zu veröffentliclIen; sie 

a) bei Aufgabe des Gutes als Stückgut tritt frühestens mit ihrer Veröffentlichung 

1. die Abfertigungsfrist ...... 48 Stunden, . in Kraft. ' 

2. die Beförderungsfrist für je .~' (6) Di.e Lieferfrist beginnt um null Uhr des der 
auch . n~r angefangene ! Annahme des Gutes zur Beförderung folgenden 
200 Tanfkllometer ........ 24 Stunden,' Tages. 
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(7) Die Lieferfrist wird um die Dauer des Auf­
enthaltes verlängert, der ohne Verschulden der 
Eisenbahn verursacht wird 

a) durch das Nachprüfen gemäß § 67 und das 
Feststellen des Gewichtes gemäß § 68 
Abs. 7, sofern hieb ei. Abweichungen von 
den Eintragungen im Frachtbrief festgestellt 
werden, 

b) durch die Zoll- und sonstige verwaltungs­
behördliche Behandlung, 

c) durch die vom Absender oder vom Emp­
fänger verfügte Abänderung des Frachtver­
trages, 

d) durch besondere Vorkehrungen für das 
Gut, wie Ausbesserungsarbeiten am Gute 
oder an dessen Verpackung, Abl!aden, Um­
laden oder Richten der Ladung, Beigabe 
von Eis, 

e) durch jede Verkehrsunterbrechung, durch 
welche der Beginn oder die Fortsetzung der 
Beförderung zeitweilig verhindert wird. 

(8) Die Lieferfrist ruht an Samstagen sowie an 
Sonn- und Feiertagen. 

(9) Die Eisenbahn ist verpflichtet, Ursache und 
Dauer der Verlängerung der Lieferfrist im Fracht­
brief zu vermerken. Die Eisenbahn ist jedoch 
berechtigt, auch auf andere Weise die Verlänge­
rung zu beweisen. 

(10) Endet die Lieferfrist nach Schluß der für 
die Güterabfertigungsstelle des Bestimmungs­
bahnhofes vorgesehenen Dienst~tunden, so gilt 
die Lieferfrist· erst zwei Stunden nach Dienstbe­
ginn des \ darauffolgenden Werktages als abge­
laufen; der Samstag gilt in diesem Falle nicht als 
Werktag. 

(11) Die Lieferfrist ist gewahrt, wenn vor 
ihrem Ablauf 

a) der Empfänger von der Ankunft der Sen­
dung im Bestimmungsbahnhof benachrich­
tigt und das Gut zur Abnahme· bereit­
gestellt worden ist oder 

b) das Gut zur Abnahme im Bestimmungs­
bahnhof bereitgestellt worden ist, sofern 
der Empfänger von der Ankunft der Sen­
dung nicht zu benachrichtigen ist, oder 

c) das Gut dem Empfänger gemäß § 89 Abs. 1 
oder 3 bei einer Stelle außerhalb des Be­
stimmungsbahnhofes abgeliefert worden ist; 
konnte das zugeführte Gut aus Gründen, 
die beim Empfänger gelegen sind, nicht ab­
geliefert werden, so ist die Lieferfrist ge­
wahrt, wenn vor ihrem Ablauf die Ablie­
ferung vergeblich versucht worden ist." 

50. Der § 85 hat zu lauten: 

,,§ 85. Benachrichtigung 

(1) Die Eisenbahn ist verpflichtet, den Emp­
fänger von der Ankunft der Sendung im Bestim­
mungsbahnhof innerhalb der Dienststunden der 
Güterabfertigungsstelle ohne Verzug zu benac.h­
richtigen und ihm hiebei, ausgenommen bei Be­
nachrichtigung durch Telegramm, den Zeitpunkt 
des Ablaufes der Abnahmefrist, die Höhe eines 
Frachtzuschlages sowie eine auch nur vermutliche 
Beschädigung oder Unvollständigkeit des Gutes 
mitzuteilen. 

(2) Die Eisenbahn ist zur Benachrichtigung 
nicht verpflichtet, wenn 

a) der Absender verlangt hat, das Gut bahn­
lagernd zu stellen, 

b) der Empfänger sc.hriftlich auf die Benach­
richtigung verzichtet hat, 

c) das Gut dem Empfänger nach einer Stelle 
außerhalb des Bestimmungsbahnhofes zu­
geführt wird, 

d) die Benachrichtigung nach den Umständen 
nicht möglich ist. 

(3) Die Eisenbahn ist berechtigt, die Benach­
richtigung nach ihrer Wahl durch Fernsprecher, 
Fernschreiber, Telegramm, s.chriftlich durch die 
Post oder durch Boten vorzunehmen. Sie ist 
berechtigt, mit dem Empfänger für einzelne oder 
alle für ihn ankommenden Sendungen die Art 
der Benachrichtigung schriftlich zu vereinbaren. 

(4) Die Benachrichtigung gilt als bewirkt 

a) bei Benachrichtigung durch Fernsprecher 
oder Fernschreiber mIt der Beendigung der 
Durchgabe; 

b) bei Benachrichtigung durch Telegramm vier 
Stunden und bei Benachrichtigung mit Be­
nachrichtigungsschreiben durch die Post 
zwölf Stunden nach der Aufgabe; 

c) bei jeder anderen Art der Benachrichtigung 
mit der übergabe des Benachrichtigungs­
·schreibens·. 

(5) Die Eisenbahn ist berechtigt, vom Empfän­
ger für die Benachrichtigung eine Nebengebühr 
und Kosten, die durch die Nebengebühr nicht 
gedeckt sind, einzuheben." 

51. a) Der Abs. 1 des § 86 hat zu lauten: 

,,(1) _ Die Eisenbahn ist verpflichtet, dem 
Empfänger im Bestimmungsbahnhof oder, so­
fern das Gut gemäß § 89 Abs. 1 oder 3 zuge­
führt wird, bei einer Stelle außerhalb des Bestim­
mungsbahnhofes den Frachtbrief zu übergeben 
und das Gut abzuliefern, wenn der 'Empfänger 
den Empfang des Gutes bescheinigt hat und 

384 der Beilagen XIV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 11 von 72

www.parlament.gv.at



12 384 der Beilagen 

wenn er - sofern nicht nachträglich zentral 
die Fracht berechnet und mit besonderem Beleg 
in Rechnung gestellt wird - die sich aus dem 
Frachtvertrag zu seinen Lasten ergebenden Be~ 
träge gezahlt hat." 

b) Der Abs .. 10 des § 86 hat zu lauten: 

,,(10) Die Eisenbahn ist berechtigt, in bestimm­
ten Fällen, insbesondere bei Abnahme des Gutes 
an einer anderen als der allgemein hiefür vor­
gesehenen Stelle, mit dem Empfänger besondere 
Vereinbarungen über· die übergabe des Fracht­
briefes und die Ablieferung des Gutes zu tref­
fen." 

52. a) Der Abs. 1 des § 88 hat zu la~ten: 

,,(1) Die Eisenbahn ist verpflichtet, im Tarif 
zu bestimmen, ob die Güter durch die Eisenbahn 
oder durch den Empfänger auszuladen sind." 

b) Der Abs. 4 des § 88 hat zu lauten: 

,,(4) Der Empfänger ist verpflichtet, vor der 
Rückgabe des von ihm entladenen Wagens an 
die Eisenbahn jede durch das empfangene Lade­
gut verursachte Verunreinigung des Wagens und 
des unmittelbaren Ladebereiches zu beseitigen; 
kommt er dieser Verpflichtung nicht nach, so 
ist die Eisenbahn berechtigt, die ihr daraus in 
der Folge erwachsenen Kosten vom Empfänger 
einzuheben." . 

53. Der § 89 hat zu lauten: 

,,§ 89. Zuführen 

(1) Die Eisenbahn ist in Bahnhöfen, in denen 
sie einen Rollfuhrdienst für Stückguteingerich­
tet hat, verpflichtet, Stückgut dem Empfänger 
in seine Wohnung oder Geschäftsstelle im Ge­
meindegebiet des Bestimmungsbahnhofes oder in 
benachbarten Gemeinden zuzuführen. Sie ist 
berechtigt, das Zuführen selbst zu besorgen oder 
durch von ihr bestellte Unternehmer besorgen 
zu lassen; i.n beiden Fällen hat die Eisenbahn 
die ·Rechte und Pflichten gemäß den Bestimmun­
gen dieses Bundesgesetzes. Die Eisenbahn ist ver­
pflichtet, Bahnhöfe mit ihren Rollfuhrbereichen, 
das Rollgeld sowie die näheren Rollfuhrbedin­
gungen im Tarif· und die Zufuhrzeiten bei den 
Güterabfertigun,gsstellen dieser Bahnhöfe durch 
Aushang zu veröffentlichen. 

(2) Das Zuführ,en hat zu unterbleiben, wenn 
dies . 

a) der Absender durch eine widersprechende 
Erklärung im Frachtbrief oder 

b) der Empfänger noch vor der Ankunft des 
Stückgutes dem Bestimmungsbahnhof ge­
genüber schriftlich - dies kann er auch 
allgemein für das für ihn ankommende 
Stückgut tun - verlangt. 

(3) Die Eisenbahn ist berechtigt, das Recht des 
Absenders und des Empfängers, das Zufuhren 
von Stückgut zu untersagen, aufzuheben, wenn, 
solange und soweit besondere Verkehrs- oder 
Bebriebsverhältnisse oder örtliche Verhältnisse 
diese Maßnahme erfordern. Die Eisenbahn ist 
verpflichtet, solche Maßnahl!len spätestens am 
Tage vor ihrem Inkrafttreten bei den Güterab­
fertigungsstellen der betreffenden· Bahnhöfe 
durch Aushang bekanntzumachen und in -geeig­
neter Weise, wie durch Press1everlautbarung, auch 
nachrichtlich zu veröffentlichen. 

(4) Die Eisenbahn ist berechtigt, mit dem 
Empfänger Bedingungen zu vereinbaren, unter 
denen sie Eisenbahny,rag.en, auf eigenen Rädern 
laufende Straßenfahrzeuge und Großbehälter in 
bel'adenem Zustand in seine Geschäfts~teHe s'elbst 
oder durch von ihr bestellte Unternehmer zu­
führt. Sie ist zu einem solchen Zuführen auch 
auf Verlangen des Absenders im Frachtbrief be­
rechtigt, wenn der Empfänger nach vorheriger 
1Verständigung nicht widerspricht oder einem 
solchen Zuführen allgemein zugestimmt hat." 

54. a) Der Abs. 2 des § 90 hat zu lauten: 

,,(2) Die Eisenbahn ist berechtigt, für die Ab­
nahme diesler Güter eine Frist (Abnahmefrist) 
im Tarif festzusetzen; diese Frist verlängert sich 
im Falle einer durch den Empfänger im Be­
stimmungsbahnhof veranlaßten Verzollung, Frei­
schreibung oder Vormerkabfertigung um fünf 
Stunden. Die Abnahmefrist wird nicht verlän­
gert, wenn der Empfänger im Bestimmungsbahn­
hof über ein Zolleigenlager verfügt. Die Eisen­
bahn ist verpflichtet, eine allfällige sonstige Ver­
längerung der Abnahmefrist bei den Güterab­
fertigungsstellen der betreffenden Bahnhöfe 
durch Aushang bekanntzumachen." 

b) Der Abs. 4 des § 90 hat zu lauten: 

,,(4) Die Abnahmefrist ruht an Samstagen so­
wie an Sonn- und Feiertagen; wird jedoch auf 
Verlangen des Empfängers ein Gut, das von ihm 
auszuladen ist, an einem Samstag, Sonn- oder 
Feiertag zur Abnahme bereitgestellt, so ruht die 
Abnahmefrist an diesem Tage nicht. Die Eisen­
bahn ist berechtigt, zusätzlich ein Ruhen für den 
Zeitraum außerhalb der allgemein üblichen Ar­
beitsstunden festzusetzen." 

c) Der Abs. 8 des § 90 hat zu lauten: 

,,(8) Die Eisenbahn ist berechtigt, ohne Rück­
sicht auf die im § 6 Abs. 2 vorgesehene Frist in 
einzelnen oder in allen Bahnhöfen die Abnahme­
frist abzukürzen s,owie das Lager- und das Wa­
genstandgeld zu erhöhen, wenn und soweit be­
sondere Verkehrs- oder Betriebsverhältnisse 
oder örtliche Verhälitnisse diese Maßnahmen er-
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fordern, längstens jedoch für die Dauer eines 
Monates. Die Eisenbahn ist verpflichtet, solche 
Maßnahmen spätestens am Tage vor ihrem' In­
krafttr·eten bei den Güterabfertigungsstellen der 
betreffenden Bahnhöfe durch Aushang bekannt­
zumachen und in geeigneter Weis'e, wie durch 
Presseverlautbarung, auch nachrichtlich zu ver­
öfferitlichen. " 

55. Im Abs. 2 des § 93 haben die Worte "auf 
Verlangen" zu entfallen. 

56. a) Der zweite Abs. des § 94 Abs. 3 
lit.c hat zu lauten: 

"Verladen in Wagen mit für den Absender 
offensichtlichen Mängeln oder mangelhaftes Ver­
laden, sofern das Verladen nach den maßgeben­
,den Bestimmungen oder nach einer in den Fracht­
briefaufgenommenen Vereinbarung mit dem Ab­
sender durch, diesen vor'genommen worden ist;" 

b) Die lit. g des § 94 Abs. 3 hat zu lauten: 

"g) Beförderung von Sendungen, die nach den 
maßgebenden Bestimmungen begleitet wer­
den müssen, sofern der Verlust oder die 
Beschädigung aus einer, Gefahr ents.tanden 
ist, die durch die Beg}eitungabgewendet 
werden sollte." 

57. Der Abs. 1 des § 96 hat zu lauten: 

,,(1) Ist ein nach den Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes befördertes Gut nach den Bestim­
mungen dieses Bundesgesetzes neu aufgegeben 
worden und wird nach der Neuaufgabe ein teil­
weiser Verlust oder eine Beschädigung des Gutes 
'festgestellt, so wird ~ ,falls nicht anderes nachge­
wiesen wird - vermutet, daß der teilweise Ver­
lust oder die Besd1ädigung währ,end des letzten 
Frachtvertrages eingetreten ist, sofern das Gut 

a) stets im Gewahrsam der Eisenbahn ver­
blieben ist und 

b) unverändert in dem Zustand neu aufge­
geben worden ist, in dem es im Bahnhof 
der Neuaufgabe angekommen ist." 

58. Der Abs,. 2 des § 98 hat zu lauten: 

,,(2) Die Eisenbahn ist vorbehaltlich der im 
§ 102 vorgesehenen Begrenzung berechtigt, die 
Entschädigung für Verlust des Gutes auf einen 
im Tarif festzusetzenden' Betrag Zu begrenzen, 
der jedoch für jedes fehlende Kilogramm des 
Rohgewichtes wertmäßig nicht niedriger sein 
darf als der im Internationalen übereinkommim 
über den Eisenbahnfrachtv·erkehr in der jeweils 
geltende~ Fassung für diesen Fall vorgesehene 
Höchstbetrag. " 

59. Der Abs. 1 des § 101 hat zu lauten: 

,,(1) Ist die Lieferfrist um mehr als vierund­
zwanzig Stunden überschritten und weist der 

Berechtigte nicht nach, daß ein Schaden hieraus 
entstanden ist, so ist die Eisenbahn verpflichtet, 
ein Zehntel der Fracht zu zahlen, höchstens je­
doch einen im Tarif festzusetzenden Betrag, der 
jedoch für die Sendung wertmaßig nicht nied­
riger sein darf als der im Internationalen über­
einkommen über den Eisenbahnfrachtverkehr in 
der jeweils geltenden Fassung für diesen Fall vor­
gesehene Betrag." 

60. Der § 105 hat zu lauten: 

,,§ 105. Verzinsung der Entschädigung 

Die Eisenbahn ist verpflichtet, die von ihr zu 
zahlende Entschädigung auf Verlangen des Be­
rechtigten vom Tage der ordnungsmäßig einge­
reichten Reklamation oder, wenn eine Re­
klamation nicht vorangegangen ist, vom Tage 
der Klageerhebung an mit fünf v. H. jährlich 
zu verzinsen. Sie ist nicht v,erpflichtet, Ent­
schädigungen unter zweihundert Schilling für 
den Frachtbrief zu verzinsen. Legt der Berech­
tigte die zur Behandlung notwendigen Unter­
lagen nicht innerhalb einer ihm gestellten ange­
messenen Frist vor, so ist die Eisenbahn nicht 
verpflichtet, für die Dauer der hiedurch bewirk-
ten Verzögerung Zinsen zu zahlen." , 

61. Der Abs. 2 des § 108 hat zu lauten: 

,,(2) Der Absender hat bei Einreichung einer 
Reklamation das Frachtbriefdoppel vorzulegen. 
Ist ihm dies nicht möglich, so kann er Ansprüche 
gemäß § 107 Abs. 3 lit. a nur dann reklamieren, 
wenn der Empfänger zustimmt oder wenn der 
Absender nachweist, daß der Empfänger das Ein­
lösen des Frachtbriefes ausdrücklich verweigert 
hat. Der Empfänger hat bei Einreichung einer 
Reklamation den Frachtbrief vorzulegen, wenn 
dieser ihm übergeben worden ist." 

62. Der Abs. 6 des § 109 hat zu lauten: 

,,(6) Der Absender hat bei der gerichtliche.n 
Geltendmachung von Ansprüchen das Fracht­
briefdoppel vorzulegen. Ist ihm dies nicht mög­
lich, so kann er Ansprüche gemäß § 107 Abs. 3 
lit. a nur dann gerichtlich geltend machen, wenn 
der Empfänger zustimmt oder wenn der Ab­
sender nachweist, daß der Empfänger das Ein­
lösen des Frachtbriefes ausdrücklich verweigert 
hat. Der Empfänger hat bei der gerichtlichen 
Geltendmachung von Ansprüchen den Frachtbrief 
vorzulegen, wenn dieser ihm übergeben worden 
ist. " 

63. In der überschrift des § 110 haben die 
Worte "aus dem Frachtvertrag" zu entfallen. 

64. a) In der überschrift des § 111 haben die 
Worte "aus dem Frachtvertrag" zu entfallen. 

b) Im Abs. 2 d~s § 111 sind an Stelle der 
Worte "In drei Jahren" die Worte "In zwei 
Jahren" zu setzen. 

3 
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65. Im Abs. 1 des § 112 haben die Worte "nach 
den zur Durchführung dieses Bundesges,etzes er­
lassenen Verordnungen" samt dem unmittelbar 
voranstehenden Beistrich zu entfallen. 

~6. Der Abs. 2 des § 117 hat zu lauten: 

,,(2) Die Eisenbahn ist v,erpfliChtet, das Mu­
ster des Frachtbriefes für Expreßgut und die 
näheren Bestimmungen über Beschaffenheit und 
Verwendung dieses Frachtbriefes im Tarif fest­
zusetzen. Das Muster und die näheren Bestim­
mungen bedürfen zu' ihrer Gültigkeit der Ge­
nehmigung des Bundesministers für Verkehr; 
die Genehmigung ist zu erteilen, wenn öffent­
liche Interess'en nicht entgegenstehen." 

67. Der § 118 hat zu lauten: 

,,§ 118. Frachtzuschläge 

Die Eisenbahn ist berechtigt, auch, bei Nicht­
beachtung der Bestimmungen des § 116 Fracht­
zuschläge einzuheben; hiefür gilt § 70 Abs. 1 
lit. a sinngemäß." 

68. An § 121 wird folgender Absatz ange­
fügt: 

,,(3) Die Eisenbahn ist verpflichtet, im Tarif 
Bedingungen über die Beförderung von Leichen 
f,estzusetzen. " 

69. Der Abs. 3 des § 122 hat zu entfallen. 

70. Der § 123 hat zu entfallen. 

71. Der § 124 hat zu lauten: 

,,§ 124. Ablieferung 

Nimmt der Empfänger die Leiche nicht inner­
halb der Abnahmefrist ab, so ist die ,Eisenbahn 
berechtigt, die Leiche gegen Einhebung einer 
Nebengebühr auf Gefahr des Berechtigten aus­
zuladen und der zuständigen Verwaltungsbehörde 
zu übergeben." 

80. Der Abs. 1 des § 136 hat zu lauten: 

,,(1) Jede Eisenbahn ist v,erpflichtet, den übri­
gen an der Beförderung beteiligten Eisenbahnen 
die ihnen aus dem Beförderungsvertrag gebüh­
renden Beträge zu zahlen, die sie gemäß den 
Bestimmungen dies1es Bundesge!>etzes oder des 
Tarifes eingehoben hat oder hätte einheben 
sollen; die Eisenbahnen sind berechtigt, hievon 
abweichende Vereinbarungen zu treffen. Die 
Eisenbahnen sind verpflichtet, die Art und Weise 
der Zahlung durch Vereinbarung zu regeln." 

81. a) Im Abs. 1 des § 137 ist an Stelle der 
Fundstelle "BGBl. Nr. 170/1967" die Fundstelle 
"BGBL Nr. 170/1967 in der Fassung des Bundes­
gesetzes BGB!. Nr. XXX/197X" zu setzen. 

b) Der Abs. 2 des § 137 hat zu entfallen. 

e) Der Abs. 3 des § 137 hat zu lauten: 

,,(3) Die Bestimmungen des § 4 des Güter­
beförclerungsgesetze's, BGBL Nr. 63/1952; zuletzt 
geändert durch Bundesgesetz BGBL Nr. 54/1963, 
die Bestimmungen des Kraftfahrliniengesetzes 
1952, BGBL Nr. 84, zuletzt geändert durch Bun­
desges1etz BGBL Nr. 20/1970, die Bestimmungen 
des Eisenbahn- und Kraftfahrzeughaftpflicht­
gesetzes, BGBl. Nr. 48/1959, in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 69/1968 und des 
Atomhaftpfliehtgesetzes, BGBl. Nr. 117/1964, 
werden durch die Bestimmungen dieses Bundes­
gesetzes nicht berührt." 

82. Der § 138 hat zu entfallen. 

83. Der § 139 hat zu lauten: 

,,§ 139. Vollziehung 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist 
der Bundesminister für Verkehr, in zivilrechtli­
chen Belangen im Einvernehmen mit dem Bun­
desminister für Justiz betraut." 

Artikel 11 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit Beginn des 
72. Der Abs. 3 des § 125 hat zu lauten: siebenten auf seine Kundmachung folgenden Mo-

,,(3) Die Eisenbahn ist verpflichtet, im Tarif nates in Kraft. 
Bedingungen über die Beförderung lebender (2) Mit dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 
Tiere festzusetz,en." 'treten die zur Eisenbahn-Verkehrsordnung, 

73. Die Abs. 1 bis 5 des §, 126 haben zu ent- BGBl. Nr. 170/1967, erlassenen Verordnungen, 
fallen. und zwar die Durchführungsverordnung I, BGBl. 

74. Der § 127 hat zu entfallen. 

75. Der § 128 hat zu entfallen. 

76. Der § 129 hat zu entfallen. 

77. Der Abs. 2 des § 130 hat zu entfaUen. 

78. Der Abs. 1 des § 131 hat zu entfallen. 

79. Der Unter abschnitt "E. Sonderbes,timmun­
gen" hat zu entfallen. 

Nr. 386/1967, in der Fassung der Verordnung 
BGBl. Nr. 471/1972 und die Durehführungsver­
ordnung II, BGBL Nr. 387/196:;", in der Fassung 
der Verordnung BGBl.Nr. 360/1971, außer Kraft. 

(3) Tarife zu diesem Bundesgesetz treten frü­
hestens gleichzeitig mit diesem in Kraft. 

(4) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist der Bundesminister für Verkehr, in zivilrecht­
lichen Belangen im Einvernehmen mit dem Bun­
desminister für Justiz betraut. 
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Erläuterungen 

Allgemeines 

Ein historischer Rückblick im Bereich des Eisen­
bahnbeförderungsrechtes zeigt, daß es - begin­
nend mit der Unterzeichnung des "Übereinkom­
mens . über den Eisenbahnfrachtverkehr" am 
14. Oktober 1890 in Bern (RGBl. Nr. 186/1892) 
- wiederholt erforderlich war, das österreichi­
sche (nationale) Eisenbahnbeförderungsrecht an 
internationale Übereinkommen anzupassen. 

Zuletzt fand in Bern die 7. Revisionskonferenz 
statt; österreich nahm an dieser Konferenz teil 
und unterzeichnete am 7. Feber 1970 das neue 
"Internationale Übereinkommen über den Eisen­
bahnfrachtverkehr (CIM)" und das neue "Inter­
nationale Übereinkommen über den Eisenbahn­
Personen- und -Gepäckverkehr (CIV)". Diese 
internationalen Übereinkommen - kundgemacht 
in BGBl. Nr. 744/1974, in Kraft getreten am 
1. Jänner 1975, siehe BGBL Nr. 747/1974 -
unterscheiden sich von ihren vorhergehenden 
nicht durch Struktur und Aufbau, sondern durch 
Anderungen in zahlreich,en Details. Die gegen­
ständliche Novelle soll eine Anpassung an die 
CIM und die CIV bewirken. Leitgedanke der 
Anpassung ist, einen Gleichklang der Bestimmun­
gen für den österreichischen Eisenbahnverkehr 
mit den BestimmU:ngen für den internationalen 
Eisenbahnverkehr soweit zu erzielen, als nicht 
Zweckmäßigkeitsgründe eine eigene innerstaat­
liche Regelung geboten erscheinen lassen. 

Die Novelle sieht darüber hinaus den Entfall 
von Genehmigungen vor, die bisher der Bundes­
minister für Verkehr erteilte; dies gilt insheson­
dere für die von den Eisenbahnen zu erstellenden 
Beförderungsbedingungen. Der Entfall von Ge­
nehmigungen läßt jedoch § 22 Abs. 3 des Eisen­
bahngesetzes 1957 unberührt, wonach "die Behörde 
jederzeit Anderungen der Tarife (der Tarifbegriff 
,im weiteren Sinn umfaßt auch die Beförderungs­
bedingung,en) und Fahrpläne anordnen kann, 
wenn dies im öffentlichen Interesse erforderlich 
ist und die Wirtschaftlichkeit des Eisenbahnunter­
nehmens hiedurch nicht wesentlich beeinträchtigt 
wird". In mehreren Fällen verweist die Novelle 
Regelungen, die bisher in der EVO selbst oder in 
deren Durchführungsverordnungen erfolgten, in 

die von den Eisenbahnen zu erstellenden Tarife 
(Tarifverweisungen); auch diesfalls kann der für 
Haupt- und Nebenbahnen - nur diese öffent­
lichen Eisenbahnen unterliegen dem Geltungsbe­
reich der EVO - zuständige Bundesminister für 
Verkehr im öffentlichen Interesse erforderliche 
Tarifänderungen gemäß § 22 Abs. 3 EisbG ant 
ordnen; für Beförderungen, die sich auf Eisen­
bahnen mehrerer Eisenbahnunternehmen erstrek­
ken, käme auch eine Anordnung (gegebenenfalls 
Festsetzung) eines durchgehenden Tarifes im 
öffentlichen Verkehrsinteresse durch den Bundes­
minister für Verkehr gemäß § 23 EisbG in Frage. 
Die weiterhin bestehende Möglichkeit, solche 
eisenbahn gesetzliche Maßnahmen zu ergreifen, 
läßt den - von den Bahnverwaltungen ange­
strebten - Entfall von Genehmigungen zu. 

Die Novelle trägt weiters von den Bahnverwal­
tungen geäußerten Anderungs,wünschen Rech­
nung, die auf eine zweckmäßigere Betriebs- und 
Verkehrs abwicklung abzielen. 

Die Novelle bewirkt keine finanziellen Mehr­
aufwendungen des Bundes. 

Die verfassungsgesetzliche Zuständigkeit des 
Bundes .zur Gesetzgebung und Vollziehung grün­
det sich auf Artikel 19 Abs. 1 Z. 6 und 9 B-VG. 

Eine Legisvakanz von zirka einem halben Jahr 
soll den Bahnverwaltungen genügend Zeit zur 
Erstellung ihrer Tarife bieten' und sowohl den 
Bahnverwaltungen als auch den Bahnkunden die 
praktische Umstellung auf die geänderte Rechts­
lage ermöglichen. 

Zu den einzelnen Bestimmungen 

(Paragraphenangaben ohne nähere Bezeichnung 
eines Gesetzes bedeuten Paragraphenangaben des 

Entwurfes) 

Zu Z.1: 

Die bisherige behördliche Genehmigung der Be­
förderungsbedingungen entfällt. (Der Bundes­
·minister für Verkehr kann jedoch auch weiterhin 
gemäß § 22 Abs. 3 EisbG die Anderung von 
Beförderungsbedingungen anordnen; siehe hiezu 
die Ausführungen im allgemeinen Teil der Er­
läuterungen.) Ein Verzicht auf die Genehmigung 
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solcher Beförderungsbedingungen, die keine Ab- Zu Z. 8: 
weichungen zu den Bestimmungen dieses Bundes- Die Bahnen sollen _- deren praktischen Erfor­
gesetzes festlegen, erscheint auch deshalb mÖglich, dernissen Rechnung tragend - nunmehr auch 
weil durch die notwendigen engen Kontakte zwi- bei verbotenem Aufenthalt in Warteräumen und 
schen Eisenbahnunternehmen und der verladen- bei verbotener' Mitnahme von Gegenständen und 
den Wirtschaft die betroffenen Kreise - nicht lebenden Tieren in Warteräumen berechtigt sein, 
zuletzt innerhalb der Interessenverbände - vor b 
Erlassung von erschwerenden Beförderungsbedin-

einen Betrag einzuhe en. 

gungen von deren Inhalt Kenntnis erlangen, und Z Z u .9: 
weil dieses Bundesgesetz im Unterschied zu dem 
für den Transport auf der Straße geltenden Ge­
setz durch umfangreiche Detailbestimmungen die 
Beförderung regelt. 

Der bisherige Unterabschnitt K Sonderbestim­
mungen wird in den Abs. 2 des § 2 aufgenom-
men. 

ZuZ.2: 

Im Unterschied zu § 2 Abs. 2 bedarf es im 
Falle der besonderen Verkehrs- oder Betriebsver­
hältnisse gemäß § 3 Abs. 2 lit. b keiner Geneh­
migung des Bundesministers für Verkehr; es 
handelt sich hiebei um dringliche Maßnahmen, 
die vorübergehend' und mit sofortiger Wirkung 
in Kraft gesetzt werden können. 

Der Abs. 4 des § 3 stellt eine lex specialis zum 
§ 2 Abs. 1 lit. f des Bundesgesetzes über das Bun-' 
desgesetzblatt 1972 dar. 

ZuZ. 3:' 

Unter "Wagen besonderer Bauart" (§ 4 Abs. 1) 
sind jene Wagen zu verstehen, zu deren Vor­
haltung die Eisenbahn nicht verpflichtet ist (§ 3 
Abs. 1 lit. b). Welche Wag,en im einzelnen unter 
diese Bestimmung fallen, wird von der Eisenbahn 
im Tarif anzuführen sein. Auch Vereinbarungen 
gemäß § 4 Abs. 1 können, soweit es für' diese 
Fälle notwendig ist, von den Bestimmungen die­
ses Bundesgesetzes ohne Genehmigung abweichen. 

Der Abs. 4 des § 4 soU lediglich regeln, daß die 
Eisenbahn im Vertragsverhältnis gegenüber dem 
Bahnkunden berechtigt ist, in bestimmten Fällen 
die Beförderung mit Fahrzeugen durchzuführ,en, 
die nicht an Schienen gebunden sind; diese Be­
stimmung trifft keine Aussage über den Umfang 
der einsenbahngesetzlichen Konzession. 

I 
ZuZ.5: 

Die Knderungen durch § 7 Abs. 2 tragen den 
Wünschen der Bahnen auf Grund deren prak­
tischen Erfahrungen mit Fundgegenständen Rech­
nung. 

ZuZ.6: 

Durch die Neufassung des § 13 der geltenden 
EVO soll zweifelsfrei gestellt werden, daß z. B. 
bei Schnellbahnzügen keine Raucherabteile mit­
geführt werden müssen. Auch in Hamburg und 
München wurden im Jahre 1973 Raucherabteile 
in S-Bahn-Zügen abgeschafft, nachdem sich die 
überwiegende Mehrheit der Fahrgäste gegen das 
Rauchen in S-Bahn-Zügen ausgesprochen hat. 

Zu Z. 10 und 11: . 

Anpassung an Art. 7 CIV. 

Zu Z.14: 

Anpassung an Art. 7 CIV. 

Zu Z. 15: 

Anpassung an Art. 8 CIV. 

Zu Z.16: 

Anpassung an Art. 7 CIV. 

Zu Z.18: 

Der Abs. 4 des § 26 ist das Ergebnis einer An­
passung an Art. 11 § 3 CIV. Der letzte Satz des 
Abs. 5 wird in Anlehnung an Art. 11 § 4 CIV 
neu aufgenommen. 

ZuZ.19: 

Die vereinfachte Regelung der Erstattungsfälle 
in Abs. 1, die Tarifverweisungen in Abs. 2 und 
die Einführung einer Betragsgrenze für den Un­
terschiedsbetrag durch Abs. 3 des § 29 ist' das 
Ergebnis einer Anpassung an Art. 23 CIV. 

Zu Z. 20: 

Der letzte Satz des § 32 Abs. 2 wird in An­
lehnung an Art. 16 § 2 CIV neu aufgenommen 
(vergl. Z. 18, zweiter Satz). Die Verweisung der 
Regelung des Frachtzuschlages, in den Tarif durch 
Abs. 3 erfolgt in Anpassung an Art. 16 § 3 CIV. 

Zu Z. 21: 

Tarifverweisung. Dem zweiten Satz des § 10 Abs. 1 der g,elten­
den EVO ermangelt es an praktischer Bedeutung; 
dieser Satz entfällt nunmehr. Zu Z. 22: 

ZuZ.7: 

Anpassung an Art. 12, §§ 2 und 3 CIV. 

Der Abs. 9 des § 34' der geltenden EVO ent­
fällt im Hinblick auf die Neuformulierung des 
Rollfuhrdienstes (siehe § 50 a). ' 
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Zu Z. 23 und 24: 

Die Angabe des Interesses an' der Lieferung bei 
Reisegepäck entfällt als Ergebnis der Anpassung 
an die CIV. 

Zu Z. 25: 

Der Ahs. 13 d~s § 40 der geltenden EVO ent­
fällt im Hinblick auf die Neuformulierung des 
Rollfuhrdienstes (siehe § 50 a). 

Zu Z. 26: 

Hier gel'ten die Erläuterungen zu Z. 19 smn­
gemäß. 

Zu Z. 27: 

Siehe die' Erläuterungen zu Z. 23, 24 und 30. 

Zu Z. 28 und 29: 

Während Art. 30 bzw. Art. 32 § 1 CIV die 
Höhe der Ents,chädigung selbst regelt, erfolgt in 
den §§ 46 Abs. 1 und 47 Abs. 1 eine Tarifver­
weisung, die den Bahnen die von ihnen ge­
wünschte Möglichkeit bietet, gegebenenfalls auch 
höhere als.in der CIV vorgesehene Entschädigun­
g,en im Tarif festzusetzen. 

Mit dem "Internationalen Übereinkommen 
über den Eisenbahn-Personen- und -Gepäckver­
kehr in der jeweils geltenden Fassung" ist die für 
die Republik österreich - auf Gesetzesstufe ste­
hende - jeweils geltende Fassung gemeint. 

Zu Z. 30: 

Zu Z. 34. c): 

Bei Aufgaöe des Gutes als Stückgut entfällt die 
Eintragung der Zeichen, und Nummern der 
Frachtstücke in den Frachtbrief oder die Angabe, 
daß dies;e Stücke die Adresse des Empfängers tra­
gen (Anpassung an Art. 6 § 5 lit. e, CIM). 

Zu Z. 34. d): 

Die lit. g des § 58 Abs. 1 erübrigt sich im Hin­
blick auf § 58 Abs. 2 m Zusammenhalt mit § 66 
Abs. 2 und im Hinblick auf § 66 Abs. 1 der gel­
tenden EVO. 

Zu Z. 36: 

Tarifverweisung. 

Zu Z. 37. a): 

Als Zeitraum "außerhalb der allgemein übli­
chen Arbeitsstunden." ist der Zeitraum von 
t 7 Uhr bis 8 Uhr zu verstehen. Wenn von diesen 
Zeiten abgewichen wird, werden die Eisenbahn­
uhternehmen vorher mit den Interessenverbänden 
der verladenden Wirtschaft die notwendigen 
Kontakte aufzunehmen haben. Widersprechen 
diese Abweichungen dem öffentlichen Interesse, 
so gilt auch hiefür das behördliche Knderungs­
recht gemäß § 22 Abs. 3 EisbG. 

Zu Z. 37. b): 

Entfall der behördlichen Genehmigung; siehe 
die Erläuterungen im allgemeinen Teil. ' 

Siehe die Erläuterungen zu Z. 23, 24 und 27. Z Z u .38: 
Zu Z. 31: 

Die Eisenbahn hat beim Rollfuhrdienst -' im 
Unterschied zum§ 34 Abs. 9 und § 40 Abs. 13 
der geltenden EVO - grundsätzlich nicht mehr 
die Rechte und Pflichten eines Frachtführers ge­
mäß den Bestimmungen des Handelsgesetzbuches, 
sondern es ist die Haftung nach EVO gegeben. 
Die Haftung erfolgt somit (für den Rollfuhr­
dienst und die Schienenbeförderung) , einheitlich 
nach EVO, sofern nicht in sinngemäßer Anwen­
dung des § 2 Abs. 2 abweichende Beförderungs­
bedingungen festgesetzt werden. Siehe auch die 
Erläuterungen zu Z. 22 und 25. 

Zu Z. 33. a): 

Der Abs. 2 des § 57 ist das Ergebnis einer An­
passung an Art. 6 CIM. Im Falle des Abs. 5 
wird - im Unterschied zu Abs. 2 - keine Ge­
nehmigung erforderlich sein (z. B. Sammelbogen 
für Zeitungspakete, Befönderungsschein ,für Sen­
dungen - etwa Milchsendungen - im Abonne-

, ment). 

Zu Z. 34. a): 

Anpassung an Art. 6 CIM. 

Die Erläuterungen zu Z. 31 gelten hier sinn­
gemäß.' 

Zu Z. 41. a): 

Die Anpassung an Art. 8 § 2 und Art. 60 § 4 
lit. f CIM nimmt auf die Mechanisierung des Ab­
rechnungs verfahrens (nachfolgende zentrale Ab­
rechnung) Bedacht. Siehe die Erläuterungen zu 
Z.45. 

Zu Z. 41. b): 

Der letzte Satz des § 69 Abs. 3 ist das, Ergebnis 
einer Anpassung an Art. 8 § 4 CIM. 

Zu Z. 41. c): 

Wie für die Ablieferung (§86 Abs. 10 der 
geltenden EVO) soll auch für die Annahme eine 
Möglichkeit für Einzelvereinbarungen ausdrück­
lich normiert werden. 

Zu Z. 42. a): 

Während Art. 7 § 7 CIM die Höhe der Fracht­
z.uschläge selbst regelt, erfolg,t, im § 70 Abs. 1 
eine Tarifverweisung, die den Bahnen die von. 

384 der Beilagen XIV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 17 von 72

www.parlament.gv.at



18 384 der Beilagen 

ihnen gewüns,chte Möglichkeit bietet, ~egebenen­
falls auch niedrigere als in der CIM vorgesehene 
Frachtzuschläge im Tarif festzusetzen. 

Mit dem "Internationalen übereinkommen 
über den Eisenbahnfrachtverkehr in der jeweils 
geltenden Fassung" ist die für die Republik 
Osterreich - auf Gesetzesstufe stehende - je­
weils geltende Fassung gemeint. 

Zu Z. 42. b): 

Zu Z. 46. a) 'und b): 

Während die Frankaturvorschriften in der 
CIM selbst geregelt sind, s~eht der Abs. 2 des 
§ 75 - den Wünschen der Bahnen nach flexible­
rer Gestaltung entsprechend - eine Tarifver­
weisung vor (vergleiche die T~rifverweisungen im 
§ 75 Abs. 4 der geltenden EVO). Vor Erlassung 
der Frankaturvorschriften werden die' Bahnen 
die einschlägigen Interessenvertr,etungen anhö­
ren. 

Der Prozentsatz "drei v. H." (bisher zwei v. Z Z 46 ) u . . c: 
H.) ist das Ergebnis einer Anpassung an Art. 7 
§ 10 lit. e CIM. 

Zu Z. 42. c): 

Die neue lit. f ist das Erg,ebnis einer Anpassung 
an Art. 7 § 10 lit. f CIM. 

Der Abs. 9 des § 75 ist das Ergebnis einer 
Anpassung an Art. 17 § 7 CIM; dadurch soll 
klar werden, daß nicht nur im Falle der Hinter­
legung einer Sicherheit eine fristgerechte Abrech­
nung mit dem Absender vorzunehmen ist. 

'Zu Z. 47: 

Zu Z. 43. a): § 76 regelt den Parallelfall zu §§ 29 und 42; 
Der Abs. 1 des § 71 ist das Ergebnis elUer siehe die Erläuterungen zu Z. 19 und 26. 

Anpassung an Art. 13 § 1 Abs. 2 CIM. 

Unter "sonstigen Rechtsvorschriften" sind bei­
spielsweise folgende Vorschriften zu verstehen: 
Außenhandelsgesetz 1968, BGBL Nr. 314, zuletzt 
geändert ,durch Bundesgesetz BGBL N r. 145/1975; 
Devisengesetz, BGBL Nr. 162/1946, zuletzt ge­
ändert durch Bundesgesetz BGBL Nr. 175/1963; 
Handelsstatistisches Gesetz 1958, BGBL Nr. 137, 
zuletzt geändert durch Bundesgesetz BGBL 
N r. 122/1973; Außenhandelsförderungs-Beitrags­
gesetz, BGBL Nr. 214/1954; Pflanzenschutzgesetz, 
BGBL Nr. 12411948, zuletzt geäridert durch 
Bundesgesetz BGBl.' Nr. 18111970, und Bundes­
gesetz über Maßnahmen zum Schutze des Waldes 
anläßlich der Einfuhr und Durchfuhr von Holz, 
BGBL Nr. 115/1962. 

Zu Z. 43. c): 

Die Erweiterung des Abs. 7 des § 71 trägt 
den Wünschen der Verfrächterschaft Rechnung. 

Zu Z. 44: 

Zu Z. 48. a): 

Die Anfügung des Satzteiles "wobei sie ihm 
alle nützlichen Angaben mitteilt, über welche 
sie verfügt" ist das Ergebnis einer Anpassung an 
Art. 24 § 1 CIM. 

Zu Z. 49: 

Die Verkürzung der Beförderungsfrist bei 
Wagenladungen ist das Ergebnis einer Anpassung 
an Art. 11 § 2 CIM. Die in den Abs. 5 und 6 
des § 83 der geltenden EVOenthaltenen Be­
stimmungen über die Genehmigung von Zu­
schlagsfristen entfallen (siehe den dritten Absatz 
des allgemeinen Teiles der Erläuterungen). Die 
Abs. 7 bis 9 sind das Ergebnis einer Anpassung an 
Art. 11 §§ 7 bis 9 CIM; dadurch soll klargestellt 
werden, daß eine Ver;kürzung der Lieferfrist­
überschr,eitung bewirkt wird, wenn einer der Tat­
bestände des Abs. 7 erst nach Ablauf der Liefer­
frist eintritt. 

Der neue § 72 soll bloß eine einfachere Formu- Zu Z. 50: 
lierung des geltenden Textes darstellen. ' 

Zu Z. 45: 

Die Anpassung an Art. 60 § 4 lit. f CIM nimmt 
auf die Mechanisierung des Abrechnungsver­
fahrens Bedacht. Der Absenderbzw. Empfänger 
bezahlt diesfalls die vpn ihm übernommenen 
Kosten erst nach Annahme bzw. Ablieferung von 
Gut und Frachtbrief durch die Bahn im Zuge 
einer nachfolgenden zeritralen Abrechnung, wo­
bei dem Absender bzw. Empfänger ein beson­
derer Rechnungsbeleg zugeht; in diesem Fall 
verliert der Frachtbrief den Charakter eines 
Rechnungsdokumentes. Siehe die Erläuterungen 
zu Z. 41. a). 

Der Abs. 5 des § 85 der geltenden EVO ent­
fällt wegen praktischer Bedeutungslosigkeit. Der 
Abs. 6 'des § 85 der geltenden EVO erscheint ent­
behrlich: Enden die Fristen nach Abs,. 4 lit. b 
erst nach Schluß der für die Güterabfertigungs­
stelle des Bestimmungsbahnhofes vorgesehenen 
Dienststunden, so beginnt innerhalb der dienst­
freien Stunden infolg,e der als bewirkt geltenden 
Benachrichtigung die Abnahmef~ist nicht zu lau­
fen, weil gemäß § 90 Abs. 3 innerhalb der dienst­
freien Stunden das Gut nicht zur Abnahme be­
reitgestellt ist, und weil die Eisenbahn gemäß 
§ 90 Abs. 4 im Tarif ein Ruhen der Abnahmefrist 
für die Dauer der dienstfreien Stunden festsetzen 
kann. 
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Zu Z. 51. a): 

Die Anpassung an die CIM nimmt auf die 
Mechanisierung des Abrechnungsverfahr,ens (nach­
folgende zentrale Abrechnung) Hedacht. Siehe die 
Erläuterungen zu Z. 41. a) und Z. 45. 

Zu Z. 51. b): 

Siehe die Erläuterungen zu Z. 41. c). 

Zu Z. 53: 

Vergleiche die Erläuterungen zu Z. 38. 

Zu Z. 54. b): 

Siehe die Erläut~rungen zu Z. 37. a). 

Zu Z. 54. c): 

Entfall der behördlichen Genehmigung; siehe 
die Erläuterungen im allg.emeinen Teil. 

Zu Z. 55: 

Ergebnis einer Anpassung an Art. 45 § 1 CIM. 

Zu Z. 56. a): 

Anpassung an Art. 27 § 3 lit. c CIM. 

Für die sichere und ordnungsgemäße Beschaf­
fenheit der Fahrbetriebsmittel ist auf Grund des 
Eisenbahngesetzes 1957, BGBl. Nr. 60 (§ 19 
Abs. 1, § 36 Abs. 3 und 4, § 37), das Eisen­
bahnunternehmen v,erantwortlich. Ein "Verladen 
in Wagen mit für den Absender offensichtlichen 
Mängeln" kann wohl nur dann eine Haftungs­
befreiung für die Eisenbahn bewirken, wenn z. B. 
der Laderaum für einen bei der Verladung Be­
schäftigten mit Durchschnittskenntnissen deut­
lich sichtbare Mängel an den Wänden, am Boden 
oder am Dach .aufweist. Bine darüber hinaus­
gehende. eisenbahnfachtechnische Prüfung des 
Wagenzustandes ist dem Absender wohl nicht zu­
mutbar. 

Zu Z. 56. b): 

Anpassung an Art. 27 § 3 lit. h CIM. 

Zu Z. 57: 

Anpassung an Art. 29 § 1 CIM. 

Zu Z. 58 und 59: 

Die Erläuterungen zu Z. 28 und 29 gelten 
hier sinngemäß. Während Art. '34 § 1 CIM eine 
Frist von 48 Stunden vorsieht, ers.cheint für den 
Verkehr auf den verhältnismäßig kürzeren 
Strecken innerhalb österreichs lediglich eine 
geringere Stunden anzahl im § 101 Abs. 1 sach­
lich gerechtfertigt. 

Zu Z. 61 und 62: 

Der Abs. 6 des § 109 ist das Ergebnis einer 
Anpassung an Art. 42 § 4 CIM. Der Abs. 2 
des § 108 wird an den Abs. 6 des § 109 ange­
glichen. 

Zu Z. 64. b): 

Anpassung an Art. 47 § 1 CIM. 

Zu Z. 66: 

Siehe die Er~äuterungen zu § 57 Abs. 2 10 

Z. 33. a). 

Zu Z. 68 bis 71: 

Durch die Schaffung eines neuen Abs. 3 zu 
§ 121 und die dadurch bewirkte Verweisung 
von Regelungen über die Beförderung von Lei­
chen in den Tarif entfallen eine Reihe von Be­
stimmungen der geltenden EVO. 

Zu Z. 72: 

Wie bei der Beförderung von Leichen (siehe 
die Erläuterungen zu Z. 68 bis 71) sollen nun­
mehr auch die Details der Beförderung lebender 
Tiere durch die Bahntarife geregelt werden. 
Hiezu ist - soweit dies nach den Gegebenheiten 
der inländischen Tierbeförderung tunlich ist -
auf das - speziell in die österreichische Rechts­
ordnung zu transformierende - Europäische 
übereinkommen über den Schutz von Tieren 
beim Internationalen Transport, BGBl. Nr. 579/ 
1973, zu verweisen. 

Zu Z. 73 bis 76: 

§ 126 Abs. 1 bis 4, § 127, § 128 und § 129 
Abs. 2 der geltenden EVO ·entfallen im Hinblick 
auf § 125 Abs. 3, wonach solche Regelungen nun­
mehr durch die Bahntarife getroffen werden 
sollen. § 126 Abs. 5 und § 129 Abs. 1 der gelten­
den EVO entfallen als bloße Wiederholungen 
von § 71 Abs. 1 und § 73 Abs. 1 der geltenden 
EVO. 

Zu Z. 77: 

§ 130 Abs. 2 erübrigt sich im Hinblick auf 
§ 83 Abs. 7 lit. d. 

Zu Z. 78: 

§ 131 Abs. 1 entfällt im Hinblick auf § 125 
Abs. 3, wonadl solche Regelungen nunmehr 
durch die Bahntarife getroffen werden sollen. 

Zu Z. 79: 

Der bisherige Unterabschnitt E wird in den 
Abs. 2 des § 2 aufgenommen. 

Zu Z. 80: 
Durch die neu.e Bestimmung "die Eisenbahnen 

sind berechtigt, hievon abweichendeVereinba­
rungen zu treffen" soll die Möglichkeit geschaf­
fen werden, Spitzabrechnungen auszuschließen. 

Zu Art. II Abs. 2: 
Die Durchführungsverordnung I zur EVO 

regelt derzeit das Frachtbriefmuster, die Durch­
führungsverordnung II die Beförderung lebender 
Tiere. 
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TEXTGEGENüBERSTELLUNG 

Gel t end e r Tex t: 

1. 

§ 2. Beförderungsbedingungen. AbweiChungen 

(1) Die Eisenbahn ist berechtigt, mit Genehmi­
gung des Bundesministeriums für Verkehr und 
verstaatlichte Unternehmungen Beförderungs­
bedingungen im Rahmen dieses Bundesgesetzes 
und der zur Durchführung dieses Bundesgesetzes 
erlass,enen Verordnungen festzusetzen; die Ge­
nehmigung ist zu erteilen, wenn öffentliche Rück­
sichten nicht engegenstehen.' 

(2) Die Eisenbahn ist berechtigt, mit Geneh­
migung des Bundesministeriums für Verkehr und 
verstaatlichte Unternehmungen Abweichungen 
von den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes für 
einzelne Bahnstrecken, Bahnhöfe, Fahrzeuge, 
Züge, Zuggattungen oder Abfertigungsarten fest­
zesetzen; die Genehmigung ist zu erteilen, wenn 
und soweit besondere Verkehrs- oder Betriebs­
verhältniss,e oder örtliche Verhältnisse diese Ab­
weichungen 'erfol1dern. 

·(3) Die Eisenbahn ist verpflichtet, die von ihr 
festgesetzten und vom Bundesministerium für 
Verkehr und verstaatlichte Unternehmungen ge­
nehmigten Beförderungsbedingungen u,nd Ab­
weichungen in den Tarif aufzunehmen 'und die 
Genehmigung des Bundesministeriums für Ver­
kehr und verstaatlichte 1Jnternehmungen in der 
Veröffentlichung ersichtlich zu machen. 

2. 

§ 3. ~eförderungspflicht 

(1) Die Eisenbahn ist zur Beförderung ver­
pflichtet, wenn 

a) der Bahnbenützer den Rechtsvorschriften 
und den sonstigen für die Beförderung 
maßgebenden Bestimmungen entspricht, 

b) die Beförderung mit den normalen, den 
regelmäßigen Bedürfnissen des Verkehrs 
genüg,enden Beförderungsmitteln 'möglich 

. ist und 

c) die Beförderung nicht durch Umstände ver­
hindert wird, welche die Eisenbahn nicht 
abzuwenden und weIchen sie auch nicht 
abzuhelfen vermag. 

- (2) Die Eisenbahn ist berechtigt, 
a)die Beförderung von' Personen vorüber­

gehend ganz oder teilweise zu sperren, 

E n t w ur f s tex t: 

1. 

§ 2. Beförderungsbedingungen 

(1) Die Eisenbahn ist verpflichtet, zu diesem 
Bundesgesetz und zu den zur Durchführung 
dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen 
die notwendigen näheren Bestimmungen (Beför­
derungsbedingungen) festzusetzen: 

(2) Die Eisenbahn ist berechtigt, 
a) für besondere Verkehrs- oder Betl'iebsver­

hältnisse oder örtliche Verhältnisse bezüg­
.lich einzelner Bahnstrecken, Bahnhöfe, 
Fahrieuge, Züge, Zuggattungen oder Ab-. 
fertigungsarten, 

b) zur vereinfachten Abwicklung des Güter­
v.erkehrs 
1. für die Beförderung von und nach unbe­

setzten Bahnhöfen, 
2. für Stückgut, 
3. für das Zu- oder Ausladen von Gütern 

unterwegs, jeweils in einen oder aus 
einem Wagen (Sammelwag,en" Verteiler­
wagen) und im Rahmen desselben Fracht­
v,ertr'ages, 

von den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
abweichende Beförderungsbedingungen festzuset­
zen. Derartige Abweichungen bedürfen zu ihrer 
Gültigkeit der Genehmigung des Bundesministers 
für Verkehr. Die Genehmigung ist zu erteilen, 
wenn öffentliche Interessen nicht 'entgegenstehen. 
Die Eisenbahn ist verpflichtet, die Genehmigung 
der abweichenden Beförderungsbedingungen in 
der Veröffentlichung der Tarife ersichtlich zu 
machen. 

2. 

§ 3. Beförderungspflicht 

(1) - unverändert. 

(2) Die Eisenbahn ist ohne Genehmigung be­
rechtigt, vorübergehend 

a) die Beförderung von Personen sowie die 
Annahme und die Beförderung von Reise­
gepäck und Gütern zu sperren, 

b) bestimmte Güter nur unter bestimmten 
Bedingungen, die von den Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes abweichen können, 
zur Beförderung zuzulassen, 

c) bestimmte Güter vorzugsweise zur Beför-
derung anzunehmen, 

wenn und soweit besondere Verkehrs- oder Be­
triebsverhältnisse oder örtliche Verhältnisse diese 
Maßnahmen erfordern. 
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Gel t end e r Tex t: 

b) die Annahme oder die Beförderung von 
Reisegepäck oder Gütern vorübergehend 
ganz oder teilweis-e zu sperren, 

c) bestimmte Güter vorübergehend von der 
Beförderung auszuschließen oder nur unter 
bestimmten Bedingungen zur Beförderung 
zuzullassen, 

d) bestimmte Güter vorübergehend vorzugs-
weise zur Beförderung anzunehmen, 

wenn und soweit besondere Verkehrs- oder Be­
triebsverhältnisse oder örtliche Verhältnisse diese 
Maßnahmen erfordern. 

(3) Die Eisenbahn ist v,erpfliChtet, Maßnahmen 
gemäß Abs. 2 in den Bahnhöfen durch Aushang 
bekanntzumachen und -erforderlichenfalls in ge­
eigneter Weise auch nachrichtlich zu veröffent­
lichen; diese Maßnahmen treten frühestens mit 
ihrer Bekanntmachung in Kr,aft. 

(4) Aus zwingenden Gründen des öffentlichen 
Wohles kann :das Brundesm:inisteri'wm fur Verkehr 
und verstaatlichte Unternehmungen durch Ver­
ordnung die im Abs. 1 ang.eführten Einschrän- I 

kungen der Beförderungspflicht anordnen. Solche 
Verordnungen sind in den in B-etracht kommen­
den Bahnhöfen durch Aushang kundzumachen. 
Die Eisenbahn ist verpflichtet, die Kundmachung 
ohne Verzug durchzuführen. Soweit erforderlich, 
hat das Bundesministerium für Verkehr und ver­
staatlichte Unternehmungen die V,erordnung in 
geeigneter Weise auch nachrichtlich zu veröffent­
lichen. 

(5) Die Eisenbahn ist zur Annahme von 
Gütern,' deren Verladen, Umladen oder Ausladen 
die Verwendung besonderer Vorrichtungen er­
fordert, nur verpflichtet, wenn in den in Betracht 
kommenden Bahnhöfen solche Vorrichtungen zur 
Verfügung stehen. 

(6) Die Eisenbahn ist nur verpflichtet, Güter 
zur Beförderung anzunehmen, die sie ohne Ver­
zug befördern kann; sie ist jedoch nach Maßgabe 
des § 65 v,erpflichtet, Güter, die sie nicht ohne 
Verzug befördern kann, vorläufig zu verwahren. 

3. 

§ 4. Beförderungsmittel 

(1) Die Eisenbahn ist bereChtigt, im Tarif Be­
dingungen festzusetzen, unter denen sie Sonder­
züge und Sonderwagen führt. 

(2) Die Eisenbahn ist berechtigt, im Tarif Be­
dingungen für die Benützung von Wagen beson­
derer Bauart festzusetzen. 

(3) Die Eisenbahn ist verpflichtet, im Tarif die 
Bedingungen festzusetzen, unter denen sie Wagen, 
,die lauf Grund eines :besonderen Vertrages (Ein-

E n t w u r f s tex t: 

(3) Die Eisenbahn ist verpflichtet, Maßnahmen 
gemäß Abs. 2 den Bahnbenützern in .geeigneter 
Weise, wie durch Auflage von Sperrverzeichnissen 
in den betroffenen Bahnhöfen, bekanntzumachenj 
diese Maßnahmen treten frühestens mit ihrer Be­
kanntmachung in Kraft. 

,(4) Aus zwingenden Gründendes öff-entlichen 
Wohles kann der Bundesminister für Verkehr die 
im Abs. 2 angeführten Einschränkungen der Be­
förderungspflicht durch Verordnung vorsehen. 
Solche Verordnungen sind in den in Betracht 
kommenden Bahnhöfen durch Aushang kundz1,1-
machen. Die Eisenbahn ist verpflichtet, die Kund­
machung ohne Verzug durchzuführen. Die ver­
bindende Kraft solcher Verordnungen beginnt, 
wenn in ihnen nicht anders bestimmt ist, mit der 
Kundmachung. Soweit erforderlich, hat der Bun­
desminister für Verkehr die Verordnungen in 
geeigneter Weise auch nachrichtlich zu veröffent­
lichen. 

(5) - unverändert. 
(6) -unverändert. 

3. 

§ 4. Beförderungsmittel 

(1) Die Eisenbahn ist berechtigt, für die Füh­
rung von Sonderzügen und Sonderwagen sowie 
für die Benützung von Wagen besonderer Bauart 
besondere Vereinbarungen zu treffen. 

(2) Es werden lediglich !im vorletzten Satz 
anstelle der Worte ,~des BU!lidesministeriums für 
VerkehrU11ld v-erstJaatlichte Unternehmungen" 
die Worte ,~des Bundesministers für Verkehr" 
gesetztj -ansonsten unv.erändert ~e geltenJder 
Abs. 3 des § 4. 

4 
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Gel t end e r Tex t: 

stellungsvertrag) von Privaten in den Wagenpark 
einer Eisenbahn eingestellt worden sind (Privat­
wagen), Leer oder beladen befördert. Die Eisen­
bahn ist ferner verpflicht'et, im Einstellungsver­
trag zu regeln, unter welchen Bedingungen sie 
Privatwagen einstellt, zur Verfügung des Ein­
stellers hält und ihm für Verlust oder Beschädi­
gung der eingestellten Privatwagen haftet. Die 
von Ider Eisenbahn ,für den Abschluß von Ein­
stellungsverträgen erstellten ,einheitlichen Bedin­
gungen bedürfen der Genehmigung des Bundes~ 
ministeriums für Verkehr und verstaatlichte 
Unternehmungen; die Genehmigung ist zu er­
teilen, wenn öffentliche Rücksichten nicht ent­
gegenstehen. Der Einstellungsvertrag ist auch für 
den Benützer des Wagens verbindlich. 

(4) Die Eisenbahn ist berechtigt, Werkwagen 
von Privaten vorübergehend auch ohne Einstel­
lung als Privatwagen in bestimmten Verkehrs­
beziehungen zuZiula,ssen (Werk-Nahverkehr,s­
wagen); sie ist verpflichtet, Dauer und Umfang 
der Zulassung sowie die sonstigen Bedingungen 
jeweils vertraglich zu regeln. 

(5) Die Eisenba'hn ist berechtigt, die ihr gemäß 
den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes zur Be­
förderung übergebenen Güter ganz oder teilweise 
mit Kraftwagen oder ,anderen Verkehrsmitteln 

, zu befördern oder durch von ihr bestellte Unter­
nehmer befördern zu lassen. 

4. 

§ 6. Tarife 

(1) Die Eisenbahn ist verpflichtet, in die von 
ihr zu erstellenden Tarife alle für den Beförde­
rungsvertrag maßgebenden Hestimmungen sowie 
alle zur Berechnung der Beförderungspreise und 
der Nebengebühren für ihre Nebenleistungen 
notwendigen Angaben aufzunehmen. Sie ist ver­
pflichtet, die Tarife jedermann gegenüber unter 
den gLeichen Bedingungen anzuwenden. Die Be­
stimmungen der Tarife gelten nur insoweit, als 
sie den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes nicht 
widersprechen; andernfalls sind sie nichtig. 

(2) Jede Sonderabmachung, durch die eine 
Preisermäßigung gegenüber den Tarifen gewährt 
wird, ist, die Fälle 'des Abs. 4 ausgenommen, 
nichtig. Dagegen sind Preisermäßigungen zulässig, 
die gemäß den Bestimmungen dieses Bundes­
gesetzes von der Eisenbahn veröffentlicht werden 
und unter Erfüllung der gleichen Bedingungen 
jedermann in gleicher Weise zugute kommen. 

(3) Tarifwidrig,e Sonderabmachungen berühren 
nicht die rechtliche Wirksamkeit de!> Beförde­
rungsvertrages., Die Eisenbahn ist verpflichtet, 
die Beförderungspreise und Nebengebühren auch 
in solchen Fällen nach den Tarifen zu berechnen. 

E n t w u r f s tex t: 

(3) - lautet wie geltender Abs. 4 des § 4. 

(4) Die Eisenbahn ist berechtigt, Personen, Ge­
päck und Güter mit Kraftwagen oder anderen 
Verkehrsmitteln nach den Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes zu befördern oder durch von ihr 
bestellte Unternehmer befördern zu lassen. Für 
solche ßeförderungen gilt § 2 sinngemäß." 

4. 

§ 6. Tarife 

(1) Die Eisenbahn ist verpflichtet, in die von 
ihr zu erstellenden Tarife die Beförderungslbedin­
gungen und aBe zur Berechnl.lng der Beför-, 
derungspreise und der Nebengebühren für Neben­
leistungen der Eisenbahn notwendigen Angaben 
aufzunehmen. 

(2) - lautet, mit Ausnahme des letzten Satzes, 
wie geltender Abs. 5 des § 6; der letzte Satz 
lautet: Die Eisenbahn ist nicht verpflichtet, Er­
mäßigungen der Beförderungspreise, der Neben­
gebühren und sonstige Begünstigungen gemäß 
Abs. 5 sowie die Aufhebung von Tarifen, die' 
nur für eine bestimmte Zeit gelten, zu veröffent­
lichen. 

(3) Die Eisenbahn ist verpflichtet, die Tarife in 
dem vom Bundesminister für Verkehr heraus­
gegebenen Anzeigeblatt für Verkehr zu veröffent­
lichen oder anzukündigen. Die Eisenbahn ist ver­
pflichtet, den Bezug der Tarife in den Tarifver­
kaufsstellen und durch Vermittlung der Bahnhöfe 
zu ermöglichen. 

(4) Die Eisenbahn ist verpflichtet, in jedem be­
setzten Bahnhof die für diesen Bahnhof in Be­
tracht komm~nden Tarife während der Dienst­
stunden zur unentgeltlichen Einsicht aufzulegen; 
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C e I t end e r Tex t: 

(4) Die Eisenbahn ist berechtigt, mit Geneh­
migung des Bundesministeriums für Verkehr und 
verstaatlichte Unternehmungen für Zwecke der 
öffentlichen Verwaltung, für Wohlfahrtszwecke 
und für den Eisenbahndienst Ermäßigungen des 
Beförderungspreises und sonstige Begünstigungen 
zu gewähren; hierunter faUen auch Ermäßigun­
gen des Beförderungspreises und sonstige Begün­
stigungen für im Diens,te öffentlicher Eisenbahnen 

. stehende aktive und im Ruhestand befindliche 
Bedienstete sowie für deren Familienangehörige. 
Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn öffent­
liche Rücksichten nicht entgegenstehen. Die 
Eisenbahn ist ferner berechtigt, für einzelne Fälle 
den Beförderungspreis zu ermäßigen, insoweit 
dies ausschließlich die gebotene Rücksicht auf 
kaufmännische Führung der Eisenbahn erfordert; 
sie ist verpflichtet; solche Preisermäßigungen dem 
Bundesministerium für V,erkehr und verstaat­
lichte Unternehmungen ohne Verzug anzuzei­
gen. 

(5) Die 'tarife bedürfen zu ihrer Gültigkeit 
der Veröffentlichung und treten, sofern sie Er­
höhungen der Beförderungspreise oder der 
Nebengebühren oder Erschwerungen der Beför­
derungsbedingungen nicht enthalten, frühestens 
mit Ablauf des Tages ihrer Veröffentlichung 
in Kraft. Erhöhungen der Beförderungspreise 
oder der Nebengebühren oder Erschwerungen 
der Beförderungsbedingungen treten für die Be­
förderung von Personen und Reisegepäck frühe­
stens mit Ablauf des sechsten Tages nach der Ver­
öffentlichung, für die Beförderung von Gütern 
frühestens mit Ablauf des. fünfzehnten Tages nach 
der Veröffentlichung in Kraft; bei der Berech­
nung der angeführten Fristen wird der Tag der 
Veröffentlichung nicht mitgezählt. Werden offen­
sichtliche Fehler berichtigt, so treten diese Berich­
tigungen mit Ablauf des Tages ihrer Veröffent­
lichung in Kraft. Die Eisenbahn ist nicht ver­
pflichtet, Ermäßigungen des Beförderungspreises 
und sonstige Begünstigungen gemäß Abs. 4 sowie 
die Aufhebung von Tarifen, die nur für eine be­
stimmte Zeit gelten, zu veröffentlichen. 

(6) Die Eisenbahn ist verpflichtet, die Tarife 
in dem vom Bundesministerium für Verkehr und 
verstaatlichte Unternehmungen herausgegebenen 
Anzeigeblatt für Verkehr bekanntzumachen und 
deren Bezug allgemein zu ermöglichen. 

(7) Die Eisenbahn ist verpflichtet, in jedem 
besetzten BahIl!hof die für d~esen Bahnhof in Be­
tracht kommenden Tarife während der Dienst­
stunden zur unentgeltlichen Einsicht aufzulegen; 
dem Bahnhof obliegt es, den Bahnbenützern auf 
Verlangen die Wege, über welche die in diesem 
Bahnhof aufgegebenen Güter, von den FäHen des 
§ 73 Abs. 1 abgesehen, befördert werden (Lade­
wege, Leitwege), bekanntzugeben. 

E n t w u r f s tex t: 

im Versandbahnhof sind den Bahnbenützern auf 
Verlangen die Wege, über welche die Güter,von 
den Fällen des § 73 Abs. 1 abgesehen, befördert 
werden (Ladewege, Leitwege), bekanntzugeben. 

(5) Die Tarife sind jedermann gegenüber in 
gleicher Weise anzuwenden. Die Eisenbahn ist 
jedoch berechtigt, für Zwecke der öffentlichen 
Verwaltung, für Wohlfahrtszwecke und für den 
Eisenbahndienst Ermäßigungen der Beförderungs­
preise, der Nebengebühren und sonstige Begün­
stigungen zu gewähren. Ermäßigungen der Beför­
derungspreise, der Nebengebühren und sonstige 
Begünstigungen sind auch zulässig für im Dienste 
öffentlicher Eisenbahnen stehende aktive und im 
Ruhestand befindliche Bedienstete sowie für deren 
Familienangehörige. Die Eisenbahn ist ferner be­
rechtigt, den Beförderungspreis sowie die Neben­
gebühren im Einzelfall zu ermäßigen und sonstige 
Begünstigungen zu gewähren, wenn und insoweit 
dies aus Rücksich,ten der kaufmännischen Betriebs­
führung notwendig ist; sie ist verpflichtet, Ermä­
ßigungen des Beförderungspreises dem Bundes­
ministerium für Verkehr anzuzeigen. 

(6) - lautet wie geltender Abs. 3 des § 6. 
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Gel t end e r Tex t: E n t w ur f s tex t: 

- 5. 5. 

§ 7. Verlorene und zurückgelassene Gegenstände § 7. Verlorene und zurückgelassene Gegenstände 

. (1) Wer im Bereich der Eisenbahn einen ver­
lorenen i Gegenstand findet, entspricht den für 
Fundgegenstände geltenden gesetzlichen Bestim­
mungen auch dadurch, daß er den Gegenst;and der 
Eisenbahn übergibt. Die Eisenbahn ist verpflich­
tet, diese übergabe zu hescheinigen. übernimmt 
die Eisenbahn einen Gegenstand, dessen . Wert 
offensichtlich fünftausend Schilling 'übersteigt, so 
trägt sie die Pflichten, die gemäß den gesetzlichen 
Bestimmungen dem Finder obliegen. 

(2) Die Eisenbahn ist berechtigt, einen Gegen­
stand, dessen Wert offensichtlich fünftausend 
Schilling nicht übersteigt, nach Ablauf von neun­
zig Tagen oder, wenn längeres Verwahren den 
Wert dieses Gegenstandes unverhältnismäßig ver­
mindern oder dieser Wert die Kosten des Ver­
wahrens nicht decken würde, schon früher im 
Wege der Versteigerung oder, wenn dies nicht 
tunlich ist, bestmöglich ohne Förmlichkeit zu 
verkaufen. Die Eisenbahn ist verpflichtet, den 
Verkaufs erlös oder, wenn sie den Geg.enstand 
nicht versteigert oder verkauft, den Gegenstand 
drei Jahre, gerechnet von der übergabe des Fund­
gegenstandes an die Eisenbahn, zu verwahren; 
sie haftet als Verwahrer. Wird der Gegenstand 
oder der V,erkaufserlös innerhalb dreier Jahre 
nicht behoben, so erwirbt der Finder das Eigen­
tum, sofern er vor Ablauf dieser Frist darauf 
Anspruch erhoben hat. Hat der Finder vor Ab­
lauf dieser Frist nicht Anspruch erhoben, so er­
wirbt die Eisenbahn nach Ablauf der Frist das 
Eigentum; die Eisenbahn e~wirbt auch dann das 
Eigentum, wenn der Finder nicht innerhalb eines 
Jahres, nachdem er Eig1entümer geworden ist, 
die Ausfolgung des gefundenen Gegenstandes 

. oder des Verkaufs erlöses verlangt. Die Eisenbahn 
ist berechtigt, beim Ausfolgen des Gegenstandes 
eine Nebengebühr für das Verwahren, den Fin­
derlohn sowie die Kosten für das Verständigen 
und Zusenden, beim Ausfolgen des Verkaufs­
erlösesauch eine Nebengebühr für den Verkauf 
einzuheben. 

(3) Die Abs. 1 und 2 gelten für zurückgelassene 
Gegenstände sinngemäß. 

6. 

(1) - unverändert . 

(2) - Im ersten Satz wird an Stelle des Wortes 
"neunzig" das Wort "slechzig" gesetzt. 

- Im zweiten Satz werden an Stelle der Worte 
.,drei Jahre" die Worte "ein Jahr" gesetzt. 

- Im dritten Satz werden an Stelle der Worte 
"dreier Jahre" die Worte "eines Jahres" gesetzt. 

- Der letzte Satz lautet: Die Eisienbahn ist 
berechtigt, beim Ausfolgen den Finderlohn 
sowie die im Zusammenhang mit dem verlorenen 
Gegenstand anfallenden Nebengebühren , und 
Kosten, die durch Nebengebühren nicht gedeckt 
sind, .einzuheben:· . 

(3) - unverändert. 

6. 

§ 10. Umrechnungs- und Annahmekurse für aus- § 10. Umrechnungs- und Annahmekurse' für aus-
ländische Währungen ländische Währungen 

(1) Die Eisenbahn ist verpflichtet, die in einer 
ausländischen Währung ausgedrückten Beträge 
ausschließlich in inländischer Währung einzu­
heben. Das Bundesministerium für Verkehr und 
verstaatlichte Unternehmungen kann im Einver-

(1) -:- 1. Satz unverändert. 
-:- 2. Satz entfällt. 

(2) - unverändert 

(3) - unverändert 
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nehmen mit dem Bundesministerium für Finan­
zen der Eisenbahn die Bewilligung erteilen, die 
in einer ausländischen Währung ausgedrückten 
Beträge in dieser Währung oder bis zur Zahlung 
in dieser Währung eine ausreichende Sicherstel­
lung in inländischer Währung einzuheben. 

(2) Die Eisenbahn ist verpflichtet, die K~rse, 
zu denen sie die in ausländischer Währung aus­
gedrückten Beträge in inländische Währung um­
rechnet (Umrechnungskurse), sowie die Kurse, zu 
denen sie ausländische Geldsorten in Zahlung 
nimmt (Ann;thmekurse), bei den Kassenschaltern 
der Bahnhöfe, in denen hiefür ein Bedürfnis be­
steht, durch Aushang bekanntzumachen. 

(3) Die Eisenbahn ist verpflichtet, bei Berech­
nung der auf Grund der Bestimmungen dieses. 
Bundesgesetzes bei Verlust, Beschädigung, ver­
späteter Auslieferung oder Überschreitung der 
Lieferfrist zu zahlenden Entschädigungen in aus·­
ländischer Währung ausgedrückte Beträge zum 
Kurse am Tage und am Orte der Zahlung der 
Entschädigung umzurechnen. 

7. 

§ 11. Fahrpläne.'! Auskunft. Fahrpreisaushang 

(1) Die Eisenbahn ist verpflichtet, in den Bahn­
höfen rechtzeitig die Abfahrtszeiten der Züge 
durch Aushang bekanntzumachen und den Rei­
senden die Möglichkeit zu bieten, sich über die 
Fahrpläne der auf ~hren Strecken verkehrenden 
Züge zu unterrichten. Aus diesen Fahrplänen 
müssen Zuggattung, Wagenklassen, Bedingun­
gen für die Benützung bestimmter Züge, Ab­
fahrtszeiten, für größere Anschluß- und für End­
bahnhöfe auch die Ankunftszeiten der Züge 
sowIe die wichtigeren Zuganschlüsse ersichtlich 
sem. 

(2) Die Eisenbahn ist verpflichtet, dafür zu sor­
gen, daß den Bahnbenützern auf Verlangen in 
den besetzten Bahnhöfen und' in den Zügen ent­
sprech,ende Auskunft über Zugverbin'dungen er­
teilt werden kann. 

(3) Die Eisenbahn ist verpflichtet, dafür zu sor­
gen, daß bei Ankunft eines Zuges in einem Bahn­
hof der Name' dieses Bahnhofes, allfällige Zug­
anschlüsse und bei Änderung des fahrplanmäßigen 
Aufenthaltes dessen voraussichtliche Dauer aus­
gerufen werden. 

(4) Die Eisenbahn ist verpflichtet, in den be­
setzten Bahnhöfenredltzeitig die Fahrpreise für 
die gängigen Verbindungen des betreffenden 
Bahnhofes durch Aushang bekanntzumachen. 

E n t wurf s tex t: 

7. 

§ 11. Fahrpläne. Auskunft. Fahrpreisaushang 

(1) Die Eisenbahn ist verpflichtet, den Reisen­
den die Fahrpläne der Züge in geeigneter Weise 
zur Kenntnis zu bringen. Die Einschränkungen 
in der Benützung bestimmter Züge oder Wagen­
kiassen müssen aus den Fahrplänen zu ersehen 
sem. 

(2) - unverändert. 

(3) - unverändert. 

(4) - unverändert. 
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8. 

§ 12. Warteräume 

(1) Die Eisenbahn ist verpflichtet, die Warte­
räume in besetzten Bahnhöfen mit geringem 
Verkehr spätestens ·eine halbe Stunde, in besetz­
ten Bahnhöfen mit stärkerem Verkehr spätestens 
eine Stunde vor der fahrplanmäßigen Abfahrts­
zeit eines Zuges zu öffnen; si'e ist berechtigt, Aus­
nahmen vorzusehen, wenn und soweit besondere 
Betriebsverhältnisse oder örtliche Verhältnisse 
diese Ausnahmen erfordern. 

(2) In Anschlußbahnhöfen sind ankommende 
Reisende berechtigt, sich in den Warteräumen 
der für die Weiterfahrt in Betracht kommenden 
Eisenbahn bis zur Abfahrt des Anschlußzuges 
aufzuhalten; die Eisenbahn ist aber nicht ver­
pflichtet, die Warteräume in der Zeit von zwei­
undzwanzig bis sechs Uhr offenzuhalten. 
Beträgt jedoch in Anschlußbahnhöfen die Zeit 
von der Ankunft eines Zuges bis zur Abfahrt 
des Anschlußzuges fahrplanmäßig weniger als 
sechs Stunden, so ist die Eisenbahn verpflichtet, 
die Warteräume, soweit erforderlich, auch in der 
Zeit von zweiundzwanzig bis sechs Uhr offen­
zurhalten. 

(3) Die Eisenbahn ist berechtigt, den im § 14 
angeführten Personen und Personen ohne gülti­
gen Fahrausweis den Aufenthalt in den Warte­
räumen zu verbieten. Die Reisenden sind nicht 
berechtigt, Stoffe und Gegenstände sowie lebende 
Tiere, deren Mitnahme in Personenwagen gemäß 
§§ 26 und 27 nicht zugelassen ist, in die Warte­
räume mitzunehmen. 

(4) Die Eisenbahn ist berechtigt, das Rauchen 
in den Warteräumen zu verbietel,1;sie ist gege­
benenfalls verpflichtet, ein solches Verbot in den 
Warteräumen durch Aushang bekanntz~machen. 
Die Eisenbahn ist berechtigt, von Personen,die 
ein solches Verbot nicht beachten, einen Betrag 
einzuheben, den sie im Tarif festsetzt. 

9. 

§ 13. Nichtraucherwagen. Nichtraucherabteile 

Die Eisenbahn ist verpflichtet, in jedem Zuge 
für jede Wagenklasse eine angemessene Anzahl 
von Wagen oder Abteilen für Nichtraucher zu 
bestimmen und als solche kenntlich zu machen. 
Ist in einem Zuge von einer Wagenklasse nur ein 
Abteil vorhanden, so ist die Eisenbahn verpflich­
tet, dieses als Nichtrauch·erabteil kenntlich zu 
mach.en. 

E n t w u r f s tex t: 

8. 

§ 12. Warteräume 

(1) - unverändert. 

(2) - unverändert. 

(3) Die Eisenbahn ist berechtigt, Personen ohne 
gültigen Fahrausweis sowie Personen, welche die 
vorgeschriebene Ordnung nicht beachten, den zu 
ihrer Aufrechterhaltung getroffenen Anordnun­
gen der Eisenbahnbediensteten nicht Folge leisten, 
durch ihren Zustand oder ihr Verhalten den An­
stand verletzten oder infolge einer .Krankheit 
oder aus sonstigen Gründen den anderen im 
Warteraum befindlichen Personen offensichtlich 
lästig fallen würden, den Aufenthalt in den 
Warteräumen zu verbieten. Die Eisenbahn ist be­
rechtigt, von Personen, die trotz eines Hinweises 
ein solches Verbot nicht beachten, einen im Tarif 
festzusetzenden Betrag einzuheben. 

(4) Stoffe, Gegenstände und lebende Tiere, 
deren Mitnahme in Personenwagen gemäß §§ 26 
und 27 nicht zugelassen ist, dürfen auch in Warte­
räume nicht mitgenommen werden. Die Eisen­
bahn ist berechtigt, von Personen, die trotz eines 
Hinweises dieses Verbot nicht beachten, einen im 
Tarif festzusetzenden Betrag einzuheben. 

(5) Die Eisenbahn ist berechtigt, das Rauchen 
in den Warteräumen zu verbieten; sie ist berech­
tigt, von Personen, die trotz eines Hinweises ein 
solches Verbot nicht beachten, einen im Tarif fest­
zusetzenden Betrag einzuheben. 

9. 
§ 13. Raucher-, Nichtraucherwagen. 

Raucher-, Nichtraucherabteile 

(1) Die Eisenbahn ist verpflichtet, bei Beförde­
rungen, die über den Nahverkehr hinausgehen, in 
jedem Zuge für jede Wagenklasse eine angemes­
sene Anzahl von Wagen oder Abteilen für 
Raucher und für Nichtraucher zu bestimmen und 
als solche innen kenntlich zu machen; ist in einem 
Zuge von einer Wagenklasse nur ein Abteil vor­
handen, so ist die Eisenbahn verpflichtet, dieses 
ais Nichtraucherabteil kenntlich zu machen. 

(2) Die Eisenbahn ist berechtigt, im Nahver­
kehr ausschließlich Wagen für Nichtraucher zu 
führen. Diese Wagen sind .als solche innen kennt­
lich zu machen. 
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10. 

§ 15. Fahrausweise 

(1) Die Eisenbahn ist verpflichtet, im Tarif zu 
bestimmen, für welche Bahnhofverbindungen 
Fahrausweise ausgegeben werden. 

(2) Der Reisende muß bei Antritt der F3Jhrt 
mit einem gültigen Fahrausweis versehen sein. 
Die Eisenbahn ist verpflichtet, erforderlichenfalls 
im Tarif Ausnahmen zuzulassen. 

(3) Die Angaben des Fahrausweises sind für die 
Beför,derung maßgebend. 

(4) Die Eisenbahn ist verpflichtet, im Fahraus­
weis den Fahrtantritts- und den Bestimmungs­
bahnhof, die Zuggattung, die Wagenklasse, den 
Fahrpreis und den ersten Geltungstag anzugeben; 
sie ist berechtigt, ,erforderlichenfalls Ausnahmen 
vorzusehen. Läßt die Eisenbahn die Benützung 
verschiedener Wege oder verschiedener Beförde­
rungsmittel mit einem Fahrausweis zu, so ist sie 
verpflichtet, dies im Fahrausweis ersichtlich zu 
machen. Ein Fahrausweis ohne W:egangabe gilt 
für den kürzesten Weg. 

(5) Die Eisenbahn ist verpflichtet, im Tarif die 
Geltungsdauer der Fahrausweise festzusetzen. Der 
erste Geltungstag des Fahraus.weises gilt für die 
Berechnung der Geltungsdauer als voller Tag. Der 
Reisende ist, sofern die Eisenbahn im Tarif nichts 
anderes festsetzt, berechtigt, die Fahrt an einem 
beliebigen Tage innerhalb ,der Geltungsdauer an­
zutreten; die Fahrt muß, sofern die Eisenbahn 
im Tarif Ausnahmen nicht zuläßt, spätestens mit 
dem Zuge beendet sein, der im Bestimmungs­
bahnhof fahrplanmäßig spätestens um vierund­
zwanzig Uhr des letzten Geltungstageseintrifft . 

. (6) Ein Fahrausweis ist, sofern die Eisenbahn 
im Tarif Ausnahmen nicht zuläßt, nur übertrag­
bar, wenn dieser nicht auf Namen lautet und 
die Fahrt noch nicht angetreten ist. 

(7) Die Eisenbahn ist verpflichtet, mit der Aus­
gabe der Fahrausweis-e so rechtzeitig zu beginnen, 
wie es die örtlichen Verkehrsverhältnisse erfor­
dern, spätestens jedoch eine Viertelstunde vor der 
Abfahrt des Zuges; der Anspruch des Reisenden 
auf Ausgabe eines Fahrausweises erlischt fünf 
Minuten vor der Abfahrt des Zuges. Die Eisen­
bahn ist verpflichtet, im Tarif zu bestimmen, ob 
und unter welchen Bedingungen Fahrausweise im 
Vorverkauf ausgegeben werden. 

(8) Der Reisende ist verpflichtet, bei Entgegen­
nahme des Fahrausweises zu prüfen, ob dessen 
Angaben seinem Verlangen entsprechen, und sich 
von der Richtigkeit zurückerhaltener Gddbeträge 
sofort zu überzeugen; die Eisenbahn ist nicht 
verpflichtet, später erhobene Einwände zu be­
rücksichtigen. 

E n t w u r f s tex t: 

10. 

§15. Fahrausweise 

(1) bis (4) - unverändert. 

(5)- -entfällt. 

(6) bis (9) - unverändert. 
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(9) Die Eisenbahn ist herechtigt, die Gewäh­
rung von Fahrpreisermäßigungen, für die auf 
Grund des Tarifes die Vorlage von Beschei­
nigun~en Voraussetzung ist, von der Einsicht­
nahme in die bezug habenden Unterlagen abhängig 
zu machen; sie ist berechtigt, die Fahrpreiser­
mäßigung zu entziehen, wenn die Einsichtnahme 
verweigert wird. 

11. 

§ 15 a. - bisher nicht vorhanden. 

E n t w u r f s tex t: 

11. 

§ 15 a. Geltungsdauer der Fahrausweise. 
Fahrtunterbrechung 

Die Eisenbahn ist verpflichtet, im Tarif die 
Geltungsdauer der Fahrausweise und die Fahrt­
unterbrechung zu regeln. 

12. 12. 

§ 17. Platzsicherung An § 17 wird folgender Satz angefügt: 

Die Eisenbahn ist verpflichtet, im Tarif zu be- In den Fahrplänen ist ersichtlich zu machen, bei 
stimmen, ob und unter welchen Bedingungen sie welchen Zügen eine Platzsicherung vorgenommen 
den Reisenden auf Bestellung die Benützung von wird. 
Abteilen, Sitzplätzen und Liegeplätzen sichert. 

13. 13. 

§ 18. Platz- und zulassungskartenpflichtige Züge § 18. Platz- und zulassungskartenpflichtige Züge 

(1) Die Eisenbahn ist berechtigt, im Tarif zu 
bestimmen, daß einzelne Züge, ganz oder teil­
weise, nur mit Platzkarten oder Zulassungskarten 
benützt werden dürfen; diese Karten berechtigen 
den Reisenden zur Benützung solcher Züge nur 
in Verbindung mit 'einem gültigen Fahrausweis. 

(2) Die Eisenbahn ist berechtigt, von Reisen­
den, die platz- oder zulassungskartenpflichtige 
Züge ohne Platzkarte oder Zulassungskarte be­
nützen, einen Betrag einzuheben, den sie im Tarif 
festsetzt. 

14. 

§ 19. Einnehmen der Plätze 

(1) Die Eisenbahn ist berechtigt, ,dem Reisen­
den den Platz anzuweisen. Verlangt jedoch der 
Reisende, daß ihm ein Platz angewiesen werde, 
so obliegt es dem Schaffner, diesem Verlangen zu 
entsprechen. 

(2) Der Reisende ist berechtigt, für sich und 
für jede mit ihm reisende Person, für die er 
einen gültigen Fahrausweis vorweisen kann, je 
einen noch verfügbaren Sitzplatz zu belegen. Ver­
läßt der Reisende seinen Sitzplatz, ohne diesen 
deutlich erkennbar, nicht nur mit Zeitungen oder 
Zeitschriften, zu belegen, so verliert er den An, 
spruch darauf. Die Eisenbahn ist berechtigt, von 
Personen, die durch das unberechtigte Belegen 
eines Sitzplatzes Reisende mit gültigen Fahraus-

,(1) Die Eisenbahn ist berechtigt, im Tarif zu 
bestimmen, daß einzelne Züge, die als solche in 
den Fahrplänen ersichtlich zu machen sind, ganz 
oder teilweise, nur mit Platzkarten gegen Zahlung 
eines Entgeltes oder Zulassungskarten benützt 
werden dürfen; diese Karten berechtigen den 
Reisenden zur Benützung solcher Züge nur in 

Verbindung mit einem gültigen Fahrausweis. 

(2) - unverändert. 

14. 
§ 19. Einnehmen der Plätze 

(1) Die Eisenbahn ist verpflichtet, die Anwei­
sung von Plätzen im Tarif zu regeln. 

(2) Die Eisenbahn ist verpflichtet, das Belegen 
von Sitzplätzen im Tarif zu regeln. Die Eisen­
bahn ist berechtigt, von Personen, die durch das 
unberechtigte Belegen eines Sitzplatzes Reisende 
mit gültigen Fahrausweisen am Einnehmen die­
ses Sitzplatzes hindern, einen Betrag einzuheben, 
den sie im Tarif festsetzt. 

(3)bis (6) - unverändert. 
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weisen am Einnehmen dieses Sitzplatzes hindern, 
emen Betrag ·einzuheben, den sie im Tarif fest­
setzt. 

(3) Personen ohne gültigen Fahrausweis sind 
nicht berechtigt, in einem zur Abfahrt bereit­
stehenden Zuge zu verweilen. Die Eisenbahn ist 
berechtigt, von Personen, die ohne gültigen Fahr­
ausweis in einem zur Abfahrt bereitstehenden 
Zug.e verweilen, einen Betrag einzuheben, den sie 
im Tarif festsetzt. 

(4) Steht einem Reisenden infolge Platzmangels 
in der seinem Fahrausweis entsprechenden Wagen­
klatSseein Platz lI1!icht zur VeI1fügung, so obliegt 
es .dem Schaffner, dem Verlangen des Reisenden 
nach Anweisung eines fr,eien Platzes in einer 
anderen W'agenklass,e tunlichst zu entsprechen. 
Die Eisenbahn ist verpflichtet, den Reisenden in 
der höheren Wagenklasse so lange zu befördern, 
bis ihm in der seinem Fahrausweis entsprechen-­
den Wagenklas,se ein Platz angew1esen werden 
kann; der Reisende ist jedoch verpflichtet, auf 
Verlangen des Schaffners diesen Platz schon 
früher zu verlassen, wenn dieser infolge Platz­
mangels für einen Reisenden mit einem, Fahraus­
weis der höheren Wa!;lenklasse benötigt wird. 
WiI1d einem Reisenden ein Platz in der niedri­
geren Wagenklasse angewiesen, so ist die Eisen­
bahn verpflichtet, dem Reisenden auf Verlangen 
die Benützung dieser Wagenklasse zu be­
scheinig1en. 

(5) Verzichtet ein Reis,ender, dem infolge Platz­
mangels ein Platz in der seinem Fahrausweis ent­
sprechenden Wagenklasse nicht angewiesen wer­
den kann, auf die Fahrt, so ist die Eisenbahn ver­
pflichtet, dies dem Reis-enden auf Verlangen ~u 
bescheinigen. 

(6) Dem Reisenden steht in den Fällender 
Abs. 4 und 5 ein Anspruch auf Entschädigung 
nicht zu. 

15. 

§ 20. übergang 

Die Eisenbahn ist verpflichtet, im Tarif zu be­
stimmen, ob und unter welchen Bedingungen 
sie den übergang in die höhere WagenkIasse, in 
einen Zug höherer Gattung oder in einen Zug 
mit höheJ:;en Fahrpreisen zuläßt. 

16. 

§ 22. Fahrtunterbrechung 

(1) Die Eisenbahn ist verpflichtet, im Tarif zu 
bestimmen, ob, wie oft, wie lange und unter 
welchen Bedingungen der Reisende berechtigt ist, 
die Fahrt in Unterwegsbahnhöfen zu unter­
brechen. 

E n t w ur f s tex t: 

15. 

§ 20 •. Übergang. Änderung des Beförderungs­
weges 

Die Eisenbahn ist verpflichtet, im Tarif 
zu bestimmen, ob, und unter welchen Bedingun­
gen sie den übergang in die höhere Wagenklasse, 
in einen Zug höherer Gattung, in einen Zug mit 
höheren Fahrpreisen sowie die 1i.nderung des 
Beförderungsweges zuläßt. 

16. 

§ 22 - entfällt. 

5 
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(2) Der Reisende ist gegebenenfalls berechtigt, 
die unterbrochene Fahrt auch von einem ande­
ren, dem Bestimmungsbahnhof näher gelegenen 
Bahnhof des Beförderungsweges oder, wenn es 
die Eisenbahn im Tarif zuläßt, auch eines ande­
ren Weges fortzusetzen. 

17. 

Abs.5 des § 25: 

(5) Die Eisenbahn ist berechtigt, von Personen, 
die Anlagen, Betriebsmittel oder Ausrüstungs­
gegenstände der Eisenbahn verunreinigen, die 
Reinigungskosten einzuheben. Sie ist berechtigt, 
von Personen, die solche AnIa:gen, Betriebsmittel 
oder Ausrüstungsgegenstände beschädigen, die 
Instandsetzungskosten einzuheben, wenn ,diese 
Personen die Beschädigung verschuldet haben. In 
beiden Fällen ist die Eisenbahn berechtigt, sofor­
tige Zahlung oder Sicherheitsleistung zu ver­
langen. Die Eisenbahn ist berechtigt, für das 
Reinigen und für das Instandsetzen feste Sätze 
zu bestimmen; sie ist gegebenenfalls verpflichtet, 
diese Sätze in den besetzten Bahnhöfen und in 
den Personenwagen durch Aushang bekanntzu­
mach'en. 

18. 

§ 26. Mitnahme von Handgepäck 

(1) Der Reisende ist berechtigt, leicht tragbare 
Gegenstände (Handgepäck) unentgeltlich in Per­
sonenwagen mitzunehmen und über und unter 
seinem Sitzplatz unterzubringen. Zur Aufrecht­
erhaltung der Ordnung im Zuge ist der Reisende 
verpflichtet, Anordnungen des Schaffners hin­
sichtlich der Unterbringung des Handgepäcks 
Folge zu leisten. 

(2) Die Bestimmung des Abs. 1 gilt für Wagen 
besonderer Bauart, insbesondere solche mit Ge­
päckabteil, sinngemäß. 

(3) Der Reisende ist nicht berechtigt, in Per­
sonenwagen mitzunehmen 

a) ,die gemäß § 31 von der Bdörderung als 
Reis,egepäck ausgeschlossenen Stoffe und 
Gegenstände, soweit nicht gemäß § 3t lit. c 
im Tarif Ausnahmen zugelassen sind. Rei­
sende, die in Ausübung öffentlichen Dien­
stes oder auf Grund gesetzlicher oder ver­
waltungsbehördlicher Gene~migung eine 
Schußwaffe führen, sind jedoch berechtigt, 
Hanctmunition mitzunehmen. Die 'Begleiter 
von Gefangenen oder verhafteten: Personen 
sind berechtigt, geladene Schußwaffen mit 
sich zu führen; 

E n t w u r f s tex t: 

17. 

Abs.S des § 25: 

(5)' - 1. bis 3. Satz unverändert. 

Der letzte Satz lautet: 

Die Eisenbahn ist berechtigt, im Tarif für das 
Reinigen und für das Instandsetzen feste Sätze 
zu bestimmen. 

" 18. 

§ 26. Mitnahme von Handgepäck 

(I) bis (3) - unverändert. 

e 4) Die Eisenbahn ist berechtigt, im Tarif 
Bedingungen festzusetzen, unter denen sie Gegen­
stände, die entgegen den Bestimmung,en der 
Abs. 1 und 2 sowie des Abs. 3 lit. b in Personen­
wagen mitgenommen worden sind, als Hand­
gepäck oder als Reisegepäck weiterbefördert. 

(5) - An den geltenden Albs. 5 wind folgender 
Satz angefügt: Kann die Person, ,die ,solche Ge­
genstände in Personenwagen mitgenommen hat, 
nicht festgestellt werden, so ist die Eisenbahn 
berechtigt, unter Beiziehung von zwei Zeugen 
nadlZuprüfen, ob die mitgenommenen Gegen­
stände den Bestimmungen des Abs. 3 entspre­
chen; Eisenbahnbedienstete dürfen als Zeugen nur 
beigezogen werden, wenn andere Personen nicht 
zur Verfügung stehen. 

(6) bis (8) - unverändert. 
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b) Gegenstände, die geeignet sind, den Reisen­
den lästig zu fallen oder Schaden zu ver­
ursachen. 

(4) Hat ein Reisender Gegenstände entgegen 
den Bestimmungen der Abs. 1 und 2 sowie des 
Abs. 3 lit. b in Personenwagen mitgenommen, 
so ist er auf Verlangen der Eisenbahn verpflich­
tet, für das Verbringen dieser Gegenstände in 
den Gepäckwagen oder in das Gepäckabteil zu 
sorgen, in dem sie als Reisegepäck unter Vor­
behalt der Einhebung der Kosten im Bestim­
mungsbahnhof nach diesem weiterbefördert wer­
den, sof'ern von der Eisenbahn im Tarif nicht 
'ein anderer Bahnhof vorgesehen ist. Die Eisen­
bahn ist berechtigt, vom Reisenden für diese 
Geg,enstände vom Fahrtantrittsbahnhof oder, 
wenn er diesen nicht sofort glaubhaft angeben 
kann, für die ganze vom Zuge zurückgelegte 
Strecke bis zum Bestimmungsbahnhof die Ge­
päckfracht und die im § 36, Letzter Satz, vor­
gesehene Nebengebühr einzuheben. 

(5) Die Eisenbahn ist berechtigt, bei begrün­
deter Vermutung der Nichtbeachtung der Be­
stimmungen des Abs. 3 vom Reisenden den 
Nachweis zu verlangen, daß die von ihm in Per­
sonenwagen mitg,enommenen Gegenstände die­
sen Bestimmungen entspr,echen. Erbringt der 
Reisende den Nachweis nicht ohne Verzug, so 
gilt § 14 Abs. 1. 

(6) Die Eisenbahn ist berechtigt, einen Reisen­
den, der ,entgegen den Bestimmungen des Abs. 3 
lit. a die dort angeführten Stoff,e oder Gegen­
stände in Personenwagen mitnimmt, ohne An­
spruch auf Erstattung des Fahrpr,eises, der Ge­
päddracht, der Nebengebühren und der sonsti­
gen Kosten oder auf Entschädigung von der 
Fahrt auszuschließen und überdies von ihm einen 
Betrag einzuheben, den sie im Tarif festsetzt. 

(7) Der Reisende ist verpflichtet, alle Gegen­
stände, die er mit sich führt oder an sich trägt, 
selbst zu beaufsichtigen; für Gegenstände, die er 
im Gepäckabteil eines Wagens besonderer Bauart 
gemäß Abs. 2 untergebracht hat und deshalb 
nicht beaufsichtigen kann, entfällt diese Ver­
pflichtung. Die Eisenbahn haftet für Schäden an 
Gegenständen, welche der Reisende selbst zu be­
aufsichtigen hat, nur bei Verschulden. 

(8) Der Reisende haftet für alle Schäden, die 
durch Stoffe oder Gegenstände verursacht wer­
den, deren Mitnahme gemäß Abs. 3 lit. a nicht 
zugelassen ist. Für Schäden, die durch andere 
von einem Reisenden mitgeführte Stoffe oder 
Gegenstände verursacht werden, haftet er, sofern 
er nicht beweist, daß die Schäden auf ein Ver­
schulden der Eisenbahn zurückzuführen sind. 

31 
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19. 19. 

§ 29. Erstattung. Nachzahlung § 29. Erstattung. Nachzahlung 

(1) Hat ein Reisender die Fahrt nicht ange­
treten und macht er dies glaubhaft, so hat er 
,gegen Rückgabe des Fahrausweises, Anspruch auf 
Erstattung des gezahlten Fahrpreises. Hat der 
Reisende mit dem Fahrausweis Reisegepäck auf­
gegeben, so hat er auf Erstattung des Fahrpreises 
nur Anspruch, wenn er das Reisegepäck im Ver­
sandbahnhof zurückgenommen hat. 

(2) Hat ein Reisender den Fahrausweis nur 
auf einer Teilstrecke benützt und macht er dies 
glaubhaft, so hat er gegen Rückgabe des Fahr­
ausweises Anspruch auf Erstattung des Unter­
schiedsbetrages zwischen dem gezahlten Fahrpreis 
und dem gewöhnlichen Fahrpreis für die zurück­
gelegte Strecke. 

(3) Der Reisende hat gegen Rückgabe des 
Fahrausweises und Vorlage der vorgesehenen 
Bescheinigung Anspruch 3!uf 

a) Erstattung des Unterschiedsbetrages zwi­
schen dem gezahlten Fahrpreis und dem 
Fahrpreis für die benützte Wagenklass.e, 
wenn ihm infolge Platzmangels in der 
seinem Fahrausweis entspreChenden Wagen­
klasse ein Platz in der niedrigeren Wagen­
klasse angewiesen worden ist (§ 19 Abs. 4), 

b) Erstattung des gezahlten Fahrpreises, wenn 
er im Fahrtantrittshahnhof auf die Fahrt 
verzichtet hat, weil ihm infolge Platzman­
gels ein Platz in der seinem Fahrausweis 
entsprechenden Wagenklasse nicht ange­
wiesen werden konnte (§ 19 Abs. 5), 

c) Erstattung des Unterschiedsbetrages zwi­
schen dem gezahlten Fahrpreis und dem 
Fahrpreis für die zurückgelegte Strecke, 
wenn er in einem Unterwegsbahnhof auf 
die Weiterfahrt verzichtet hat, weil ihm 
infolge Platzmangels ein platz in . der 
seinem Fahrausweis entsprechenden Wagen­
klasse nicht angewiesen werden konnte 
(§ 19 Abs. 5), 

d) Erstattung des Unterschiedsbetrages zwi­
schen dem gezahlten Fahrpreis und dem 
Fahrpreis für den 'benützten Zug, wenn er 

,infolge Versäumens der Abfahrt eines 
Zuges einen Zug mit niedrigeren Fahrpr~i­
sen benützt hat (§ 23 Abs. 2), 

e) Erstattung des Unterschiedsbetrages zwi­
schen dem gezahlten Fahrpreis und dem 
Fahrpreis für die zurückgelegte Strecke, 
wenn 'er infolge ,einer Zugverspätung den 
Anschluß an einen anderen Zug versäumt 
hat oder ein Zug ganz oder auf einer Teil­
strecke ausgefallen ist und er· auf die 
Weiterfahrt verzichtet hat (§ 24 Abs. 2 

(1) Die Eisenbahn ist verpflichtet, den Fahr­
preis ganz oder teilweise Zu erstatten, wenn 

a) der Fahrausweis nicht oder nur teilweise 
benützt worden ist, 

b) der Fahr.ausweis wegen Platzmangels in 
einer niedrigeren als der darauf angege­
benen Klasse oder Zuggattung benützt wor­
,den ist. 

(2) Die Eisenbahn ist verpflichtet, im Tarif 
die Erstattungsbeträge und die Verw:altungsrück­
hisse zu regeln und die zur Begründung des Er­
stattungsantrages vorzulegenden Unterlagen und 
Bescheinigungen zu bestimmen. Die Eisenbahn ist 
berechtigt, im Tarif in bestimmten Fällen, ins­
besondere bei Fahrausweisen zu ermäßigten Fahr­
preisen, ausgenommen die Fahrausweise für Kin­
der gemäß § 16 Abs. 2, die Erstattung auszu­
schließen oder an Bedingungen zu knüpfen. 

(3) Ist der Tarif unrichtig angewendet worden 
oder sind bei der Berechnung des Fahrpreises 
oder sonstiger Kosten Fehler vorgekommen, so 
ist der Unterschiedsbetrag von der Eisenbahn 
zu erstatten oder vom Reisenden nachzuzahlen, 
wenn der Unterschiedsbetrag je Fahrausweis zehn 
Schilling übersteigt. 

(4)' lautet wie geltender Abs. 7 des § 29. 

(5) - lautet wie geltender Abs. 8 des § 29. 

(6) - lautet wie ,geltender Abs. 9 des § 29. 

(7) - lautet wie gehender Ah 10 des § 29. 

(8) - lautet wie geltender Abs. 11 des § 29. 

(9) - lautet wie geltender Abs. 12 des § 29; 
lediglich der Betrag von "einhundert Schilling" 
wird auf "zweihundert Schilling" angehoben. 

(10) - lautet wie geltender Abs. 13 des§ 29. 

lit. a), I 
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f) Erstattung des gezahlten Fahrpreises, wenn 
er infolge einer Zugverspätung den An­
schluß an einen anderen Zug versäumt 'hat 
oder ein Zug ganz oder auf einer Teil­
strecke ausgefallen ist und er auf Verlangen 
zum Fahrtantrittsbahnhof zurückbefördert 
worden ist (§ 24 Abs. 2lit. b). 

(4) Die Eisenbahn ist berechtigt, bei Fahraus­
weisen zli ermäßigten Fahrpreisen, ausgenommen 
die Fahrausweise für Kinder gemäß § 16 Abs. 2, 
und bei Fahrausweisen, die nur in Verbindung 
mit Platzkarten oder Zul'assungskarten gelten, 
im Tarif die Erstattung auszuschließen oder von 
bestimmten Bedingungen abhängig zu machen. 

(5) Ist der Tarif unrichtig angewendet worden 
oder sind bei der Berechnung oder bei der Ein­
hebung des Fahrpreises, der Nebengebühren 
oder der sonstigen Beträge Fehler vorgekommen, 
so ist der Unterschiedsbetrag zu erstatten oder 
nachzuzahlen. Stellt die Eisenbahn fest, daß sie 
zuviel eingehoben hat, so ist sie verpflichtet, von 
sich aus dem Berechtigten den Betrag, um den 
er zuviel gezahlt hat, möglichst bald zu erstatten. 
Stellt die Eisenbahn fest, daß sie zuwenig einge­
hoben hat, so obliegt es ihr; möglichst bald den 
Verpflichteten aufzufordern, den Betrag, um den 
er zuwenig gezahlt hat, nachzuzahlen. 

(6) Die Eisenbahn ist berechtigt, von dem zu 
erstattenden Betrag einen Verwaltungsrücklaß 
abzuziehen, den sie im Tarif festsetzt. Sie ist 
jedoch verpflichtet, ohne Abzug zu erstatten 

a) im Falle des Abs. 1, wenn der Reisende die 
Fahrt aus Gründen, die bei der Eisenbahn 
gelegen sind, nicht antreten konnte, 

b) in den Fällen des Abs. 3 lit. abis e sowie 
e und f, 

e) im Falle des Abs·, 5. 

(7) Ein Anspruch 3!uf Erstattung steht dem 
zu, welcher den Fahrausweis vorlegt. 

(8) Reklamation!en auf Erstattung sind bei der 
Eisenbahn schriftlich einzureichen, welche den 
Betrag eing·ehoben hat. 

(9) Im Falle der gerichtlichen Geltendmachung 
ist die Klage gegen die im Abs. 8 angeführte 
Eis·enbahn einzubringen, 

(IO) Der Anspruch auf Erstattung erlischt, 
wenn er nicht innerhalb von sechs Monaten 
nach Ablauf des letzten Tages der Geltungs­
dauer des Fahrausweises bei der Eisenbahn gel­
tend' gemacht wird. 

(11) Der Ampruch auf Erstattung oder auf 
. Nachzahlung verjährt in einem Jahre. Die Ver­
jährung beginnt mit Ablauf des' letzten Tages 
der Geltungsdauer des Fahrausweises. Reicht der 
Berechtigte eine Reklamation bei der Eisenbahn 

\, 

33 
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ein, so wird der Lauf der Verjährung, abgesehen 
von den allgemeinen' gesetzlichen Hemmungs­
gründen, bis zu dem Tage gehemmt, an welchem 
die Eisenbahn die Reklamation sc;hriftlich ab­
schlägig beantwortet und die der Reklamation 
beigefügben Belege zurückgegeben hat. Gibt die 
Eisenbahn der :&eklamation teilweise statt, so 
beginnt die Verjähl'ung nur für den noch strei­
tigen Teil der Reklamation wieder zu laufen. 
Wer sich auf die Einreichung einer Reklamation, 
auf deren Beantwortung oder auf die Rückgabe 
von Belegen beruft, hat dies zu beweisen. Wei­
tere Reklamationen, welche denselben Anspruch 
zum Gegenstand haben, hemmen die Verjährung 
nicht. 

(12) Die Eisenbahn ist verpflichtet, im FaUe 
des Abs. 5 den zu erstattenden Unterschieds­
betrag vom Tage der ordnungsmäßig eingereich­
ten Reklamation oder, wenn eine Reklamation 
nicht vorangegan~en ist, vom Tage der Klage­
erhebung an mit fünf v. H. jährlich zu verzin­
sen. Sie ist nicht verpflichtet, Unterschiedsbeträge 
unter einhundert Schilling für den Fahrausweis 
und andere ZiU erstattende Beträge zu verzinsen. 
Legt der Berechtigte die zur Behandlung not­
wendigen Unterlagen nicht innerhalb einer ihm 
gestellten angemessenen Frist vor, so ist die 
Eisenbahn nicht verpflichtet, für die Dauer der 
hiedurch bewirkten Verzögerung Zinsen zu 

, zahlen. 

(13) Für die Ersbattung und die Nachzahlung 
des Beförderung~preises für in Personenwagen 
mitgenommene lebende Tiere gelten die Abs. 1 
bis 12 sinngemäß. 

20. 

Entwrurfstextl 

20. 

§ 32. Verantwortlichkeit der Reisenden für ihr § 32. Verantwortlichkeit der Reisenden für ihr 
Reisegepäck Reisegepäck 

(1) Der Reisende ist für ,die Beachtung der Be­
, stimmungen der §§ 30 und 31 veraritwortlich 

und trägt alle Folgen deren Nichtbeachtung. 

(2) Die Eisenbahn ist berechtigt, bei begründe­
ber Vermutung der Nichtbeachtung der für die 
Zulassung von Gegenständen zur Beförderung 
als Reisegepäck vorgesehenen Bestimmungen 
vom Reisenden den Nachweis zu verlangen, daß 
der Inhalt der Gepäckstücke diesen Bestimmun­
gen entspricht. Erbringt der Reisende den Nach­
weis nicht ohne Verzug, so ist die Eisenbahn be­
rechtigt, das Reisegepäck von der Beförderung 
auszuschließen. Wird die Vermutung bestätigt, 
so ist die Eisenbahn berechtigt, di,e ihr erwach­
senden Kosten vom Reisenden einzuheben. 

(3) Die Eisenbahn ist, unbeschadet der Be­
stimmung des Abs. 1, berechtigt, bei Nichtbeach­
tung der Bestimmungen des § 31 vom Reisenden 

(1) - unverändert. 

(2) - An den geltenden Abs. 2 wird folgender 
Satz angefügt: Kann der Reisende, der das Reise­
gepäck aufgegeben hat, nicht festgestellt werden, 
so ist die Eisenbahn berechtigt, unter B,eiziehung 
von zwei Zeugen nachzuprüfen, ob das Reise­
gepäck den Bestimmungen der §§ 30 und 31 
entspricht; Eisenbahnbedienstete dürfen als Zeu­
gen nur beigezogen werden, wenn andere Per­
sonen nicht zur V,erfügung stehen. 

(3) Die Eisenbahn ist, unbeschadet der Be­
stimmung des Abs. 1, berechtigt, bei Nichtbe­
achtung der BeS>timmungen des § 31 vom Reisen­
den einen Frachtzuschlag einzuheben, den sie im 
Tarif festsetzt. 
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Frachtzuschläge einzuheben; der Frachtzuschlag 
beträgt für jedes Kilogramm des Gepäckstückes" 
in dem von der Beförderung als Reisegepäck 
ausgeschlossene Stoffe und Gegenstände enthalten 
sind, 

a) in den Fällen des § 31 lit. a, bund d zwan­
zig SchiHing, 

b) 1m Falle des § 31 lit. c dreißig Schilling. 

21. 

Ab~. 3 des § 33: 

(3) Der Reisende ist verpflichtet, die einzelnen 
Gepäckstücke an gut sichtbarer Sljelle mit seinem 
Namen, seiner Adresse und dem Bestimmungs­
bahnhof haltbar, deutlich, unauslöschbar und in 
einer Verwechslungen ausschließenden Weise zu 
kennzeichnen. Die Eisenbahn ist berechtigt, im 
Tarif noch weitere Bestimmungen über die 
Kennzeichnung festzusetzen. Sie ist berechtigt, 
die Annahme von Gepäckstücken ohne die vor­
geschriebene Kennzeichnung zu verweigern. Der 
Reisende ist verpflichtet, nicht mehr zutreffende 
Kennzeichnungen zu' entfernen oder unleserlich 
zu machen. 

22. 

Abs.9 des § 34: 

(9) Die Eisenbahn ist berechtigt, Reiseg,epäck 
auf Verlangen des Reis·enden von seiner W oh­
nung oder GeschäftssteHe im Gemeindegebiet 
des Versandbahnhofes oder in benachbarten Ge­
meindengegen Zahlung von Rollgeld abzu­
holen. Sie ist berechtigt, das Abholen selbst zu 
besorgen oder durch von ihr bestellte Unter­
nehmer besorgen zu lassen; in beiden FäHen hat 
sie die Rechte und Pflichten eines Frachtführers 
gemäß den Bestimmungen des Handelsgesetz­
buches. Die Leute, deren sich die Eisenbahn heim 
Abholen bedient, sind verpflichtet, den für das 
Abholen geltenden Tarif bei sich zu tragen und 
den Reisenden auf Verlangen Einsicht nehmen 
zu lassen. Die Eisenbahn ist verpflichtet, die 
Bahnhöfe, in denen ein Rollfuhrdienst für Reise­
gepäck eingerichtet ist, im Tarif anzuführen und 
die Abholzeiten bei den Reisegepäckabfertigungs­
stellen dieser Bahnhöfe durch Aushang bekannt­
zumachen. 

23. 

Abs. 3 des § 35: 

(3) Die Eisenbahn ist verpflichtet, im Gepäck-
schein anzugeben 

a) den' Versandbahnhof, 
b) den Bestimmungsbahnhof, 
c) den BeförderuIllgsweg, 

E n t w u r f s tex t: 

21. 

Abs. 3 des § 33: 

(3) Die Eisenba:hn ist berechtigt, im Tarif Be­
stimmungen über die Kennzeichnung der Ge­
päckstücke festzusetzen. Sie ist berechtigt, die 
Annahme von Gepäckstücken ohne die vorge­
schriebene Kennzeichnung zu verweigern. 

22. 

Abs. 9 des § 34 entfällt. 

23. 

Im Abs. 3 des § 35 entfällt lit. i. 
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d) d"n Tag und d.ie Stunde der Aufga~e, 
e) den Zug, zu welchem das Reisegepäck auf­

gegeben worden ist, 
f) die, Anzahl der Fahrausweise, 

g) die Anzahl und ,das Gewicht der Gepäck­
stücke, 

h) di.e Kosten (Gepäckfracht, Nebengebühren 
und sonstige Kos,ten) und 

i) gegebenenfalls den Betrag des Inter~ses 
, an der Lieferung; 
sie ist berechtigt, erforderlichenfalls im Tarif 
Ausnahmen vorzusehen. 

24. 

§ 37. Angabe d~ Interesses an der Lieferung 

(1) Der Reisende ist berechtigt, bei der Auf­
gabe des Reisegepäcks den Wert, den er der 
rechtzeitigen Auslieferung des unversehrten 
Reisegepäcks über den gemäß §§ 46 und 47 zu 
ersetzenden Betrag hinaus beimißt (Interesse an 
der Lieferung), in vollen Hundertschillingbe­
trägen anzugeben. Die Eisenbahn ist verpflichtet, 
diese Wertangabe im Gepäckschein zu vermer­
ken. 

(2) Die Eisenbahn ist berechtigt, für die An­
gabe des Interesses an der Lieferung eine Neben­
gebühr einzuheben. 

25. 

Abs. 13 des § 40: 

(13) Die' Eisenbahn ist berechtigt, Reisegepäck 
auf Verlangen des Reisenden in seine Wohnung 
oder GeschäftssteHe im Gemeindegebiet des Be­
stimmungsbahnhofes oder in benachbarten Ge­
meinden gegen Zahlung von Rollgeld zuzufüh­
ren. Sie ist berechtigt, das Zuführen selbst zu 
besorgen oder durch von ihr bestellte, Unterneh­
mer besorgen zu lassen; in beiden Fällen hat sie 
die Rechte und Pflichten eines Frachtführers 
gemäß den Bestimmungen ,des Handelsgesetz­
buches. Die Leute, deren sich die Eisenbahn beim 
Zuführen bedient, sind verpflichtet, den für das 
Zuführen geltenden Tarif bei sich zu tragen und 
den Reisenden auf Verlangen Einsicht nehmen 
zu lassen. Die Eisenbahn ist verpflichtet, die 
Bahnhöfe, in denen ein Rollfuhrdienst für Reise­
gepäck' eingerichtet ist, im Tarif anzuführen und 
die Zufuhrzeiten bei den 'Reisegepäckabferti­
gungssteUen dieser Bahnhöfe durch Aushang 
bekanntzumachen. ' 

26. 

§ 42. Erstattung. Nachzahlung 

(1) Hat ein Reisender das aufgegebene Reise­
gepäck im Versandbahnhof zurückgenommen 
(§ 34 Abs. 8), so' hat er Anspruch auf Erstattung 
der gezahlten Gepäckfracht. 

E n t w u r f s tex t: 

24. 

§ 37entfälk 

25. 

Abs. 13 ,des § 40 entfällt. 

26. 

§ 42. Erstattung. Nachzahlung 

(1) Die Eisenbahn ist verpflichtet, die Ge­
päckfracht ganz oder teilweise zu erstatten, wenn 
Reisegepäck im Versand- oder in einem Unter­
wegsbahnhof zurückgenommen worden ist. 
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(2) Hat ein Reisender infolge einer Zugver­
spätung den Anschluß an einen anderen Zug ver­
säumt oder ist ein Zug ganz oder auf einer Teil­
strecke ausgefallen und ist der Reisende auf Ver­
langen zum Fahrtantrittsbahnhof zurückbeför­
dert worden (§ 24 Abs. 2 lit. b), so hat er gegen 
Vorlage der vorgesehenen Bescheinigung An­
spruch auf Erstattung der gezahlten Gepäck­
fracht. 

(3) Ist einem Reisenden das R~isegepäck in 
einem Unterwegsbahnhof ausgeliefert worden 
(§ 40 Abs. 5), so hat er Anspruch auf Erstattung 
des Unterschiedsbetra.ges zwischen der gezahlten 
Gepäckfracht und der Gepäckfracht für die zu­
rückgelegte Strecke. 

(4) Die Eisenbahn ist berechtigt, bei Reise­
gepäck zu ermäßigter Gepäckfracht im Tarif die 
Erstattung auszuschließen oder von bestimmten 
Bedingungen abhängig zu machen. 

(5) Ist der Tarif unrimtig angewendet worden 
oder sind bei der Berechnung oder bei der Ein­
hebung der Kosten Fehler vorgekommen, so ist 
der Unterschiedsbetrag zu' erstatten oder nach­
zuzahlen. Stellt die Eisenbahn fest, daß sie zu­
viel eingehoben hat, so ist sie verpflichtet, von 
sich aus dem Berechtigten den Betrag, um den 
er zuviel gezahlt hat, möglichst bald zu erstatten. 
Stellt die Eisenbahn fest, daß sie zuwenig ein­
gehoben hat, so obli.egt es ihr, möglichst bald 
den Verpflichteten aufzufordern, den Betrag, um 
den er zuwenig gezahlt hat, nachzuzahlen. 

(6) Die Eisenbahn ist berechtigt, von dem zu 
erstattenden Betrag einen Verwaltungsrücklaß 
abzuziehen, den sie im Tarif festsetzt. Sie ist 
jedoch voerpflichtet, ohne Abzug zu erstatten, 

a) wenn der Reisende die Fahrt aus Gründen, 
die bei der Eisenbahn gelegen sind, nicht 
antreten oder nicht fortsetzen konnte, 

b) im Falle des Abs. 5, 
c) im Falle des § 45. 

(7) Ein Anspruch auf Erstattung steht dem 
zu, welcher den Gepäckschein vorlegt oder seine 
Berechtigung in anderer Weise glaubhaft macht. 

(8) Reklamationen auf Erstattung sind bei der 
Eisenbahn schriftlich einzureichen, welche den 
Betrag eingehoben hat. 

(9) Im Falle der gerichtlichen Geltendmachung 
ist die Klage. gegen die im Abs. 8 angeführte 
Eisenbahn einzubringen. 

(10) Der Anspruch auf Erstattung erlischt, 
wenn ·er nicht innerhalb von sechs Monaten nach 
Ablauf des Tages der Zahlung des beanspruchten 
Betrages bei der Eisenbahn geltend gemacht 
wird. 

E n t w u r f s tex t: 

(2) Die Eisenbahn ist verpflichtet, im Tarif die 
Erstattungbeträge und die Verwaltungsrücklässe 
zu regeln ~.md die zur Begründung des Er.,. 
stattungsantrages vorzulegenden Unterlagen und 
Bescheinigungen zu bestimmen. Die Eisenbahn 
ist berechtigt, im Tarif in bestimmten Fällen, 
insbesondere bei Reisegepäck zu ermäßigter Ge­
päckfracht, die Erstattung auszusmließen oder an 
Bedingungen zu knüpfen. 

(3) Ist der Tarif unrichtig angewendet worden 
oder sind bei der Berechnung der Kosten Fehler 
vorgekommen, so ist der Unterschiedsbetrag 
von der Eisenbahn zu erstatten oder vom Rei­
senden nachzuzahlen, wenn der Untersmiedsbe­
trag je Gepäckschein zehn Schilling übersteigt. 

(4) lautet WIe geltender Abs. 7 des § 42. 

(5) - lautet wie geltender Abs. 8 des § 42. 

(6) - lautet wie geltender Abs. 9 des § 42. 

(7) - lautet wie geltender Abs. 10 des § 42. 

(8) - lautet wi'e geltender Abs/ 11 des § 42. 

(9) - lautet wie geltender Abs. 12 des § 42; 
lediglich der Betrag von "einhundert Schilling" 
wird auf "zweihundert Schilling" angehoben. 
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(11) Der Anspruch auf Erstattung oder auf 
Nachzahlung verjährt in einem Jahre. Die Ver­
jährung beginnt mit Ablauf des Tages der 
Zahlung oder, wenn keine Zahlung erfolgte, mit 
Ablauf des Tages, an dem diese hätte erfolgen 
sollen. Im übrigen gilt§ 29 Abs. 11. 

(12) Die Eisenbahn ist verpflichtet, im Falle 
des Abs. 5 den zu erstattenden Unterschiedsbe­
trag vom Tage der ordnungsmäßig eingereichten 
Reklamation oder, wenn eine Reklamation nicht 
vorangegangen ist, vom Tage der Klageerhebung 
an mit fünf v. H. jährlich zu verzinsen. Sie ist 
nicht verpflichtet, Unterschiedsbeträge unter 
einhundert Schilling für den Gepäckschein und 
andere zu erstattende Beträge zu verzinsen. Legt 
der Berechtigte die zur Behandlung notwendigen 
Unterlagen nicht innerhalb einer ihm gestellten 
angemessenen Frist vor, so ist die Eisenbahn 
nicht verpflichtet, für die Dauer der hiedurch 
bewirkten Verzögerung Zinsen zu zahlen. 

27. 

Letzter Satz des § 45 Abs.· 3: 

Ansprüche des Berechtigten auf Entschädigung 
wegen verspäteter Auslieferung gemäß § 47 und 
gegebenenfalls § 48 bleiben vorbehalten. 

28. 

. Abs. 1 des § 46: 

(1) Hat die Eisenbahn auf Grund der Bestim­
mungen dieses Bundesgesetzes Entschädigung für 
gänzlichen oder teilweisen V,erlust von Reise­
gepäck zu leisten, so ist sie verpflichtet, ' 

a) wenn der Betrag des Schadens nachgewie­
sen ist, den Ersatz dieses Schadens bis zu 
einem Höchstbetrag von dreihundertfünf­
zig Schilling für jedes fehlende Kilogramm 
des Rohgewichtes, 

b) wenn der Betrag des Schadens nicht nach­
gewiesen ist, einen Betrag von einhundert­
fünfzig Schilling für jedes fehlende Kilo­
gramm des Rohgewichtes 

zu leisten. Die Eisenbahn ist verpflichtet, außer­
dem die Gepäckfracht, die Zölle und sonstige aus 
Anlaß der Beförderung des verlorenen Reise­
gepäcks gezahlte Beträge ohne weiteren Schaden­
ersatz zu erstatten. 

29. 

Abs. 1 des § 47. 

E n t w u r f s tex t: 

27. 

Letzter Satz des § 45 Abos. 3: 

Ansprüche des Berechtigten auf Entschädigung 
wegen verspäteter Auslieferung gemäß § 47 
bleiben vorbehalten. 

28 . 

Abs. 1 des § 46: 

(1) Hat die Eisenbahn auf Grund der Be­
stimmungen dieses Bundesgesetzes Entschädigung 
für gänzlichen oder teilweisen Verlust von Reise­
gepäck zu leisten, so ist sie verpflichtet, 

a) wenn der Betrag des Schadens nachge­
wiesen ist, den Ersatz dieses Schadens bis 
zu einem im Tarif festzusetzenden Höchst­
betrag, 

b) wenn der Betrag des Schadens nicht nach­
.gewiesen ist, einen ,im Tarif festzuset:z;enden 
Betrag 

zu leisten; diese Beträge dürfen jedoch für jedes 
fehlende Kilogramm des Rohgewichtes wertmäßig 
nicht niedriger sein als die im Internationalen 
übereinkommen über den Eisenbahn-Personen­
und -Gepäckverkehr in der jeweils, geltenden 
Fassung für diese Fälle vorgesehenen Beträge. Die 
Eisenbahn ist verpflichtet, außerdem die Gepäck­
fracht, die . Zölle und sonstige aus Anlaß der 
Beförderung des verlorenen Reisegepäcks gezahlte 
Beträge ohne weiteren Schadenersatz zu erstat­
ten. 

29. 

Abs. 1 des § 47: 

(1) Ist das Reisegepäck verspätet ausgeliefert (1)' Ist das Reisegepäck verspätet ausgeliefert 
worden ,und weist der Berechtigte nicht nach, worden und weist der Berechtigte nicht nach, daß 
daß ein Schaden hieraus entstanden ist, so ist ein Schaden hieI1aus entstanden ~st, so ist die 
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die Eisenbahn verpflichtet, für jedes Kilogramm 
des Rohgewichtes des verspätet ausgelieferten 
Reisegepäcks für je angefangene vierundzwanzig 
Stunden seit der Abforderung zwei Schilling zu 
za:hlen; der Betrag -dieser Entschädigung darf 
jedoch die Gepäckfracht nicht übersteigen. 

30. 

§ 48. Höhe der Entschädigung bei Angabe des 
Interesses an der Lieferung 

Ist das Interesse an der Lieferung angegeben, 
so kann der Berechtigte außer den in den §§ 46 
und 47 vorgesehenen Entschädigungen den Er­
satz des weiveren Schadens bis zur Höhe des als 
Interesse an der Lieferung angegebenen Betrages 
beanspruchen. 

31. 

IV. Gepäckträger. Aufbewahrung von Gepäck 

§ 50 a. -bisher nicht vorhanden 

32. 

Abs. 1 des § 54: 

(1) Die Eisenbahn ist verpflichtet, Dienststun­
den der Güterabfertigungsstellen festzusetzen 
und :bei ,diesen durch Aushang hekanntzumachen. 
Die Eisenbahn ist berechtigt, von der Fest­
setzung von Dienststunden für Samstage, Sonn­
und Feiertage abzus.ehen, für Samstage jedoch 
nur insoweit, als ausreichende örtliche Verkehrs­
bedürfnisse nicht bestehen. 

E n t w u r f s tex t: 

Eisenbahn verpflichtet, einen im Tarif festzu­
setzenden Betrag zu zahlen, der jedoch für jedes 
Kilogramm de~ Rohgewichtes des verspätet aus­
gelieferten Reisegepäcks für je angefangene 
vierundzwanzig Stunden seit der Abforderung 
wertmäßig nicht niedriger sein darf als der 
im Internationalen übereinkommen über den 
Eisenbahn-Personen- und -Gepäckverkehr in der 
jeweils geltenden Fassung für diesen Fall vorge­
sehene Betrag; der Betrag der Entschädigung darf 
jedoch die Gepäckfracht nicht übersteigen. 

30. 

§ 48 entfällt. 

31. 

IV. Abholen und Zuführen von Gepäck. 
Gepäckträger. Aufbewahrung von Gepäck 

§ 50 a. Abholen und Zuführen von Gepäck 

Die Eisenbahn ist in Bahnhöfen, in denen sie 
einen Rollfuhrdienst für Gepäck eingerichtet hat, 
auf Verlangen des Reisenden verpflichtet, Hand­
und Reisegepäck von seiner Wohnung oder Ge­
schäftsstelle im Gemeindegebiet des Versandbahn­
hofes oder in benachbarten Gemeinden abzuholen 
oder in seine Wohnung oder Geschäftsstelle im 
Gemeindegebiet des Bestimmungsbahnhofes oder 
in benachbarten Gemeinden zuzuführen. Sie ist 
berechtigt, das Abholen oder Zuführen selbst zu 
besorgen oder durch von ihr bestellte Unterneh­
mer besorgen zu lassen; in beiden Fällen hat die 
Eisenbahn die Rechte und Pflichten gemäß den 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes. Die Eisen­
bahn ist verpflichtet, Bahnhöfe mit ihren Roll­
fuhrbereichen im Tarif und in den Fahrplänen, 
das Rollgeld sowie die näheren Rollfuhrbedin­
gungen im Tarif und die Abhol- und Zufuhr 
zeiten bei den Reisegepäckabfertigungsstellen die­
ser Bahnhöfe durch Aushang zu veröffentlichen. 

32. 

Abs. 1 des § 54: 

(1) - 1. Satz unverändert. 

Der 2. Satz lautet: 

Die Eisenbahn ist berechtigt, von der Fest­
setzung von Dienststunden für Samstage, Sonn­
und Feiertage abzusehen, für Samstage jedoch 
nur insoweit, als ausreichende örtliche Verkehrs­
bedürfnisse erfahrungsgemäß nicht bestehen. 
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33. 

§ 57. Frachtbrief 

(1) Der Absender ist Vlerpflichtet, dem Gute 
bei der Aufgabe einen Frachtbrief beizugeben. 

(2) Das Bundesministerium für Verkehr und 
verstaatlichte Unternehmungen hat durch Ver­
ordnung das: Muster ,des Frachtbriefes für Fracht­
gut sowie die näheren Bestimmungen über Be­
schaffenheit und VerWIendung dieses Fracht­
briefes festzusetzen. 

(3) Der Frachtbrief muß zur Bestätigung seiner 
übereinstimmung mit dem festgesetzteJ) Muster 
den Kontrollstempel einer dem öffentlichen Ver­
kehr dienenden Eisenbahn österreichs aufweisen; 
aus dem Kontrollstempel muß ersichtlich' sein, 
welche Eisenbahn die Kontrolle vorgenommen 
hat. Die Eisenbahn ist berechtigt, für den Auf­
druck des Kontrollstempels eine Nebengebühr 
einzuheben. 

(4) Die Eisenbahn ist verpflichtet, den Bezug 
von Frachtbriefen bei den Güterabfertigungs­
stellen zu ermöglichen. 

(5) Die Eisenbahn ist berechtigt, für bestimmte 
Beförderungen ein anderes Beförderungspapier 
als den Frachtbrief vorzusehen; sie ist gegebenen­
falls verpflichtet, das Muster di,eses Beförderungs­
papiers sowie die näheren Bestimmungen über 
Beschaffenhei t und Verwendung dieses Beförde­
rungspapiers im Tarif festzusetzen. 

(6) Die Angaben und Erklärungen im Fracht­
brief müssen deutlich und unauslöschbar in 
deutscher Sprache geschrieben, gestempelt oder 
gedruckt sein. Die Eisenbahn ist berechtigt, 
Frachtbriefe mit abgeänderten, radierten oder 
überklebten Eintragungen zurückzuweisen. 
Durchstreichungen sind nur zul1issig, wenn der 
Absender diese mit seiner Unterschrift an'erkennt 
und, sofern es sich um eine Knderung der An- .. 
gabe der Anzahl der Stücke oder der Angabe 
des Gewichtes handelt, die berichtigten Mengen 
in Buchstaben einträgt. 

(7) Der Absender ist nicht berechtigt, mit 
einem Frachtbrief mehr als die Ladung eines 
einzigen Wagens aufzugeben. Er ist jedoch be­
rechtigt, mit einem Frachtbrief unteilbare 
Güter und Güter von außergewöhnlichem Um­
fang, die mehr als einen Wagen beanspruchen, 
aufzugeben. Die Eisenbahn ist berechtigt, weitere 
Ausnahmen im Tarif zuzulassen. 

(S) Der Absender ist nicht berechtigt, mit 
de~selben Frachtbrief aufzugeben 

a) Güter, die wegen ihrer Beschaffenheit nicht 
ohne Nachteil zusammengeladen werden 
können, 

E n t w u r f s tex t: 

33. 

§ 57. Frachtbrief 

(1) - unverändert. 

(2) Die Eisenbahn ist verpflichtet, das Muster 
des Frachtbriefes und die näheren Bestimmungen 
über Beschaffenheit und Verwendung des Fracht­
briefes im Tarif festzusetzen. Das Muster und die 
näheren Bestimmungen bedürfen zu ihrer Gültig­
keit der Genehmigung des Bundesministers für 
Verkehr; die Genehmigung ist zu erteilen, wenn 
öffentliche Interessen nicht entgegenstehen. 

(3) Der Frachtbrief muß zur Bestätigung seiner 
übereinstimmung mit dem genehmigten Muster 
den Kontrollstempel einer dem öffentlichen Ver­
kehr dienenden Eisenbahn österreichs aufweisen; 
aus dem Kontrollstempel muß ersichtlich sein, 
welche Eisenbahn die Kontrolle vorgenommen 
hat. Die Eisenbahn ist berechtigt, für die Kon­
trolle eine Nebengebühr einzuheben. 

(4) - unverändert. 

(5) Die Eisenbahn ist berechtigt, für bestimmte 
Beförderungen, wie bei Sendungen im Abonne­
ment oder von Zeitungspaketen, das Muster eines 
anderen Beförderungspapiers als des Frachtbriefes 
und die näheren Bestimmungen über Beschaffen­
heit und Verwendung des anderen Beförderungs­
papiens im Darrt festzUlsetzen. 

(6) - Es wird lediglich im 2. Satz an Stelle des 
Wortes "abgeänderten" das Wort "überschriebe­
nen" gesetzt; ansonsten ,unverändert. 

(7) - unverändert. 

(S) - unverändert. 
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b) Güter, die von der Eisenbahn zu verladen 
sind, und Güter, die vom Absender zu ver­
laden sind, 

c) Güter, durch deren Zusammenladung Zoll­
oder sonstige Rechtsvorschriften verletzt 
würden, 

d) bedingungsweise zur Beförderung zuge­
lassene Güter, wenn diese gemäß der An­
lage I zum Internationalen übereinkom­
men über den Eisenbahnfrachtverkehr in 
der jeweils geltenden Fassung oder den von 
der Eisenbahn gemäß § 56 Abs. 2 im Tarif 
festgesetzten Bedingungen miteinander 
oder mit anderen Gütern nicht zusammen­
geladen werden dürfen. 

34. 

Abs. 1 des § 58: 

(1) Der Absender ist verpflichtet, in den 
Frachtbrief einzutragen 

a) den Ort und den Tag der Ausstellung; 
b) die tarifmäßige Bezeichnung des Ba:hnhofes, 

nach welchem das Gut beföndert werden ~oll 
(B estimmungsbahnhof); 

c) den Namen sowie die Adresse des Empfän­
gers und, wenn möglich, seine Fernsprech­
nummer und Telegrammadresse. Als 
Empfänger darf nur eine natürliche Per­
son, eine Personeng~sellschaft des Handels­
rechtes, eine juristische Person oder eine 
öffentliche Dienststelle namens einer Ge­
bietskörperschaft angegeben werden. Der 
Absender ist nicht berechtigt, Adressen, 
welche den Nainen des Empfängers nicht 
bezeichnen, wie "An Order von ... " oder 
"An den Inhaber des Frachtbriefdoppels", 
anzugeben; 

d) die Bezeichnung des Gutes. Der Absender 
ist verpflichtet, die gemäß § 56 Abs. 1 
lit. a und Abs. 2 bedingungsweise zur Be­
förderung zugelassenen Güter mit der für 
sie vorgeschriebenen Bezeichnung, die übri­
gen Güter, wenn der Absender die Anwen­
dung eines bestimmten Tarifes verlangt, 
mit der in diesem Tarif vorgesehenen Be­
zeichnung, sonst mit der ihrer Beschaffen­
heit entsprechenden handelsüblichen Be­
zeichnung zu bezeichnen; 

e) das Gewicht oder statt dessen eine dem 
Tarif entsprechende Angabe. Läßt dieses 
Bundesgesetz oder der Tarif zu, das Gut 
ohne Angahe des Gewichtes oder ohne 
entsprechende Angabe im Frachtbrief auf­
zugeben, so ist die Eisenbahn verpflichtet, 
das Gewicht oder diese Angabe einzutra­
gen; 

E n t w u r f s tex t: 

34. 

Abs. 1 des § 58: 

(1) -lit. a entfällt. 

- lit. e lautet: 

e) das Gewicht oder statt dessen eine andere 
im Tarif vorgesehene Angabe für die Fracht­
berechnung. Läßt dieses Bundesgesetz oder 
der Tarif zu, das Gut ohne Angabe des Ge­
wichtes oder ohne die im Tarif vorgesehene 
Angabe im Frachtbrief aufzugeben, so ist 
die Eisenbahn verpflichtet; das Gewicht oder 
diese Angabe einzutragen; 

- lit. f lautet: 

f) bei Aufgabe des Gutes als Stückgut 
die Anzahl der Frachtstücke; das auf 
einer Palette verladene Gut gilt als ein 
F rach tstück: 
die Art der Verpackung; 

bei Aufgabe des Gutes als Wagenladung 
- die Wagennummer; 
- bei einem Privatwagen auch dessen 

Eigengewicht; 

lit. g entfällt, ansonsten Abs. 1 unver 
ändert. 
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f) bei Aufgabe des Gutes als Stückgut 
die Anzahl der Frachtstücke; das auf 
einer Palette verladene Gut gilt als, ein 
Frachtstück; 
die Art der Verpackung; 
die Zeichen und Numern der Fracht­
stücke oder bei deren Fehlen die An­
gabe, daß diese Stücke die Adresse des 
Empfängers tragen; 

bei Aufgabe des Gutes als Wagenladung 
- die Wagennummer; 
- bei einem Privatwagen 'auch dessen 

Eigengewicht; 
g) die Angabe, ob die Eisenbahn oder 

der Absender das Verladen des Gutes be-
sorgt; 

h) seinen Namen sowie seine Adresse und 
gegebenenfalls seine Fernsprechnummer 
und Telegrammadresse. Als Absender darf 
nur eine natürliche Person, eine Personen­
gesellschaft des Handelsrechtes, eine juristi­
sche Person oder eine öffentliche Dienst­
stelle namens einer Gebietskörperschaft an­
gegeben werden. 

Abs. 3 des § 58: 

(3) Sind im Frachtbrief für Angaben und, Er­
klärungen besondere Felder nicht vorgesehen, so 
ist der Absender verpflichtet, die entsprechenden 
Eintragungen, sofern die Eisenbahn im Tarif 
nichts, anderes festsetzt, in dem für Erklärungen 
und Beilagen vorgesehenen Felde vorzunehmen. 

Abs.4 des § 58: 

(4) Reicht ,der im Frachtbrief vorgesehene 
Raum für die' Angaben und Erklärungen des 
Absenders nicht aus, so ist er verpflichtet, Zu­
satzblätter zu verwenden, die einen Bestandteil 
des Frachtbriefes bilden; diese müssen die gleiche 
Größe wie der Frachtbrief haben. Der Absender 
ist verpflichtet, die Zusatzblätter im Durch­
schreibeverfahren in der den Blättern des Fracht­
briefes entsprechenden Anzahl auszufertigen, mit 
seinem Namen und seiner Adresse zu versehen 
und auf diese Zusatzblätter im entsprechenden 
Felde des Frachtbriefes zu verweisen. Gibt der 
Absender das Gesamtgewicht des Gutes an, so 
ist er verpflichtet, dieses in den Frachtbrief einzu­
tragen. 

35. 

Abs. 2 des § 61: 

(2) Soweit dieses Bundesgesetz, die zur Durch­
führung dieses :Bundesgesetzes erlassenen Ver­
ordnungen, die Zoll- oder sonstigen Rechtsvor­
schriften, die Anlage I zum Internationalen 
übereinkommen über den Eisenbahnfrachtver-

E n t w ur f s tex t: 

Abs.3 des § 58: 

(3) - lediglich die Worte "und Beilagen" 
entfallen; ansonsten unverändert. 

Abs. 4 des § 58: 

(4) - lediglich 1m zweiten Satz werden 
anstelle der Worte "mit seinem Namen und 
seiner Adresse zu versehen" die, Worte "zu 
unterschreiben" gesetzt; ansonsten unverändert. 

35. 

Abs. 2 des § 61 : 

(2) - lediglich die Worte "die zur Durch­
führung dieses Bundesgesetzes erlassenen Verord­
nungen," entfallen; 'ansonsten unv·erändert. 
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kehr in der jeweils geltenden Fassung oder die 
von der Eisenbahn gemäß § 56 Abs. 2 im Tarif 
festgesetzten Bedingungen nicht diesbezügliche 
Bestimmungen enthalten, ist die Eisenbahn be­
rechtigt, im Tarif festzusetzen, daß bestimmte 
Güter in offenen Wagen und bestimmte Güter 
in gedeckten Wagen befördert werden. 

36. 

Abs. 1 des § 62: 

(1) Der Absender ist verpflichtet, für von 
ihm zu verladende Güter die Wagen unter An­
gabe des Bestimmungsbahnhofes, Bezeichnung 
des Gutes, Angabe des ungef~hren Gewichtes 
und erforderlichenfalls unter Angabe der Länge 
des Gutes für einen bestimmten Tag im Ver­
sandbahnhof zu bestellen und hiebei nach Maß­
gabe der Bestimmungen des § 61 die Anzahl der 
gedeckten und der offenen Wagen anzugeben. 
Die Eisenbahn ist berechtigt, im Tarif weitere 
Angaben des Absenders bei der Wagenbestellung 
vorzusehen. 

E nt w ur f s tex t: 

36. 

Abs. 1 des § 62: 

(1) Die Eisenbahn ist verpflichtet, im Tarif die 
näheren Bestimmungen für die Wagenbestellung 
durch den Absender festzusetzen. 

37. 37. 

§ 63. Auflieferung. Abgabefrist. Verladefrist ~ 63. Auflieferung. Aufgabefrist. Verladefrist 

(1) Der Absender ist verpflichtet, die Güter 
an den hiefür bestimmten Stellen des Bahnhofes 
aufzuliefern. 

(2) Der Absender ist verpflichtet, alles vorzu­
kehren, was der Eisenbahn die Abfertigung der 
von ihr zu verladenden Güter ermöglicht. Die 
Eisenbahn ist berechtigt, im Tarif hiefür eine 
Frist (Aufgabefrist) festzusetzen, die vom Be­
ginn der Auflieferung an berechnet wird. Die 
Aufgabefrist ruht in der Zeit von siebzehn bis 
acht Uhr und an Samstagen 'sowie an Sonn- und 
Feiertagen. überschreitet der Absender die Auf­
gabefrist,- so ist die Eisenbahn verpflichtet, das 
Gut auf Lager zu nehmen; im übrigen gelten 
die Bestimmungen des § 9'1 Abs. 12 lit. bund d 
bis h 'sinngemäß. 

(3) Die Eisenbahn ist berechtigt, im Tarif für 
das Verladen der vom Absender zu verladenden 
Güter eine Frist (Verladefrist) festzusetzen, die 
mit der Bereitstellung des Wagens beginnt; die 
Eisenbahn ist verpflichtet, eine allfäHige Ver­
längerung d-er Verladefrist bei den Güterabferti­
gungsstellen der betreffenden Bahnhöfe durch 
Aushang bekanntzumachen. Die Verladefrist 
ruht in der Zeit von siebzehn bis acht Uhr und 
an Samstagen sowie an Sonn- und Feiertagen. 
übergibt der Absender das Gut mit dem Fracht­
brief der Eisenbahn erst nach Ablauf der Ver­
ladefrist oder bringt er den wegen Unrichtigkeit, 
Ungenauigkeit oder Unvollständigkeit beanstan­
deten Frachtbrief nicht innerhalb der Verlade­
frist berichtigt oder ergänzt bei oder begleicht 

(1) - unverändert. 

(2) - 1. und 2. Satz unverändert. Der dritte 
und vierte Satz lauten: 

Die Aufgabefrist ruht an Samstagen sowie an 
Sonn- und Feiertagen. Die Eisenbahn ist berech­
tigt, zusätzlich ein Ruhen für den Zeitraum 
außerhalb der allgemein üblichen Arbeitsstunden 
festzusetzen. 

Der letzte Satz lautet wie der geltende letzte 
Satz des Abs. 2. 

(3) - 1. Satz unverändert. 

Der 2. und 3. Satz lauten: 

Die Verladefrist ruht an Samstagen sowie an 
Sonn- und Feiertagen; wird jedoch auf Verlangen 
des Absenders ein Wagen an einem Samstag, 
Sonn- oder Feiertag zum Beladen bereitgestellt, 
so ruht die Verladefrist an diesem Tage nicht. 
Die Eisenbahn ist berechtigt, zusätzlich ein 
Ruhen für den Zeitraum außerhalb der allge­
mein üblichen Arbeitsstunden festzusetzen. 
Der letzte Satz lautet wie der geltende letzte 
Satz des Abs. 3. 

(4) - unverändert. 

(5) - unverändert. 

(6) - unverändert. 
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er die von ihm zu zahlenden Kosten nicht inner­
halb dieser Frist, so ist die Eisenbahn berechtigt, 
für· die Dauer der überschreitung Wagenstand­
geld einzuheben. 

(4) Hat der Absender bis zum Ablauf der 
Verladefrist mit dem Verladen nicht begonnen, 
so ist die Eisenbahn berechtigt, ihm den Wagen 
zu entziehen und für die Zeit von der Bereit­
stellung bis zum Entzug des Wagens Wagenstand­
geld einzuheben. 

(5) Wird die Verladefris·t um mehr als sechs­
undneunzig Stunden überschritten, so ist die 
Eisenbahn berechtigt, das Gut gegen Einhebung 
einer Nebengebiihr auf Gefahr des Absenders 
auszuladen; im übrigen gelten die Bestimmungen 
des § 91 Abs. 12 lit. a und b sowie d bis h sinn­
gemäß. 

(6) Die Eisenbahn ist berechtigt; die gemäß 
Abs. 2 und 3 von ihr einzuhebenden Beträge der 1

1 Sendung anzulasten. 

(7) Die Eisenbahr: i~t b~rechti~~, mit Genehmi- 11 

gung des Bundesmmlstenums fur Verkehr und 
verstaatlichte Unternehmungen ohne Rücksicht I 
auf die im § 6 Abs. 5 vorgesehene Frist in I 
einzelnen oder in allen Bahnhöfen die Aufgabe- I 
frist und dir Verladefrist abzukürzen, das Lager-, 
und das Wagenstandgeld sowie die Abbestellge­
bühr zu erhöhen; die Genehmigung ist zu er- I 
teilen, wenn und soweit besondere Verkehrs- i 
oder Betriebsverhältnisse oder örtliche Verhält- I 
nisse diese Maßnahmen erfordern, längstens je-, 
doch für die Dauer eines Monates. Die Eisenbahn 
ist verpflichtet, solche Maßnahmen spätestens am I 
Tage vor ihrem Inkrafttreten bei den Güterab- I 
fertigungsstellen der betreffenden Bahnhöfe I 
durch Aushang bekanntzumachen und in ge- I 
eigneter Weise auch nachrichtlich zu veröffent- I 
Fchen. 

38. 

§ 64. Abholen 

Die Eisenbahn is~ berechtigt, Stückgut auf 
Verlangen des Absenders von seiner Wohnung 
oder Geschäftsstelle im Gemeindegebiet des Ver­
sandbahnhofes oder in benachbarten Gemeinden 
gegen Zahlung von Rollgeld abzuholen. Sie ist 
berechtigt, das Abholen selbst zu besorgen oder 
durch von ihr bestellte Unternehmer besorgen 
zu lassen; in ·beiden Fällen hat sie die Rechte und 
Pflichten eines Frachtführers gemäß den Bestim­
mungen des Handelsgesetzbuches. Die Leute, 
deren sich die Eisenbahn beim Abholen bedient, 
sind verpflichtet, den für das Abholen geltenden 
Tarif bei sich zu. tragen und den Absender auf 
Verlangen Einsicht nehmen zu lassen. Die Eisen­
bahn ist verpflichtet, die Bahnhöfe, in denen ein 
Rollfuhrdienst für Stückgut eingerichtet ist, im 

E n t w u r f s tex t: 

,,(7) Die Eisenbahn ist berechtigt, ohne Rück­
sicht auf die im § 6 Abs. 2 vorgesehene Frist in 
einzelnen oder in allen Bahnhöfen die Aufgabe­
frist und die Verladefrist abzukürzen, das Lager­
und das Wagenstandgeld sowie die Abbestell-" 
gebühr zu erhöhen,wenn und soweit besondere 
Verkehrs- oder Betriebsverhältnisse oder örtliche 
Verhältnisse diese Maßnahmen erfordern, läng­
stens jedoch für die Dauer eines Monates. Die 
Eisenbahn ist verpflichtet, solche Maßnahmen spä­
testens am Tage vor ihrem Inkrafttreten bei den 
Güterabfertigungsstellen .der betreffenden Bahn­
höfe durch Aushang bekanntzumachen und in ge­
eigneter Weise, wie durch Presseverlautbarung, 
auch nachrichtlich zu veröffentlichen. 

38. 

§ 64. Abholen 

(1) Die Eisenbahn ist in Bahnhöfen, in denen 
sie einen Rollfuhrdienst für Stückgut eingerichtet 
hat, auf Verlangen des Absenders verpflichtet, 
Stückgut von s.einer Wohnung oder Geschäfts­
stelle im Gemeindegebiet des Versandbahnhofes 
oder in benachbarten Gemeinden abzuholen. Sie 
ist berechtigt, das Abholen selbst zu besorgen 
oder durch von ihr bestellte Unternehmer besor­
gen zu lassen; in beiden Fällen hat die Eisenbahn 
die Rechte und Pflichten gemäß den Bestimmun­
gen dieses Bundesgesetzes. Die Eisenbahn ist ver­
pflichtet, Bahnhöfe mit ihren Rollfuhrbereichen, 
das Rollgeld sowie die näheren Rollfuhrbedin­
gungen im Tarif und die Abholzeiten bei den 
Güterabfertigungsstellen dieser Bahnhöfe durch 
Aushang zu veröffentlichen. 
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Tarif anzuführen und die Abholzeiten bei den 
Güterabfertigungsstellen dieser Bahnhöfe durch 
Aushang bekanntzumachen. 

(2) Die Eisenbahn ist berechtigt, mit dem Ab­
sender Bedingungen zu vereinbaren, unter denen 
sie Eisenbahnwagen, auf eigenen Rädern laufende 
Straßenfahrzeuge und Großbehälter zum Beladen 
in seine Geschäftsstelle selbst oder durch von ihr 
bestellte Unternehmer zuführt und von dort in 
beladenem Zustand abholt. 

39. 

Abs. 1 des § 66: 

(1) Soweit dieses Bundesgesetz diesbezügliche 
Bestimmungen nicht enthält, ist die Eisenbahn 
verpflichtet, im Tarif zu bestimmen, ob die 
Güter durch die Eisenbahn oder durch den Ab­
sender zu verladen sind. 

Abs. 3 des § 66: 

(3) Soweit dieses Bundesgesetz, die zur Durch­
führung dieses Bundesgesetzes erlassenen Ver­
ordnungen, die Anlage I zum Internationalen 
übereinkommen über den Eisenbahnfrachtver­
kehr in der jeweils geltenden Fassung oder die 
von der Eisenbahn gemäß § 56 Abs. 2 im Tarif 
festgesetzten Bedingungen nicht diesbezügliche 
Bestimmungen enthalten, ist die Eisenbahn be­
rechtigt, Bestimmungen über das Verladen der 
Güter im Tarif festzusetzen. 

40. 

Abs.l des § 68: 

(1) Die Eisenbahn ist verpflichtet, bei Stückgut, 
das von ihr verladen wird, das Gewicht bei der 
Annahme unentgeltlich festzustellen; sie ist be­
rechtigt, von der Gewichtsfeststellung abzusehen, 
wenn der Absender das Gewicht in den Fracht­
briefeingetragen und das Nachwiegen im Fracht­
brief nicht verlangt hat. 

Abs.5 des § 68: 

(5) Die Wahl der Waage und der Art der Ge­
wichtsfeststellung steht der Eisenbahn zu. Das 
auf Grund einer Vereinbarung zwischen Absen­
der und Eisenbahn auf einer privaten Gleiswaage 
festgestellte Gewicht steht dem auf einer bahn­
eigenen Gleiswaage festgestellten Gewicht gleich, 
wenn der Absender die vereinbarten Bedingungen 
erfüllt. 

41. 

§ 69. Abschluß des Frachtvertrages' 

(1) Der Frachtvertrag ist abgeschlossen, sobald 
die Eisenbahn das Gut mit dem Frachtbrief zur 
Beförderung angenommen hat. Die Eis.enbahn ist 
verpflichtet, nach vollständiger Auflieferung des 
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(2) -' unverändert. 

39. 

Abs. 1 des § 66: 

(1) Die Eisenbahn ist verpflichtet, im Tarif 
zu bestimmen, ob die Güter durch die Eisenbahn 
oder durch den Absender zu verladen sind. 

Abs.3 des § 66: 

(3) - lediglich der Satzteil "dieses Bundes­
gesetz, die zur Durchführung dieses Bundes­
gesetzes ,erlassenen Verondnungen," entfällt; an­
sonsten unverändert. 

40. 

Abs. 1 des § 68: 

(1) - lediglich im ersten Halbsatz entfallen 
die Worte "bei der Ann·ahme",. ansonsten un­
verändert. 

Abs.5 des § 68: 

(5) - lediglich im 2. Satz werden anstelle 
der Worte "privaten Gleiswaage" die Worte "pri­
vaten Waage" gesetzt, ansonsten unverändert. 

41. 

§ 69. Abschluß des Frachtvertrages 
(1) - 1. Satz unverändert. 

Der zweite Satz lautet: 
Die Eisenbahn ist verpflichtet, nach vollständiger 
AJuHieferung des Gutes und - sofern nicht 
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Gutes und nach Zahlung der vom Absender 
übernommenen Kosten oder nach Hinterlegung 
einer Sicherheit dem Frachtbrief und jedem der 
gegebenenfalls angefügten Zusatzblätter sofort 
den Tagesstempel der Güterabfertigungsstelle, aus 
dem auch die Stunde der Annahme ersichtlich 
sein muß, als Zeichen der Annahme von Gut und 
Frachtbrief aufzudrücken. Der Absender ist be­
rechtigt, dem Aufdrücken des Tagesstempels bei­
zuwohnen. 

(2) Der abgestempelte Frachtbrief dient als 
Beweis für den Frachtvertrag. 

(3) Bei vom Absender zu verladenden Gütern 
dienen jedoch die Angaben des Frachtbriefes über 
Gewicht und Stückzahl nur d.ann als Beweis 
gegen die Eisenbahn, wenn sie diese Angaben 
nachgeprüft und das Ergebnis der Nachprüfung 
im Frachtbrief vermerkt hat. Außer durch bahn­
seitiges Nachprüfen und Frachtbriefvermerk kann 
der Berechtigte diese Angaben gegebenenfalls 
in anderer Weise beweisen. 

(4) Die Eisenbahn ist verpflichtet, die An­
nahme des Gutes zur Beförderung durch Auf­
drückendes Tagesstempels der Güterabfertigungs­
stelle, aus dem auch die Stunde der Annahme 
ersichtlich sein muß, auf dem Frachtbriefdoppel 
zu bescheinigen, bevor sie dieses dem Absender 
zurückgibt. Das Frachtbriefdoppel hat nicht die 
Bedeutung des das Gut begleitenden Fracht­
briefes, eines Konnossementes oder eines Lade­
scheines. 

42. 

§ 70. Frachtzuschläge 

(1) Die Eisenbahn ist berechtigt, einen Fracht­
zuschlag einzuheben 

a) bei unrichtiger, ungenauer oder unvollstän­
diger Bezeichnung der gemäß § 55 lit. d 
von der Beförderung ausgeschlossenen 
Güter; der Frachtzuschlag beträgt für jedes 
Kilogramm des Rohgewichtes dreißig Schil­
ling; 

b) bei unrichtiger, ungenauer oder unvollstän­
diger Bezeichnung der gemäß § 56 Abs. 1 
lit. a und Abs. 2 bedingungsweise zur Be­
förderung zugelassenen Güter oder bei 
Nichtbeachtung der Sicherheitsvorschriften 
für die Beförderung dieser Güter; der 
Frachtzuschlag beträgt für jedes Kilogramm 
des Rohgewichtes zwanzig Schilling; 

c) in anderen Fällen unrichtiger, . ungenauer 
oder unvollständiger Angaben des Absen­
ders im Frachtbrief, wenn hiedurch eine 

. E n t w u r f s tex t: 

nachträglich zentral die Fracht berechnet und 
mit besonderem Beleg in Rechnung gestellt 
wird - nach Zahlung der vom Absender über­
nommenen Kosten oder nach Hinterlegung einer 
Sicherheit dem Frachtbrief und jedem der ge­
gebenenfalls angefügten Zusatzblätter sofort den 
Tagesstempel der Güterabfertigungsstelle, aus 
dem auch die Stunde der Annahme ersichtlich 
sein muß, als Zeichen der Annahme von Gut 
und Frachtbrief aufzudrücken. 

- letzter Satz unverändert. 

(2) - unverändert. 

(3) Bei vom Absender zu verladenden Gütern 
dienen jedoch die Angaben des Frachtbriefes über 
Gewicht oder Stückzahl nur dann als Beweis ge­
gen die Eisenbahn, wenn sie diese Angaben nach­
geprüft und das Ergebnis der Nachprüfung im 
Frachtbrief vermerkt hat. Außer durch bahnseiti­
ges Nachprüfen und Frachthriefvermerk kann der 
Berechtigte diese Angaben in anderer Weise be­
weisen. Die Eisenbahn haftet weder für das Ge­
wicht des Gutes noch für die Stückzahl entspre­
chend den Angaben im Frachtbrief, wenn der 
Unterschied in bezug auf Gewicht oder Stückzahl 
offensichtlich nicht auf einem tatsächlichen Ver­
lust beruht. 

(4) - unverändert 

neu: 

(5) Die Eisenbahn ist berechtigt, in bestimm­
ten Fällen, insbesondere bei Auflieferung des 
Gutes an einer anderen als der allgemein hiefür 
vorgesehenen Stelle, mit dem Absender besondere 
Vereinbarungen über die Annahme von Gut und 
Frachtbrief zu treffen. 

42. 

§ 70. Frachtzuschläge 

(1) Die Eisenbahn ist berechtigt, in folgenden 
Fällen FrachtzU'schl~geeinzuheben: 

a) bei unrichtiger, ungenauer oder unvollstän­
diger Bezeichnung der gemäß § 55 lit. d 
von der· Beförderung ausgeschlossenen Gü­
ter sowie bei unrichtiger, ungenauer oder 
unvollständiger Bezeichnung der gemäß § 56 
Abs. 1 lit. a und Abs. 2 bedingungsweise 
zur Beförderung zugelassenen Güter oder 
bei Nichtbeachtung der Sicherheitsvorschrif­
ten für die Beförderung dieser Güter: einen 
von der Eisenbahn im Tarif festzusetzenden 
Betrag, der jedoch für jedes Kilogramm des 
Rohgewichtes des ganzen Frachtstückes 
wertmäßig nicht höher sein darf als der im 
Internationalen übereinkommen über den 
Eisenbahnfrachtverkehr in der jeweils gel­
tenden Fassung für diese Fälle vorgesehene 
Betrag; 
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Frachtverkürzung herbeigeführt werden 
kann; der Frachtzuschlag beträgt das Dop­
pelte des Unterschiedes zwischen der Fracht, 
die sich aus den unrichtigen, ungenauen 
oder unvollständigen Angaben ergibt, und 
der richtig berechneten Fracht vom Ver­
sandbahnhof bis zum Bestimmungsbahn­
hof, mindestens jedoch dreißig Schilling. 
Besteht eine Sendung aus Gütern, für die 
v-erschiedene Frachtsätze gelten, und kann 
die Eisenbahn das Gewicht der einzelnen 
Güter Leicht feststellen, 'so~st Isie ver·pflich­
tet, den Frachtzuschlag nach dem für jedes 
der Güter geltenden Frachtsatz getrennt zu 
berechnen, wenn diese Berechnung emen 
niedr1geren Frachtzuschlag ergibt; 

d) bei überschreitung der Lastgrenze eines 
vom Absender beladenen Wagens; der 
Frachtzuschlag beträgt das Fünffache der 
Fracht vom Versandbahnhof bis zum Be­
stimmungsbahnhof für das die Lastgrenze 
überschreitende Gewicht. Die Eisenbahn ist 
verpflichtet, im Tarif zu bestimmen, in 
w~lcher Weise dieser Frachtzuschlag bei 
Sendungen zu berechnen ist, deren Fracht 
nicht nach dem Gewicht berechnet wird. 

(2) Die Eisenbahn ist berechtigt, Frad1tzu­
schläge gemäß Abs. 1 nebeneinander einzuheben, 
wenn gegen mehrere dieser Bestimmungen ver­
stoßen wird. 

(3) Die Ei~enbahn ist berechtigt, außer der 
Zahlung der Frachtzuschläge einen allfälligen 
Frachtunterschied und den Ersatz eines allfällig 
entstehenden Schadens zu beanspruchen. 

(4)· Die Eisenbahn ist nicht berechtigt, emen 
Frachtzuschlag einzuheben 

a) bei unrichtiger Angabe des Gewichtes oder 
bei überschreitung der Lastgrenze, wenn 
die Eisenbahn zur Gewichtsfeststellung ver­
pflichtet war oder wenn der Absender die 
Gewichtsfeststellung durch die Eisenbahn 
im Frachtbrief verlangt hat; ein Verlangen 
des Absenders im Frachtbrief auf Nachwie­
gen im Bestimmungsbahnhof befreit jedoch 
bei überschreitung der Lastgrenze nicht 
von der Zahlung des Frachtzuschlages; 

b) bei unrichtiger Angabe der Stückzahl, wenn 
der Absender das Zählen im Frachtbrief 
verlangt hat; 

c) bei einer während der Beförderung durch 
Witterungseinflüsse eingetretenen über­
schreitung der Lastgrenze, wenn der Be­
rechtigte nachweist, daß das Gewicht des 
Gutes bei der Aufgabe zur Beförderung 
im Versandbahnhof die Lastgrenze nicht 
übersdlritten hat; I 
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b) in anderen Fällen unrichtiger, ungenauer 
oder unvollständiger Angaben des Absen­
ders im Frachtbrief, wenn hiedurch eine 
Frachtverkürzung herbeigeführt werden 
kann; das Doppelte des Unterschiedes zwi­
schen der Fracht, die sich aus den unrich­
tigen, ungenauen oder unvollständigen An­
gaben ergibt, und der richtig berechneten 
Fracht vom Versandbahnhof bis zum Be­
stimmungsbahnhof. Besteht eine Sendung 
aus Gütern, für die verschiedene Frachtsätze 
gelten, und kann die Eisenbahn das Gewicht 
der einzelnen Güter leicht feststellen, so ist 
sie verpflichtet, den Frachtzuschlag nach 
dem für jedes der Güter geltenden Fracht­
satz getrennt zu berechnen, wenn diese Be­
rechnung einen niedrigeren Frachtzuschlag 
ergibt; 

c) bei überschreitung der Lastgrenze eines 
vom Absender beladenen Wagens: einen 
von der Eisenbahn im Tarif festzusetzenden 
Betrag, der jedoch für je einhundert Kilo­
gramm des die Lastgrenze überschreitenden 
Gewichtes wertmäßig nicht höher sein darf 
als der im Internationalen übereinkommen 
über den Eisenbahnfrachtverkehr in der 
jeweils geltenden Fassung fÜr diesen Fall 
vorgesehene Betrag. . 

(2) - unverändert. 

(3) - unverändert. 

(4) - bis einschließlich lit. d unverändert. In 
lit. e wird lediglich "zwei v. H." geändert auf 
"drei v. H.", ansonsten lit. e unverändert. 

Folgende neue lit. f wird angefügt: 
f) bei überschreitung der Lastgrenze, wenn 

die Eisenbahn die Lastgrenze weder ver­
öffentlicht noch sie dem Absender bekannt­
gegeben hat. 

(5) - unverändert. 

(6) - unverändert. 
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d) bei einer während der Beförderung emge­
tretenen Gewichtszunahme ohne über­
schreitung der Lastgrenze, wenn der Be­
rechtigte nachweist, daß die Gewichtszu­
nahme auf Witterungseinflüsse zurückzu­
führen ist; 

e) bei unrichtiger Angabe d<es Gewichtes ohne 
überschreitung der Lastgrenze, wenn der 
Unterschied zwischen dem im Frachtbrief 
angegebenen und dem festgestellten Ge­
wicht zwei v. H.des angegebenen Gewich­
tes nicht übersteigt. 

(5) Die Eisenbahn ist berechtigt, den Frachtzu­
schlag einzuheben, sobald der Frachtvertrag ab­
geschlossen ist; der Frachtzuschlag haftet auf dem 
Gute. Hat die Eisenbahn das Gut dem Empfän­
ger ohne Einhebung des Frachtzuschlages abge­
liefert, so ist der Absender zur Zahlung des 
Frachtzuschlages verpflichtet. ' 

(6) Die Eisenbahn ist verpflichtet, den Betrag 
des Frachtzuschlages und den 'Grund für dessen 
Einhebung im Frachtbrief zu vermerken, sofern 
nicht die den Frachtzuschlag begründende Tat­
sache der Eisenbahn erst nach übergabe des 
Frachtbriefes an den Empfäng~r bekanntgewor­
den ist. 

43. 

Abs. 1 des § 71: 

(1) Der Absender i~t V'erpflichtet, dem Fracht­
brief alle Begleitpapiere beizugeben, die zur Er­
füllung der Zoll~ und sonstigen Rechtsvorschrif­
ten vor der Ablieferung des Gutes an den 
Empfänger erforderlich sind, und diese im 
Frachtbrief ,einzeln und genau anzuführen; diese 

'Papiere dürfen nur Güter umfassen, welche den 
Gegenstand desselben Frachtbriefes bilden, sofern 
nicht in den Zoll- und sonstigen Rechtsvor­
schriften oder von der Eisenbahn im Tarif etwas 
anderes bestimmt ist. Können solche Papiere dem 
Frachtbrief nicht beigegeben werden, so ist der 
Absender verpflichtet, diese innerhalb angemes­
sener Frist entweder dem Bahnhof oder dem 
Zollamt oder einer anderen, amtlichen Stelle, 
wo die Förmlichkeiten zu' erfüllen sind, oder 
dem gemäß Abs. 9 vom Absender oder Emp­
fänger Beauftragten zu übermitteln. Der Ab­
sender ist verpflichtet, im Frachtbrief die Stelle 
anzugeben, bei der diese Papiere der Eisenbahn 
zur Verfügung stehen. 

Abs. 2 des § 71: 

(2) Die Eisenbahn ist nicht verpflichtet, die 
Begleitpapiere auf ihre Richtigkeit und Voll­
ständigkeit zu prüfen. Der Absender haftet der 
Eisenbahn für alle Folgen, die aus dem Fehlen, 
der Unzulänglichkeit oder der Unrichtigkeit 
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43. 

Abs. 1 des § 71: 

(1) - 1. Satz unverändert. Der 2. und 3. Satz 
lauten: Sind solche Papiere dem Frachtbrief nicht 
beigegeben, so ist der Absender verpflichtet"diese 
rechtzeitig zur Behandlung entweder dem Bahn­
hof oder dem Zollamt oder einer anderen amt­
lichen Stelle, wo die Förmlichkeiten zu erfüllen 
sind, zu übermitteln; wird jedoch gemäß Abs. 9 
der Absender oder Empfäng,er oder Beauftragte 
beigezogen, genügt es, wenn die Begleitpapiere 
bei der Behandlung vorgelegt werden. Der Ab­
sender ist verpflichtet, im Falle der übermittlung 
oder Vorlage der Begleitpapiere sowie im Falle, 
daß der Empfänger die Papiere beizubringen hat, 
im Frachtbrief die Stelle anzugeben, bei der diese 
Papiere der Eisenbahn zur Verfügung stehen 
werden. 

Abs. 2 des § 71: 

(2) ...,.. 1. und 2. Satz unverändert. 

Der letzte Satz lautet: 

Die Eisenbahn ist berechtigt, für die Dauer einer 
durch das Fehlen, die Unzulänglichkeit oder die 
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dieser Papiere entstehen, sofern nicht die Eisen­
bahn ein Verschulden trifft. Muß infolge des 
Fehlens, der Unzulänglichkeit oder der Un­
richtigkeit der Begleitpapiere die Sendung ange­
halten oder kann sie nicht abgeliefert werden, 
so ist die Eis'enbahn berechtigt, für die Dauer 
der hiedurch verursachten Verzögerung Lager­
oder Wagenstandgeld einzuheben. 

Abs. 7 des § 71: 

(7) Hat der Absender in den Frachtbrief eine 
Frankaturvorschrift eingetragen, welche den Zoll 
einschließt, so ist die Eisenbahn verpflichtet, für 
die Erfüllung der Zollvorschriften zu' sorgen. Sie 
ist berechtigt, für die Erfüllung der Zollvor­
schriften entweder unterwegs oder im Bestim­
mungsbahnhof zu sor~en, wenn der Absender 
hiefür nicht einen bestimmten Bahnhof im 
Frachtbrief bezeichnet hat. 

Abs.8 des § 71: 

(8) Im Bestimmungsbahnhof ist, vorbehaltlich 
der sich aus Abs. 7 ergebenden Ausnahm~, der 
Empfänger berechtigt, für die Erfüllung der Zoll­
und sonstigen Rechtsvorschriften zu sorgen. Will 
der Empfänger von diesem Rechte Gebrauch 
machen, so ist er verpflichtet, vorher den Fra.cht­
brief einzulösen. Löst der Empfänger den Fracht­
brief nicht innerhalb einer von der Eisenbahn im 
Tarif festzusetzenden Frist ein oder sorgt er nach 
dem Einlösen des Frachtbriefes für die Erfüllung 
der Zoll- und sonstigen Rechtsvorschriften nicht 
innerhalb einer von der Eisenbahn im Tarif 
festzusetzenden Frist, so ist die Eisenbahn be­
rechtigt, entweder für di'e Erfüllung der Zoll­
und sonstigen RechtsvorsChriften zu sorgen oder 
je nach Lage des Falles gemäß den Bestimmungen 
über Ablieferungshinc!ernisse oder über Verzöge­
rung der Abnahme zu verfahren. 

44. 

§ 72. Begleitung 

(1) Soweit in diesem Bundesgesetz und in den 
zur Durchführung dieses Bundesgesetzes erlas­
senen Verordnungen die Begleitung bestimmter 
Güter während der Beförderung nicht bereits 
vorgeschrieben oder zugelassen ist, ist die Eisen-

E n t w u r f s tex t: 

Unrichtigkeit der Begleitpapiere v,erursachten 
Verzögerung Lager- oder Wagenstandgeld ein­
zuheben. 

Abs. 7 des § 71: 

(7) Hat ,der Albsender im Frachtbrief die Er­
füllung der Zollvorschriften durch die Eisenbahn 
vorgeschrieben oder in den Frachtbrief eine Fran­
katurvorschrift eingetragen, die den Zoll ein­
schließt, oder ist zollhängiges Gut, für das sich 
der Empfänger die Veranlassung der Zolrlbehand­
lung nicht vorbehalten hat, gemäß § 89 Abs. 1 
nach einer Stelle außerhalb des Bestimmungs­
bahnhofes zuzuführen, so ist die Eisenbahn ver­
pflichtet, für die Erfüllung der Zollvorschriften 
zu sorgen; sie ist hiebei berechtigt, für diese Er­
füllung entweder unterwegs oder im Bestim­
mungsbahnhof zu sorgen, wenn der Absender 
hiefür nicht einen bestimmten Bahnhof im 
Frachtbrief bezeichnet hat. Verlangt der Empfän­
ger im Bestimmungsbahnhof die Erfüllung der 
ZoHvorschriften durch die Eisenbahn, so ist die­
sem Verlangen zu entsprechen, sofern die Eisen­
bahn ~m IBesnimmungsbahnhof Zoll deklaranten 
bestellt hat. 

Abs.8 des § 71: 

(8) - lediglich im 1. Satz wird an Stelle des 
Wortes "Ausnahme" das Wort "Ausnahmen" 
gesetzt, ansonsten unverändert. 

44. 

§ 72. Begleitung 

(1) Die Eisenbahn regelt im Tarif die Beglei­
tung von Gütern während der Beförderung. 

(2) In Zeiten, in denen durch äußere Ereignisse, 
wie Krieg, Unruhen, Naturkatastrophen, Gefahr 
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bahn berechtigt, im Tarif die ß;egleitung weiterer 
Güter während der Beförderung vorzuschreiben 
oder zuzulassen. 

(2) In Zeiten, in denen durch äußere Ereignisse, 
wie Krieg, Unruhen, Naturkatastrophen, Gefahr 
für bestimmte Güter während der Beförderung 
besteht, kann das Bundesministerium für Ver­
kehr und verstaatlichte Unternehmungen durch 
Verordnung bestimmen, daß diese Güter zur Be­
förderung nur angenommen werden dürfen, 
wenn der Absender Begleitung beigibt. 

(3) Die Eisenbahn ist verpflichtet, im Tarif die 
Bedingungen für die Begleitung festzusetzen. 

45. 

Abs.3 des § 74: 

(3) Die Eisenbahn ist verpflichtet, die Fracht 
und die sonstigen Kosten in den Frachtbrief, die 
Nebengebühren in den Frachtbrief oder in eine 
besondere Nebengebührenrechnung . einzutragen. 

46. 

§ 75. Zahlung der Kosten 

(1) Der Ab~ender hat die Wahl, ob er die 
Kosten (Fracht, Nebengebühren, Zölle und 
sonstige von der Annahme zur Beförderung bis 
zur Ablieferung erwachsende Kosten) bei der 
Aufgabe des Gutes zahlen oder auf den Emp­
fänger überweisen will. 

(2) Der Absender ist verpflichtet, die Kosten, 
die er ganz oder teilweise zahlen will, in dem 
für FrankaturvorscHriften vorgesehenen FeLde 
des Frachtbriefes wie folgt anzugeben: 

a) "Franko ·aller Kosten", wenn er alle Kosten 
(Fracht, Nebengebühren, Zölle und sonstige 
Kosten) übernimmt; 

b) "Franko aller Kosten, mit Ausnahme .. 
. . . . . . . . .. . . .. (genaue Bezeichnung der 
Kosten, die er nicht übernimmt)", wenn er 
alle Kosten mit genau bestimmten Aus­
nahmen übernimmt; 

c) "Franko", wenn er die ganze Fracht sowie 
alle Nebengebühnen übernimmt, die gemäß 
dem Tarif vom Versandbahnhof im Zeit­
punkt der Aufgabe zur Beförderung in 
Rechnung gestellt werden können; 

d) "Franko einschließlich ................ ", 
wenn er außer den Kosten gemäß lit. c 
noch weitere Kosten übernimmt; er ist 
verpflichtet, diese Kosten genau zu be­
zeichnen; 

E n t w u r f s tex t: 

für bestimmte Güter während der Beförderung 
besteht, kann der Bundesminister für Verkehr 
durch Verordnung die Begleitung dieser Güter 
regeln. 

45. 

Abs. 3 des§ 74: 

(3) Die Eisenbahn ist verpflichtet, die Fracht 
und die sonstigen Kosten in den Frachtbrief, die 
Nebengebühren in den Frachtbrief oder in eine 
besondere Nebengebührenrechnung einzutragen, 
es sei denn, das Gut wird mit einem Frachtbrief 
befördert, der nicht als Beleg für die Fracht­
berechnung und Rechnungsstellung dient. 

46. 

§ 75. Zahlung der Kosten 

(1) - unverändert. 

(2) Der Absender ist verpflichtet, die Kosten, 
die er ganz oder teilweise zahlen will, mittels 
Frankaturvorschrift im Frachtbrief anzugeben. 
Die Eisenbahn ist verpflichtet, Frankaturvor­
schriften im Tarif vorzusehen. 

(3) - ·entfällt. 

(4)- entfällt. 

(5) bis (8) - unverändert. 

(9) Kann der Betrag der Kosten, welche der 
Absender übernimmt, bei der Aufgabe nicht ge­
nau festgestellt wenden, so i'st die E~senbahn ve·r­
pflichtet, dem Frachtbrief eine Frankaturrech-' 
nung beizugeben, in die sie diese Kosten ein­
zutragen hat; die Eisenbahn ist verpflichtet, 
spätestens vierzehn Tage nach Einlösen des 
Frachtbriefes mit dem Absender abzurechnen. 
Die Eisenbahn ist berechtigt, gegen Empfangs­
bescheinigung die Hinterlegung eines nach ihrem 
Dafürhalten die Kosten voraussichtlich deckenden 
Betrages als Sicherheit zu v.erlangen. Die Eisen­
bahn ist verpflichtet, dem Absender gegen Rück­
gabe der Empfangsbescheinigung eine den Ein­
tragungen in die Frankaturrechnung entspre­
chende detaillierte Kostenrechnung zu überge­
ben. 

(10) -!- unverändert; 
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e) "Franko, mit Ausnahme ..... ' ......... ", 
wenn er die ganze Fracht übernimmt, je­
doch von den unter die lit. c fallenden 
Nebengebühren bestimmte Nebengebühren 
nicht; 

f) "Franko Fracht", wenn er nur die Fracht 
übernimmt; 

g) "Franko Zoll", wenn er alle Beträge über­
nimmt, welche die Zollbehörden von der 
Eisenbahn einheben, sowie die Nebenge­
bühren und sonstigen Kosten, welche die 
Eisenbahn für die Erfüllung der Zollvor­
schriften zu beanspruchen berechtigt ist; 

h) "Franko .................... ", wenn er 
nur bestimmte Kosten übernimmq 

i) "Franko .................. S ...... ce, 
wenn er einen bestimmten Betrag über­
nimmt; er ist verpflichtet, den Schilling­
betrag in Buchstaben anzugeben. 

(3) Der Absender ist berechtigt, im Frachtbrief 
mehl'ere der im Abs. 2 festgesetzten Frankatur­
vorschriften anzubringen, sofern diese mit­
einander vereinbar sind. 

(4) Die Eisenbahn ist berechtigt, im Tarif für 
die Zahlung der Kosten die ausschließliche Ver­
wendung bestimmte~ im Abs. 2 festgesetzter 
Frankaturvorschriften oder die Verwendung 
anderer Frankaturvorschriften vorzusehen. 

(5) Kosten, deren Zahlung der Absender nicht 
übernommen hat, gelten als auf den Empfänger 
überwiesen. Zur ZahlUlig der Kosten ist jedoch 
stets der Absender verpflichtet, wenn der Emp­
fänger weder den Frachtbrief eingelöst noch seine 
Rechte aus dem Frachtvertrag gemäß § 86 Abs. 4 
geltend gemacht noch den Frachtvertrag abge­
ändert hat. 

(6) Zur Zahlung von Nebengebühren, wie 
Wagenstandgeld, Lagergeld, Wiegegeld, deren 
Einhebung durch einen vom Empfänger zu ver­
tretenden Umstand veranlaßt wird oder auf 
einem Verlangen des Empfängers beruht, ist 
stets der. Empfänger verpflichtet. 

(7) Die Eisenbahn ist berechtigt, bei Gütern, 
die raschem Verderben unterliegen oder wegen 
ihres geringen Wertes oder ihrer Natur nach die 
Kosten nicht sicher decken, die Zahlung der 
Kosten vom Absender bei der Aufgabe zu ver­
langen. 

(8) Gewährt die Eisenbahn Ermäßigungen 
gegenüber den Regeltarifen, so ist sie berechtigt, 
im Tarif zu bestimmen, daß die Kosten vom 
Absender bei der Aufgabe des Gutes zu zahlen 
oder daß diese auf den Empfänger zu überweisen 
sind. . I 

si 

·E n t w ur f s tex t: 
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(9) Kann der Betrag der Kosten, welche der 
Absender übernimrpt, bei der Aufgabe nicht 
genau festgestellt werden, so ist die Eisenbahn 
berechtigt, gegen Empfangsbescheinigung die 
Hinterlegung eines nach ihrem Dafürhalten die 
Kosten voraussichtlich deckenden Betrages als 
Sicherheit· zu verlangen. Die Eisenbahn ist ver­
pflichtet, diese Kosten in eine Frankaturrechnung 
einzutragen und spätestens vierzehn Tage nach 
Einlösen des Frachtbriefes mit dem Absender ab­
zurechnen. Sie ist ferner verpflichtet, dem Ab­
sender gegen Rückgabe der Empfangsbescheini­
gung eine den Eintragungen in die Frankatur­
rechnung entsprechende detaillierte Kostenrech­
nung zu übergeben. 

(10) Im Falle des Abs. 9 ist die Eisenbahn zu 
der im § 74 Abs. 3 vorgesehenen Eintragung 
nicht verpflichtet. 

47. 

§ 76. Erstattung. Nadtzahlung 

(1) Ist der Tarif unrichtig angewendet worden 
oder sind bei der Berechnung oder bei der Ein­
hebung der Kosten Fehler vorgekommen, so ist 
der Unterschiedsbetrag zu erstatten oder nachzu­
zahlen, wenn dieser zehn Schilling für den 
Frachtbrief übersteigt. 

(2) Stellt die Eisenbahn fest, daß sie zuviel ein­
gehoben hat, so ist sie verpflichtet, von sich aus 
. dem Berechtigten den Betrag, um den er zuviel 
gezahlt hat, möglichst bald zu erstatten. 

(3) Stellt die Eisenbahn fest, daß sie zuwenig 
eingehoben hat, so obliegt es ihr, möglichst bald 
den Verpflichteten aufzufordern, den Betrag, 
um den er zuwenig gezahlt hat, nachzuzahlen. 
Hat der Empfänger den Frachtbrief nicht ein­
gelöst und auch den Frachtvertrag nicht abge­
ändert, so ist der Absender verpflichtet, den Be­
trag, um den zuwenig gezahlt worden ist, nach­
zuzahlen. Andernfalls ist der Absender zur 
N~chzahlung nur jener Kosten verpflich~et, deren 
Zahlung er auf Grund der Frankaturvorschrift im 
Frachtbrief übernommen hat; zur Nachzahlung' 
des Restbetrages ist der Empfänger verpflichtet. 

(4) Die Eisenbahn ist verpflichtet, den zu er­
stattenden Unterschiedsbetrag vom Tage der 
ordnungsmäßig eingereichten Reklamation oder, 
wenn eine Reklamation nicht vorangegangen ist, 
vom Tage der Klageerhebung an mit fünf v. H. 
jährlich zu verzinsen; sie ist nicht verpflichtet, 
Unterschiedsbeträge unter einhundert Schilling 
für den Frachtbrief zu verzinsen. Legt der Be­
rechtigte die zur Behandlung notwendigen 
Unterlagen nicht innerhalb einer ihm gestellten 
angemessenen Frist vor, so ist die Eisenbahn 
nicht verpflichtet, für die Dauer der hiedurch be­
wirkten Verzögerung Zinsen zu zahlen. 

E n t w u r f s tex t:' 

47. 

§ 76. Erstattung. Nddtzahlung 

(1) Ist der Tarif unrichtig angewendet worden 
oder sind bei der Berechnung oder bei der F(in­
hebung der Kosten Fehler vorgekommen, so ist 
der Unterschiedsbetrag zu erstatten oder nach­
zuzahlen, wenn der Unterschiedsbetrag je Fracht­
brief fünfzig Schilling übersteigt. 

(2) Hat der Empfänger den Frachtbrief nicht 
eingelöst und auch den Frachtvertrag nicht abge­
ändert, so ist der Abs~nder verpflichtet, den Be­
trag, um den zuwenig gezahlt worden ist, nach­
zuzahlen. Andernfalls ist der Absender zur 
Nachzahlung nur jener Kosten verpflichtet, deren 
Zahlung er aufgrund der Frankaturvorschrift 
im Frachtbrief übernommen hat; zur Nachzah­
lung des Restbetrages ist der Empfänger ver­
pflichtet. 

(3) ---: lautet wie geltender Abs. 4 des § 76; 
lediglich der Betrag von "einhundert Schilling" 
wird auf "zweihundert Schilling" angehoben. 

(4) - lautet wie geltender Abs. 5 des § 76. 
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(5) Für den zur NaChzahlung Verpflichteten 
gilt Abs. 4 sinngemäß. 

48. 

Abs. 2 des § 82: 

(2) Ist ein Hilfsweg nicht vorhanden oder 
kann das Gut aus anderen Gründen nicht weiter­
befördert werden und dauert das Beförderungs­
hindernis bei Gütern, die raschem Verderben 
unterliegen, und bei Gütern, bei denen das Inter­
esse an der Lieferung angegeben ist, voraussicht­
lich mehr als vieru~dzwanzig Stunden, bei allen 
übrigen Gütern voraussichtlich mehr als zwei­
undsiebzig Stunden, so ist die Eisenbahn ver­
pflichtet, den Absender hievon ohne Verzug zu 
verständigen und um Anweisung zu ersuchen. 
Die Eisenbahn ist, sofern sie kein Verschulden 
an dem Beför'derungshindernis trifft, berechtigt, 
die ihr durch das Einholen der Anweisung er­
wachsenden Kosten einzuheben. 

Abs. 12 des § 82: 

(12) Ist die Verständigung des zum Erteilen 
der Anweisung Berechtigten nach den Umstän­
den nicht möglich oder trifft innerhalb einer 
von der Eisenbahn im Tarif festzusetzenden Frist 
eine Anweisung des Berechtigten in dem Bahn­
hof, in dem sich das Gut befindet, nicht ein oder 
ist die Anweisung nicht ausführbar und dauert 
das Beförderungshindernis mehr als sechsund­
neunzig Stunden, so ist die Eisenbahn berechtigt, 
das Gut auf Lager zu nehmen; im übrigen gelten 
die Bestimmungen des § 91 Abs. 12 lit. b bis h 

, sinngemäß. 

49. 

§ 83. Lieferfrist 

(1) Die Lieferfrist setzt sich zusammen aus· der 
Abfertigungsfrist, der Beförderungsfrist und 
gegebenenfalls aus Zuschlagsfristen. 

(2) Sofern die Eisenbahn im Tarif nicht 
, kürzere Fristen vorsieht, beträgt 

a) bei Aufgabe des Gutes als Stückgut 
1. die Abfertigungsfrist ...... 48 Stunden, 
2. die Beförderungsfrist für 

je auch nur angefangene 
200 Tarifkilometer ....... 24 Stunden, 

b) bei Aufgabe des Gutes, als Wagenladung 
1. die· Abfertigungsfrist ..... 24 Stunden, 
2. die Beförderungsfrist für 

,je auch nur angefangene 
200 Tarifkilometer ....... 24 Stunden. 

(3) Die Abfertigungsfrist ist ohne Rücksicht 
auf die Anzahl der an der Beförderung beteilig­
ten Eisenbahnen nur einmal, die Beförderungs- i 

E n t w u r f s tex t: 

48. 

Abs. 2 des § 82: 

(2) - Am Ende des 1. Satzes wird folgender 
Satzteil angefügt: " ... , wobei sie ihm alle nütz­
lichen Angaben mitteilt, über welche sie verfügt." 

2. Satz unverändert. 

Abs. 12 des §82: 

(12) - lediglich ansteHe. der Worte ,,:sech·s­
undneunzig Stunden" werden die Worte "zwei­
undsiebzig Stunden" gesetzt, ansonsten unver­
ändert. 

49. 

§ 83. Lieferfrist 

(1) Die Lieferfrist,setzt sich aus der Abferti­
gungsfrist, der Beförderungsfrist und gegebenen­
falls aus Zusch1a!gsfristen zusammen. 

(2) Sofern die Eisenbahn im Tarif nicht kür-
zere Fristen vorsieht, beträgt . 

a) bei Aufgabe des Gutes als Stückgut 
1. die Abfertigungsfrist ...... 48 Stunden, 
2. die Beförderungsfrist für je 

auch nur angefangene 
200 Tarifkilometer ........ 24 Stunden, 

b) bei Aufgabe des Gutes als Wa­
genladung 

" 

1. die Abfertigungsfrist . . . . .. 24 Stunden, 
2. die ,Beförderungsfrist für die 

ersten 200 Tarifkilometer . 24 Stunden 
und darüber hinaus für je 
auch nur angefangene 
300 Tarifkilometer ....... 24 Stunden. 
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frist nach der Gesamtentfernung zwischen dem 
Versandbahnhof und dem Bestimmungsbahnhof 
zu berechnen. 

(4) Die Eisenbahn ist berechtigt, Zuschlags­
fristen festzusetzen 

a) für die Beförderung von Gütern, die 
außerhalb des Bahnhofes zur Beförderung 
angenommen oder außerhalb des Bahn­
hofes abgeliefert werden, 

b) für die Beförderung von Gütern 
über Bahnstrecken, die im selben . Ge­
meindegebiet zwei oder mehrere Bahn­
strecken verbinden, 

- über Nebenbahnen, 
- über Strecken mit verschiedener Spur-

weite, 
- 'von 'oder nach Güternebenstellen, 
- von oder nach unbesetzten Bahnhöfen, 
- über Strecken mehrerer Eisenbahnen, 

c) für die Beförderung von Gütern nach 
Tarifen, die eine Ermäßigung gegenüber 
den Regeltarifen enthalten, und 

d) für außergewöhnliche Verhältnisse, die eine 
ungewöhnliche Verkehrszunahme oder un­
gewöhnliche Betriebsschwierigkeiten zur 
Folge haben. 

(5) Die Zuschlagsfristen gemäß Abs. 4 bedür­
fen der Genehmigung des Bundesministeriums 
für Verkehr und verstaatlichte Unternehmungen; 
im Falle des Abs. 4 lit. dist jedoch die Ei~en­
bahn berechtigt, die Zuschlagsfrist vorbehaltlich 
der Genehmigung des Bundesministeriums für 
Verkehr und verstaatlichte Unternehmungen 
festzusetzen. Die Genehmigung ist zu erteilen, 
wenn und soweit besondere Betriebs,verhältnisse 
oder örtliche Verhältnisse diese Zuschlagsfristen 
erfordern, im Falle des Abs. 4 lit. d längstens 
jedoch für die Dauer eines Monates,. 

(6) Die Eisenbahn ist verpflichtet, die Zu­
schlagsfristen gemäß Abs. 4 lit. abis c inden 
Tarif aufzunehmen, die Zuschlagsfrist gemäß 
Abs. 4 lit. d in sonstiger geeigneter Weise zu 
veröffentlichen. Für das Inkrafttreten der Zu­
schlagsfristen gemäß Abs. 4 lit. abis c gilt § 6 
Abs. 5; die ZUlschlagsfr,ist .gemäß Abs. 4 lit.d 
tritt frühestens mit ihrer Veröffentlichung in 
Kraft. Die Eisenbahn ist verpflichtet, in der Ver­
öffentlichung ersichtlich zu machen, daß die 
Genehmigung des Bundesministeriums für Ver­
kehr und verstaatlichte Unternehmungen erteilt 
worden oder vorbehalten ist. Ist die Genehmi­
gung vorbehalten, so ist die Festsetzung der Zu­
schlagsfrist wirkungslos, wenn die Genehmigung 
nicht innerhalb von sieben Tagen nach der Ver­
öffentlichung der Zuschlagsfrist bekanntgemacht 
oder wenn die nachträgliche Genehmigung ver­
sagt wird. 

E n t w u r f s tex t: 

(3) Die Abfertigungsfrist ist ohne Rücksicht auf 
die Anzahl der an der Beförderung beteiligten 
Eisenbahnen nur einmal, die Beförderungsfrist 
nach der Gesamtentfernung zwischen dem Ver­
sandbahnhof und dem Bestimmungsbahnhof zu 
berechnen. 

(4) Die Eisenbahn ist berechtigt, Zuschlags­
fristen festzusetzen 

a) für die Beförderung von Gütern, die außer-' 
halb des Bahnhofes zur Beförderung ange­
nommen oder außerhalb des Bahnhofes ab­
geliefert werden, 

b) für die Beförderung von Gütern 
über Bahnstrecken, die im selben Ge­
meindegebiet zwei oder mehrere Bahn­
strecken verbinden, 

- über Nebenbahnen, 
- über Strecken mit verschiedenen Spur-

weiten, 
- von oder nadt Güternebenstellen, 
- von oder nach unbesetzten Bahnhöfen, 
- über Strecken mehrerer Eisenbahnen, 

c) für die Beförderung von Gütern nach Ta­
rifen, die eine Ermäßigung gegenüber dem 
Regeltarif enthalten, und 

d) für besondere Verhältnisse, die eine unge­
wöhnliche Verkehrszunahme oder unge­
wöhnliche Betriebsschwierigkeiten zur Folge 
haben, 

wenn und soweit besondere Verkehrs- oder Be­
triebsverhältnisse oder örtliche Verhältnisse diese 
Zuschlagsfristen erfordern, im Falle der lit. d 
längstens jedoch für die Dauer eines Monates. 

(5) Die Eisenbahn ist verpflichtet, 

a) die Zuschlagsfristen gemäß Abs. 4 lit. abis 
c in den Tarif aufzunehmen; für ihr In­
krafttreten gilt § 6 Abs. 2; 

b) die Zuschlagsfrist gemäß Abs. 4 lit. d in 
geeigneter Weise, wie durch Aushang, 
Presseverlautbarung, zu veröffentlichen; sie 
tritt frühestens mit ihrer Veröffentlichung 
in Kraft. 

(6) Die Lieferfrist beginnt um nuH Uhr des der 
Annahme des Gutes zur Beförderung folgenden 
Tages. 

(7) Die Lieferfrist wird um die Dauer des Auf­
enthaltes verlängert, der ohne Verschulden der 
Eisenbahn verursacht wird 

a) durch das Nachprüfen gemäß § 67 und das 
Feststellen des Gewichtes gemäß § 68 
Abs. 7, sofern hiebei Abweichungen von 
den Eintragungen im Frachtbrief festgestellt 
werden, , 

b) durch die.' Zo11- und sonstige verwaltungs­
behördliche Behandlung, 
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(7) Die Lieferfrist beginnt um null Uhr des 
der Annahme des Gutes zur Beförderung fol­
genden Tages. 

(8) Die Lieferfrist ruht 
a) während des Aufenthaltes, der ohne Ver­

schulden der Eisenbahn verursacht wird 

1. durch das Nachprüfen gemäß § 67, 
sofern hiebei Abweichungen von den 
Eintragungen im Frachtbrief festgestellt 
werden, 

2. durch die zoll- und sonstige verwaltungs­
behördliche Behandlung, 

3. durch die vom Absender oder vom 
Empfänger verfügte Abänderung des 
Frachtvertrages, 

4. durch besondere Vorkehrungen für das 
Gut, wie Ausbesserungsarbeiten am 
Gute oder an dessen Verpackung, Ab­
laden, Umladen oder Richten der La­
dung, Beigabe von Eis, 

S. durch jede Verkehrsunterbreehung, durch 
. welche der Beginn oder die Fortsetzung 

der Beförderung zeitweilig verhindert 
wird; 

b) an Samstagen sowie an Sonn- und Feier­
tagen. 

(9) Die Eisenbahn kann sich in den Fällen des 
Abs. 8 lit. a auf das Ruhen der Lieferfrist nur 
berufen, wenn sie die Ursache und die Dauer 
des Ruhens im Frachtbrief vermerkt hat oder in 
anderer Weise nachweist. 

(10) Endet die Lieferfrist nach Schluß der für 
die Güterabfertigungsstelle des Bestimmungs­
bahnhofes vorgesehenen Dienststunden, so gilt 
die Lieferfrist erst zwei Stunden nach Dienst­
beginn des darauffolgenden Werktages als abge­
laufen; der Samstag gilt in diesem Falle nicht 
als Werktag. 

(11) Die Lieferfrist ist gewahrt, wenn vor 
ihrem Ablauf 

a) der Empfänger von der Ankunft der 
Sendung im Bestimmungsbahnhof benach­
richtigt und das Gut zur Abnahme bereit­
g>estellt wor,den ist, ~ofern der Empfänger 
von der Ankunft der Sendung zu benach­
richtigen und das Gut ihm nicht zuzu­
führen ist, 

b) das Gut zur Abnahme im Bestimmungs­
bahnhof bereitgestellt worden ist, sofern 
der Empfänger von der Ankunft der Sen­
dung nicht zu benachrichtigen und das Gut 
ihm nicht zuzuführen ist, 

E n t w u r f s tex t: 

c) durch die vom Absender oder vom Emp­
fänger verfügte Abänderung des Frachtver­
trages, 

d) durch besondere Vorkehrungen für das 
Gut, wie AusbesserungsaJrbeiten am Gute 
oder a~ dessen Verpackung, Abladen, Um­
laden oder Richten der Ladung, Beigabe 
von Eis, 

e) durch jede Verkehrsunterbrechung, durch 
welche der Beginn oder die Fortsetzung der 
Beförderung zeitweilig verhindert wird. 

(8) Die Lieferfrist ruht an Samstagen sowie an 
Sonn- und Feiertagen. . 

(9) Die Eisenbahn ist verpflichtet, Ursache und 
Dauer der Verlängerung der Lieferhist im 
Frachtbrief zu vermerken. Die Eisenbahn ist 
jedoch herechtigt, ,auch auf landere Weise ,die 
Verlängerung zu beweisen. 

(10) Endet die Lieferfrist nach Schluß der für 
die Güterabfertigungsstelle des Bestimmungs­
bahnhofes vorgesehenen Dienststunden, so gilt 
die Lieferfrist erst .zwei Stunden nach Dienstbe­
ginn des darauffolgenden Werktages als abge­
laufen; der Samstag gilt in diesem Falle nicht als 
Werktag. 

(11) Die Lieferfrist ist gewahrt, wenn vor 
ihrem Ablauf 

a) der Empfänger von der Ankunft der Sen­
dung im Bestimmungsbahnhof benachrich­
tigt und das Gut zur Abnahme bereit­
gestellt worden ist oder 

b) das Gut zur Abnahme im Bestimmungs­
bahnhof bereitgestellt worden ist, sofern 
der Empfänger von der Ankunft der Sen­
dung nicht zu benachrichtigen ist, oder 

c) das Gut dem Empfänger gemäß § 89 Abs. 1 
oder 3 bei einer Stelle außerhalb des Be­
stimmungsbahnhofes abgeliefert worden ist; 
konnte das zugeführte Gut aus Gründen, 
die beim EmpfäI).g,er gelegen sind, nicht ab­
geliefert werden, so ist die Lieferfrist ge­
wahrt, wenn vor ihrem Ablauf die Ablie­
ferung verg'eblidl versucht worden ist. 
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c) das Gut dem Empfänger in der Wohnung 
oder Geschäftsstelle abgeliefert worden ist, 
sofern das Gut ihm zuzuführen ist; konnte 
das zugeführte Gut aus Gründen, die beim 
Empfänger gelegen sind, nicht abgeliefert 
werden, so ist die Lieferfrist gewahrt, 
wenn vor ihrem Ablauf die Ablieferung 
vergeblich versucht worden ist. 

50. 

§ 85. Benachrichtigung 

(1) Die Eisenbahn ist verpflichtet, den 
Empfänger von der Ankunft der Sendung im 
Bestimmungsbahnhof ohne Verzug zu benach­
richtigen. Die Eisenbahn ist jedoch zur Benach­
richtigung in der Zeit von siebzehn bis acht Uhr 
sowie an Sonn- und Feiertagen nicht verpflichtet; 
an Samstagen ist sie zur Benachrichtigung nur 
verpflichtet, wenn Dienststunden festgesetzt sind. 

(2) Die Eisenbahn ist zur Benachrichtigung 
nicht verpflichtet, wenn 

a) der Absender verlangt hat, das Gut bahn­
lagernd zu stellen, ' 

b) der Empfänger schriftlich auf die Benach­
richtigung verzichtet hat, 

c) das Gut dem Empfänger in die Wohnung 
oder Geschäftsstelle zugeführt wird, 

d) die Benachrichtigung nach den Umständen 
nicht möglich ist. 

(3) Die/ Eisenbahn ist berechtigt, die Benach­
richtigung nach ihrer Wahl durch Fernsprecher, 
Fernschreiber, Telegramm, schriftlich durch die 
Post oder durch Boten vorzunehmen. Sie ist be­
rechtigt, mit dem Empfänger für einzelne oder 
alle für ihn ankommenden Sendungen' die Art 
der Ben,achrichtigung schriftlich zu vereinbaren. 

(4) Die Benachrichtigung gilt als bewirkt 
a) bei Benachrichtigung durch Fernsprecher 

oder Fernschreiber mit der Beendigung der 
Durchgabe, 

b) bei Ben~chrichtigung durch Telegramm 
vier Stunden nach dessen Aufgabe, 

c) bei Benachrichtigung mit Benachrichti­
gungsschreiben durch die' Post. zwölf 
Stunden nach dessen Aufgabe, 

d) bei jeder anderen Art der Benachrichtigung 
mit der übergabe des Benachrichtigungs­
schreibens. 

(5) Die Eisenbahn ist berechtigt, die Fristen 
,gemäß Abs .. 4 lit. bund c zu verlängern; sie ist 
verpflichtet, eine solche Verlängeru,ng bei den 
Güterabfertigungsstellen der betreffenden Bahn­
höfe durch Aushang bekanntzumachen. 

E nt w u r f s tex t: 

50. 

§ 85. Benachrichtigung 

(1) Die Eisenbahn ist verpflichtet, den Emp­
fänger von der Ankunft der Sendung im Bestim­
mungsbahrihof innerhalb der Dienststunden der 
Güterabfertigungsstelle ohne Verzug zu benach­
richtigen und ihm hiebei, ausgenommen bei Be­
nachrichtigung durch Telegramm, den Zeitpunkt 
des Ablaufes der Abnahmefrist, die Höhe eines 
Frachtzuschlages sowie eine auch nur vermutliche 
Beschäd1gung oder Unvollstäirudigkeit des Gutes 
mitzuteilen. 

(2) Die Eisenbahn ist .. zur Benachrichtigung 
nicht verpflichtet, wenn . 

a) der Absender verlangt hat, das Gut bahn­
lagernd zu stellen, 

b) der Empfänger schriftlich auf die Benach­
richtigung verzichtet hat, 

c) das Gut dem Empfänger nach einer Stelle 
außerhalb des Bestimmungsbahnhofes zu­
geführt. wird, 

-cl) die Benachrichtigung nach den Umständen 
nicht möglich ist. 

(3) Die Eisenbahn ist berechtigt, die Ben:ach­
richtigung nach ihrer Wahl durch Fernsprecher, 
Fernschreiber, Telegramm, schriftlich durch die 
Post oder durch Boten vorzunehmen. Sie ist 
berechtigt, mit dem Empfänger für einzelne oder 
alle für ihn ankommenden Sendungen die Art 
der Benachrichtigung schriftlich zu vereinbaren. 

(4) Die Benachrichtigung gilt als bewirkt 
a) bei Benachrichtigung durch Fernspr,echer 

oder Fernschreiber mit der Beendigung der 
Durchgabe; 

b) bei Benachrichtigung durch Telegramm vier' 
Stunden und bei Benachrichtigung mit Be­
nachrichtigungsschreiben durch die Post 
zwölf Stunden nach der Aufgabe; 

c) bei jeder anderen Art der Benachrichtigung 
mit der übergabe des Benachrichtigungs­
schreibens. 

(5) Die Eisenbahn ist berechtigt, vom Empfän­
ger für die Benachrichtigung eine Nebengebühr 
und Kosten, die durch die Nebengebühr nicht 
gedeckt sind, einzuheben. 
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(6) Enden die Fristen gemäß Abs. 4 lit. bund 
c oder Abs. 5 nach Schluß der für die Güter­
abfertigungsstelle des Bestimmungsbahnhofes 
vorgesehenen Dienststunden, so gilt die Benach­
richtigung erst um acht Uhr des darauffolgenden 
Werktages als bewirkt; der Samstag gilt in 
diesem Falle insoweit als Werktag, als Dienst­
stunden festgesetzt sind. 

(7) Die Eisenbahn ist berechtigt, für die Be­
nachrichtigung vom Empfänger den Ersatz ihrer 
Auslagen zu verlangen oder eine Nebengebühr 
einzuheben. 

(8) Die Eisenbahn ist verpflichtet, bei der Be­
nachrichtigung, ausgenommen bei Benachrichti­
gung durch Telegramm, die Frist mitzuteilen, 
innerhalb welcher das Gut; vom Empfänger ab­
zunehmen ist. Sie ist ferner verpflichtet, bei der 
Benachrichtigung dem Empfänger gegebenenfalls 
mitzuteilen, daß 

a) das vom Absender verladene Gut unter­
wegs .umgeladen worden ist, ausgenommen 
wegen Spurwechsels, . 

b) das Gut offensichtlich oder vermutlich be­
schädigt oder unvollständig ist, 

c) ein Frachtzuschlag auf dem Gute haftet. 

51. 

Abs. 1 des § 86: 

(1) Die Eisenbahn ist verpflichtet, dem 
Empfänger im Bestimmungsbahnhof oder, so­
fern das Gut dem Empfänger zugeführt wird, 
in seiner Wohnung oder Geschäftsstelle den 
Frachtbrief zu übergeben und das Gut abzu­
liefern, wenn der Empfänger die sich aus dem 
Frachtvertrag zu seinen Lasten ergebenden Be­
träge gezahlt und den Empfang des Gutes be­
scheinigt hat. 

Abs. 10 des § 86: 

(10) Die Eisenbahn ist berechtigt, mit dem 
Empfänger besondere Vereinbarungen über die 
übergabe des Frachtbriefes und die Ablieferung 
des Gutes zu treffen. 

52. 

§ 88. Ausladen 

(1) Soweit dieses Bundesgesetz diesbezügliche 
Bestimmungen nicht enthält, ist die Eisenbahn 
verpflichtet, im Tarif zu bestimmen, ob die 
Güter durch die Eisenbahn oder durch den 
Empfänger auszuladen sind. 

E n t w ur f s tex t: 

51. 

Abs. 1 des § 86: 
(1) Die Eisenbahn ist verpflichtet, dem 

Empfänger im Bestimmungsbahnhof oder, so­
fern das. Gut gemäß § 89 Abs. 1 oder 3 zuge­
fügt wird, bei einer Stelle außerhalb des Bestim­
mungsbahnhofes den Frachtbrief zu übergeben 
und das Gut abzuliefern, wenn der Empfänger 
den Empfang des Gutes bescheinigt hat und 
wenn er - 'Sofern ri,icht nachträgLich zentral 
die Fracht berechnet und mit besonderem Beleg 
in Rechnung gestellt wird - die sich aus dem 
Frachtvertrag zu seinen Lasten ergebenden Be­
träge gezahlt hat. 

Abs. 10 des § 86: 
(10) Die Eisenbahn ist berechtigt, in bestimm­

ten Fällen, insbesondere bei Abnahme des Gutes 
an einer anderen als der allgemein hiefür vor­
gesehenen Stelle, mit dem Empfänger besondere 
Vereinbarungen über die übergabe des Fracht­
briefes und die Ablieferung des Gutes zu tref-
fen. ' . 

52. 

§ 88. Ausladen 

(1) Die Eisenbahn ist verpflichtet, im Tarif zu 
bestimmen, ob die Güter durch die Eisenbahn 
oder durch den Empfänger auszuladen sind. 

(2) - unverändert. 
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(2) Absender und Eisenbahn sind berechtigt, 
eine vom Tarif abweichende Vereinbarung über 
das Ausla-den zu treffen; der Absender ist ver­
pflichtet, eine solche Vereinbarung im Fracht­
brief zu vermerken. Empfänger und Eisenbahn 
sind berechtigt, eine solche Vereinbarung schrift­
lich zu treffen. Besorgt die Eisenbahn auf _ Grund 
einer Vereinbarung das Ausladen von Gütern an 
Stelle des Empfängers, so ist sie berechtigt, hiefür 
eine Nebengebühr -einzuheben. 

(3) Die Eisenbahn ist berechtigt, im Tarif Be­
dingungen festzusetzen, unter denen sie dem 
Empfänger bahneigene Geräte und Einrichtun­
gen zum Ausladen der Güter zur Verfügung 
stellt und besonder,e Vorkehrungen zur Erleichte­
rung des Ausladens der Güter trifft. 

(4) Der Empfänger ist verpflichtet, den von 
ihm entladenen Wagen besenrein an die Eisen­
bahn zurückzugeben. Wird der Wagen nicht 
besenrein zurückgegeben, so ist die Eisenbahn 
berechtigt, für das von ihr vorgenommene Rei­
nigen eine Nebengebühr vom Empfänger ein­
zuheben. 

(5) Die Eisenbahn ist berechtigt, für das ihr 
auf Grund gesetzlicher oder verwaltungsbehörd­
licher Vorschriften obliegende Reinigen oder 
Entseuchen von Wagen eine Nebengebühr ein­
zuheben. 

53. 

§ 89. Zuführen 

(1) Die Eisenbahn ist berechtigt, Stü<;kgut dem 
Empfänger in seine Wohnung oder Geschäfts­
stelle im Gemeindegebiet des Bestimmungsbahn­
hofes oder in benachbarten Gemeinden gegen 
Zahlung von Rollgeld zuzuführen. Sie ist berech­
tigt, das Zuführen selbst zu besorgen oder durch 
von ihr bestellte Unternehmer besorgen zu 
lassen. Die Leute, deren sich die Eisenbahn beim 
Zuführen bedient, sind verpflichtet, den für das 
Zuführen geltenden Tarif bei sich zu tragen und 
den Empfänger auf Verlangen Einsicht nehmen 
zu lassen. Die Eisenbahn ist verpflichtet, die 
Bahnhöfe, in denen ein Rollfuhrdienst für Stück­
gut eingerichtet ist, im Tarif anzuführen und die 
Zufuhrzeiten bei den Güterabfertigungsstellen 
dieser Bahnhöfe durch Aushang bekanntzu­
machen. 

(2) Das Recht, Stückgut zuzuführen, steht der 
Eisenbahn nicht zu, wenn der Absender eine 
widersprechende Erklärung in den Frachtbrief 
eingetragen hat. 

E n t w ur f s tex t: 

(3) - unverändert. 

(4) Der Empfänger ist verpflichtet, vor der 
Rückgabe des, von ihm entladenen Wagens an 
die Eisenbahn jede durch das empfangene Lade­
gut verursachte Verunreinig~ng des Wage~s. und 
des unmittelbaren Ladeberelches zu besemgen; 
kommt er dieser Verpflichtung nicht nach, so 
ist die Eisenbahn berechtigt, die ihr daraus in 
der Folge erwachsenen Kosten vom Empfänger 
einzuheben. 

(5) - unverändert. 

53. 

§ 89. Zuführen 

(1) Die Eisenbahn ist in Bahnhöfen, i.n de?en 
sie einen Rollfuhrdienst für Stückgut emgench­
tet hat, verpflichtet, Stückgut dem Empfänger 
in seine Wohnung oder Geschäftsstelle im Ge­
meindegebiet des Bestimmungsbahnhofes oder in 
benachbarten Gemeinden zuzuführen. Sie ist 
berechtigt, das Zuführen selbst zu besorgen oder 
durch von ihr bestellte Unternehmer besorgen 
zu lassen; in beiden Fällen hat die Eisenbahn 
die Rechte und Pflichten gemäß den Bestimmun­
gen dieses Bundesgesetzes. Die Eisenbahn is: ver­
pflichtet, Bahnhöfe mit ihreJ,1 RollfuhrbereIch~n, 
das Rollgeld sowie die näheren Rollfuhrbedm­
gungen im Tarif und die Zufuhrzeiten bei den 
Güterabfertigungsstellen dieser Bahnhöfe durch 
Aushang zu veröffentlichen. 

(2) Das Zuführ-en hat zu unterbleiben, wenn 
dies 

a) der Absender durch eine widersprechende 
Erklärung im Frachtbrief oder 

b) der Empfänger noch vor der Ankunft des 
Stückgutes dem Bestimmungsbahnhof ge-
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(3) Die Empfänger in Gemeinden, für welche 
die Eisenbahn einen Rollfuhrdienst eingerichtet 
hat, sind berechtigt, Stückgut im Bestimmungs­
bahnhof selbst abzunehmen. Will ein Empfänger 
von diesem Rechte Gebrauch machen, so ist er 
verpflichtet, dies dem Bestimmungsbahnhof noch 
vor der Ankunft des Gutes schriftlich anzuzeigen 
(Rollfuhrverbot). Der Empfänger ist berechtigt, 
ein Rollfuhrverbot auch allgemein für das für 
ihn ankommende StÜckgut zu erteilen. 

(4) Die Eisenbahn ist berechtigt, mit Genehmi­
gung des Bundesministeriums für Verkehr und 
verstaatliChte Unternehmungen das Recht . des 
Absenders, das Zuführen von Stückgut durch 
eine widerspr-echende Erklärung im Frachtbrief 
auszuschließen, und das Recht des Empfängers, 
für ihn ankommendes Stückgut im Bestimmungs­
bahnhof selbst abzunehmen, in einzelnen Bahn­
höfen vorübergehend oder dauernd zu beschrän­
·ken oder aufzuheben; die Genehmigung ist zu 
erteilen, wenn und soweit besondere Verkehrs­
oder Betriebsverhältnisse oder örtliche Verhält­
nisse diese Maßnahmen erfordern. Die Eisenbahn 
ist verpflichtet, solche Maßnahmen spätestens 
am Tage vor ihrem Inkrafttreten bei den Güter­
abfertigungsstellen der betreffenden Bahnhöfe 
durch Aushang bekanntzumachen und in geeig­
neter Weise auch nachrichtlich zu veröffentlichen. 

(5) Die Eisenbahn haftet als Frachtführer 
gemäß den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes, 
wenn sie das Zuführen selbst oder durch von 
ihr bestellte Unternehmer besorgt. 

(6) Die Eisenbahn ist berechtigt, mit dem 
Empfänger Bedingungen zu vereinbaren, unter 
denen sie Eisenbahnwagen, auf eigenen Rädern 
laufende Straßenfahrzeuge und Großbehälter in 
beladenem Zustand in seine Geschäftsstelle selbst 
oder durch von ihr bestellte Unternehmer zu­
führt. Sie ist zu einem solchen Zuführen auch auf 
Verlangen des Absenders im Frachtbrief berech­
tigt, wenn der Empfänger nach vorheriger Ver­
ständigung nicht widerspricht oder einem solchen 
Zuführen allgemein zugestimmt hat. 

54. 

§ 90. Abnahme 

(1) Der Empfänger ist verpflichtet, Güter, die 
von der Eisenbahn nicht zugeführt werden, an 
den hiefür bestimmten Stellen des Bahnhofes ab­
zunehmen. 

(2) Die Eisenbahn ist berechtigt, im Tarif für 
die Abnahme der Güter, die von ihr nicht zu­
geführt werden, eine Frist festzusetzen (Ab­
nahmefrist); diese Frist verlängert sich im Falle 
des § 71 Abs. 8 um neun Stunden. Die Eisen-

E n t w u r f s tex t: 

genüber schriftlich - dies kann er audt 
allgemein für das für ihn ankommende 
Stückgut tun - verlangt. 

(3) Die Eisenbahn ist berechtigt, das Recht des 
Absenders und des Empfängers, das Zuführen 
von Stückgut zu untersagen, aufzuheben, wenn, 
solange und soweit besondere Verkehrs- oder 
Betriebsverhältnisse oder örtliche Verhältnisse 
dies,e Maßnahme erfordern. Die Eisenbahn ist 
verpflichtet, solche Maßnahmen spätestens am 
Tage vor ihrem Inkrafttreten bei den Güterab­
fertigungsstellen der betreffenden· Bahnhöfe 
durch Aushang bekanntzumachen und in geeig­
neter Weise, wie durch Presseverlautbarung, auch 
nachrichtlidt zu veröffentlichen. 

(4) - lautet wie geltender Abs. 6 des § 89. 

54. 

§ 90. Abnahme 

(1) - unverändert. 

(2) - Der 1. und 2. ~atz lauten: 

Die Eisenbahn ist berechtigt, für die Abnahme 
dieser Güter eine Frist (Abnahmefrist) im Tarif 
festzusetzen; diese Frist verlängert sidt im Falle 
einer durch den Empfänger im Bestimmungsbahn­
hof veranlaßten Verzollung, Freischreibung oder 
Vormerkabfertigung um fünf Stunden. Die Ab­
nahmefrist wird nicht verlängert, wenn der Em-
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bahn ist verpflichtet, eine allfällige sonstige Ver­
längerung der Abnahmefrist . bei den Güter­
abfertigungsstellen der betreffenden Bahnhöfe 
durch Aushang bekanntzumachen. 

(3) Die Abnahmefrist beginnt mit dem Zeit­
punkt, in welchem die Benachrichtigung von der 
Ankunft der Sendung als bewirkt gilt und das 
Gut zur Abnahme bereitgestellt ist. Sie beginnt 
jedoch mit der Bereitstellung des Gutes, wenn 

a) das Gut bahnlagernd gestellt ist, 
b) der Empfänger auf die Benachrichtigung 

von der Ankunft der Sendung schriftlich 
verzichtet hat, 

c) die Benachrichtigung von der Ankunft der 
Sendung nach den Umständen nicht mög­
lich ist. 

(4) Die Abnahmefrist ruht in der Zeit von 
siebzehn bis acht Uhr und an Samstagen SOWie 
an Sonn- und Feiertagen. 

(5) ,Nimmt der Empfänger das Gut nicht 
innerhalb der Abnahmefrist ab, so ist die Eisen­
bahn berechtigt, für die Dauer der überschrei­
tung Lager- oder Wagenstandgeld einzuheben. 

(6) Hat der benachrichtigte Empfänger die zur 
Abnahme des Gutes erforderlichen Vorkehrun­
gen getroffen und kann die Eisenbahn das Gut 
nicht innerhalb einer Stunde nach dem Eintreffen 
des Empfängers zur Abnahme bereitstellen, so 
ist sie auf Verlangen verpflichtet, ihm die ver­
geblich versuchte Abnahme im Frachtbrief unter 
Angabe von Tag und Stunde zu bescheinigen 
und ihm etwaige Kosten für den vergeblichen 
Versuch der Abnahme zu ersetzen. 

(7) Der Empfänger ist mit Zustimmung der 
Eisenbahn berechtigt, Güter, die von ihm aus­
zuladen sind, ohne oder nach teilweiser Ver­
änderung der Ladung 1m selben Wagen aufzu­
geben. 

(8) Die Eisenbahn ist berecht~gt, mit Ge-I 
nehmigung des Bundesministeriums für Verkehr I 
und verstaatlichte Unternehmungen ohne Rück­
sicht auf die im § 6 Abs. 5 vorgesehene Frist in 
einzelnen oder in allen Bahnhöfen die Abnahme­
frist abzukürzen sowie das Lager- und das 
Wagenstandgeld zu erhöhen; die Genehmigung 
ist zu erteilen, wenn und soweit besondere Ver­
kehrs- oder Betriebsverhältnisse oder örtliche 

. Verhältnisse diese Maßnahmen erfordern, läng­
stens jedoch für die Dauer eines Monates. Die 
Eisenbahn ist verpflichtet, solche Maßnahmen 
spätestens am Tage vor ihrem Inkrafttreten bei 
den Güterabfertigungsstellen der betreffenden 
Bahnhöfe durch Aushang bekanntzumachen und 
in geeigneter Weise auch nachrichtlich zu ver­
öffentlichen. 

:E n t w u r f s tex t: 

pfänger im Bestimmungsbahnhof über em Zol1-
eigenlager verfügt. 

per letzte Satz lautet Wie der geltende letzte 
Satz des Abs. 2. 

(3) - unverändert. 

(4) Die Abnahmefrist ruht an Samstagen so­
wie an Sonn- und Feiertagen; wird jedoch auf 
Verlangen des Empfängers ein Gut, das von ihm 
auszuladen ist, an einem Samstag, Sonn- oder 
Feiertag zur Abnahme bereitgestellt, so ruht die 
Abnahmefrist an diesem Tage nicht. Die Eisen­
bahnist berechtigt, zusätzlich ein Ruhen für 
den Zeitraum außerhalb der allgemein üblichen 
Arbeitsstunden festzusetzen. 

(5) - unverändert. 

(6) - unveräl1Jd~rt. 

(7) - unverändert. 

(8) Die Eisenbahn ist berechtigt,' ohne Rück­
sicht auf die im § 6 Abs. 2 vorgesehene Frist in 
einzelnen oder in allen Bahnhöfen die Abnahme­
f~ist abzukürzen sowie das Lager- und das Wa­
genstandgeld zu erhöhen, wenn und soweit be­
sondere Verkehrs- oder Betri,ebsverhältnisse 
oder örtliche Verhältnisse diese Maßnahmen er­
fordern, längstens jedoch für die Dauer eines 
Monates. Die Eisenbahn ist verpflichtet, solche \ 
Maßnahmen spätestens am. Tage vor ihrem In­
krafttreten bei den Güterabfertigungsstellen der 
betreffenden Bahnhöfe durch Aushang bekannt­
Ziumachen und in geeigneter Weise, wie durch 
Press,everlautbarung, auch nachrichtlich zu ver­
öffentlichen. 
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Gel t e nd e r Tex t: 

55. 

§ 93. Feststellung eines teilweisen Verlustes oder 
einer Beschädigung des Gutes 

(1) Wird ein teilweiser Verlust oder eine Be­
schädigung des Gutes von der Eisenbahn ent­
deckt oder vermutet oder vom Berechtigten be­
hauptet, so ist die Eisenbahn verpflichtet, je nach 
Art des Schadens den Zustand des Guta, dessen 
Gewicht und, soweit möglich, Ausmaß und Ur­
sache des Schadens sowie den Zeitpunkt des Ent­
stehens ohne Verzug in einer Niederschrift (Tat­
bestandsaufnahme), wenn möglich in Gegenwart 
des Berechtigten, festzuhalten. 

(2) Die Eisenbahn ist verpflichtet, dem Berech­
tigten auf Verlangen eine Abschrift der Tatbe­
standsaufnahme unentgeltlich zu übergeben. 

(3) Wird durch die vom Berechtigten veran­
laßte Aufnahme des Tatbestandes ein Schaden 
nicht oder nur ein von der Eisenbahn bereits 
anerkannter Schaden festgestellt, so ist die Eisen­
bahn berechtigt, hiefür eine Nebengebühr einzu­
heben und den Ersatz der ihr erwachsenden 
Kosten zu verlangen. 

56 .. 

§ 94. Umfang der Haftung 

(1) Die Eisenbahn haftet für die überschreitung 
der Lieferfrist und für den Schaden, der durch 
gänzlichen oder teil weisen Verlust oder durch 
Beschädigung des Gutes in der Zeit von der An­
nahme zur Beförderung bis zur Ablieferung 
entsteht. 

(2) Die Eisenbahn ist von dieser Haftung be­
freit, wenn die überschreitung der· Lieferfrist, 
der Verlust oder die Beschädigung durch ein 
Verschulden des Berechtigten, durch eine nicht 
von der Eisenbahn verschuldete Anweisung des 
Berechtigten, durch besondere Mängel des Gutes 
(inneres Verderben, Schwinden usw.) oder durch 
Umstände verursacht worden ist, welche die 
Eisenbahn nicht vermeiden und deren Folgen 
sie nicht abwenden konnte. 

(3) Die Eisenbahn ist von dieser Haftung be­
freit, wenn der Verlust oder die Beschädigung 
aus der mit einer oder mehreren der nachbe­
nannten Tatsachen/verbundenen besonderen Ge­
fahr entstanden ist: 

a) Beförder·ung in offenen Wagen nach den 
maßgebenden Bestimmungen oder nach 
einer in den Frachtbrief aufgenommenen 
Vereinbarung mit dem Absender; 

b) 'Fehlen oder Mängel der Verpackung 1j>ei 
Gütern, die ihrer Natur nach bei fehlender 
oder mangelhafter Verpackung einem Ver-

E n t w u r f s tex t: 

55. 

§ 93. Feststellung eines teilweisen Verlustes oder 
. einer Beschädigung des Gutes 

(1) - unverändert. 

(2) - lediglich die Worte "auf Verlangen" 
entfallen, ansonsten unverändert. 

(3) - unverändert. 

56. 

§ 94. Umfang der Haftung 

(1) - unverändert, 

(2) - unverändert. 

(3) - bis einschließlich des 1. Abs. der lit. c 
unverän~ert. 

Der 2. Abs. der lit. c lautet: 

Verladen in Wagen mit für den Absender offen­
sichtlichen Mäp;geln oder mangelhaftes Ver­
laden, sofern das Verladen nach den maßgebenden 
Bestimmungen oder nach einer in den Frachtbrief 
aufgenommenen Vereinbarung mit dem Absender 
durch diesen vorgenonim'en worden ist; 

lit. d - unverändert, 

lit. e - unverändert. 

lit. f - unverändert, 

lit. g lautet: 
g) Beförderung von Sendungen, die nach den 

maßgebenden Bestimmungen begleitet wer­
den müssen, sofern der Verlust oder die 
Beschädigung aus einer Gefahr entstanden 
ist, die durch die Begleitung abgewendet 
werden sollte. 

(4) - unverändert. 

(5) - unverändert. 
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Gel t end e r Tex t: 

lust oder einer Beschädigung ausgesetzt 
sind; 

c) Verladen der Güter durch den Absender 
oder Ausladen der Güter durch den Emp­
fänger nach den maßgebenden Bestim­
mungen oder nach einer in den Frachtbrief 
aufgenommenen Vereinbarung mit dem 
Absender oder nach einer Vereinbarung 
mit dem Empfänger; 
mangelhaftes Verladen, sofern das Verla­
den nach den maßgebenden Bestimmungen 
oder nach einer in den Frachtbrief aufge­
nommenen Vereinbarung mit dem Absen­
der durch diesen vorgenommen worden 
ist; 

d) natürliche Beschaffenheit bestimmter Güter, 
derzufolge diese gänzlichem oder teil­
weisem Verlust oder einer Beschädigung, 
insbesondere durch Bruch, Rost inneres 
Verderben, Austrocknen, Verstreuen, aus-' 
gesetzt sind; 

e) Aufgabe unter unrichtiger, ungenauer oder 
unvollständiger Bezeichnung der von der 
Beförderung ausgeschlossenen oder be­
dingungsweise zur Beförderung zuge­
lassenen Güter oder Nichtbeachtung der 
vorgeschriebenen Vorsichtsmaßnahmen für 
bedingungsweise zur Beförderung zuge­
lassene Güter durch den Absender; 

f) Beförderung von lebenden Tieren; 

g) Beförderung von Sendungen, die nach den 
maßgebenden Bestimmungen begleitet 
werden müssen, sofern die Begleitung die 
Abwendung von Gefahren während der 
Beförderung bezweckt. 

(4) Eine Befreiung von der Haftung auf Grund 
der Bestimmungen des Abs. 3 kann inso­
weit nicht geltend gemacht werden, als der 
Schaden durch Verschulden der Eisenbahn ent-
standen ist. . 

(5) Nimmt die Eisenbahn nach den maß­
gebenden Bestimmungen ein Gut auf Lager, so 
haftet sie für die Sorgfalt eines ordentlichen' 
Kaufmannes. ' 

57. 

§ 96. Vermutung bei Neuaufgabe 

57. 

E n t w u r f s tex t: 

§ 96. Vermutung bei Neuaufgabe 

(1) Ist ein nach den Bestimmungen dieses Bun- (1) Ist ein nach den Bestimmungen dieses 
desgesetzes befördertes Gut nach den Bestim- Bundesgesetzes befördertes Gut nach den Bestim­
mungen dieses Bundesgesetzes neu aufgegeben mungen dieses Bundesges'etzes neu aufgegeben 
worden und wird nach der Neuaufgabe ein teil-, worden und wird nach der Neuaufgabe ein teil­
weiser Verlust oder eine Beschädigung des Gutes' weiser Verlust oder eine Beschädigung des Gutes 
festgestellt, so wird vermutet, daß der teilweise i festgestellt, so wird - falls nichts anderes 'nachge-
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Gel t e nd e r Tex t: 

Verlust oder die Beschädigung während des 
letzten Frachtvertrages eingetreten ist, sofern 
die nachstehenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) Das Gut muß stets im Gewahrsam der 
Eisenbahn verblieben sein. 

b) Das Gut muß unverändert in dem Zu­
stand aufgegeben worden sein, in dem es 
im Bahnhof der Neuaufgabe angekommen 
ist. 

(2) Die gleiche Vermutung gilt, wenn der 
der Neuaufgabe vorangehende Frachtvertrag den 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes nicht unter­
stellt war, sofern bei direkter Aufgabe vom ur­
sprünglichen Versandbahnhof bis zum letzten 
Bestimmungsbahnhof das Internationale über­
einkommen über den Eisenbahnfrachtverkehr an­
zuwenden gewesen wäre. 

58. 

§ 98. Höhe der Entschädigung bei Verlust des 
Gutes 

(1) Hat die Eisenbahn auf Grund der Bestim­
mungen dieses Bundesgesetzes Entschädigung für 
gänzlichen oder teilweisen Verlust des Gutes zu 
leisten, so wird die Entschädigung berechnet 
- nach dem Börsenpreis, 
- mangels eines solchen nach dem Marktpreis, 
- mangels beider nach dem gemeinen Wert. 

Diese Berechnungsgrundlagen gelten für Güter 
gleicher Art und Beschaffenheit am Versandort 
zu der Zeit, zu welcher das Gut zur Beförderung 
angenommen worden ist. 

(2) Die Entschädigung gemäß Abs. 1 darf je­
doch, vorbehaltlich der im § 102 vorgesehenen 
Begrenzung, achthundert Schilling für jedes 
fehlende Kilogramm des Rohgewichtes nicht 
übersteigen. 

(3) Die Eisenbahn ist verpflichtet, dem Berech­
tigten außer dem Betrag gemäß Abs. 1 Fracht, 
Zölle und sonstige aus Anlaß der Beförderung 
des verlorenen Gutes gezahlte Beträge ohne 
weiteren Schadenersatz zu erstatten. 

59. 

Abs. 1 des § 101: 

(1) Ist die Lieferfrist überschritten und weist 
der Berechtigte nicht nach, daß ein Schaden 
hieraus entstanden ist, so ist die Eisenbahn ver~ 
pflichtet, für jedes Zehntel, um welches die Lie­
ferfrist überschritten ist, ein Zehntel der Fracht, 
höchstens jedoch ein Viertel der Fracht, zu 
zahlen; angefangene Zehntel der Lieferfrist sind 
voll zu rechnen. 

E n t w u r f s tex t: 

wiesen wird - vermutet, daß der teilweise Ver­
lust oder die Beschädigung währ,end des letzten 
Frachtvertrages eingetreten ist, sofern das Gut 

a) stets im Gewahrsam der Eisenbahn ver­
blieben ist und 

b) unverändert in dem Zustand neu aufge­
geben worden ist, in dem es im Bahnhof 
der Neuaufgabe angekommen ist. 

(2) - unverändert: 

58. 

§ 98.· Höhe der Entschädigung bei Verlust des 
Gutes 

(1) - unverändert. 

(2) Die Eisenbahn ist vorbehaltlich der im 
§ 102 vorgesehenen Begrenzung berechtigt, die 
Entschädigung für Verlust des Gutes auf einen 
im Tarif festzusetzenden Betrag zu begrenzen, 
der jedoch für jedes fehlende Kilogramm des 
Rohgewichtes wertmäßig nicht niedriger sein 
darf als der im Internationalen übereinkommen 
über den Eisenbahnfrachtverkehr in der jeweils 
geltenden ,Fassung für diesen Fall vorgesehene 
Höchstbetrag. 

(3) - unverändert. 

59. 

Abs. 1 des § 101: 

(1) Ist die Lieferfrist um mehr als vierund­
zwanzig Stunden überschl'itten und weist der 
Berechtigte nicht nach, daß ein Schaden hieraus 
entstanden ist, so ist die Eisenbahn verpflichtet, 
ein Zehntel der Fracht zu zahlen, höchstens je­
doch einen im Tarif festzusetzenden Betrag, der 
jedoch für die Sendung wertmäßig nicht nied­
riger sein darf als der im Internationalen über­
einkommen über den Eisenbahnfrachtverkehr in 
der jeweils geltenden Fassung für diesen Fall vor­
gesehene Betrag. 
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Gel t end e r Tex t: 

60. 

§ 105. Verzinsung der Entschädigung 

Die Eisenbahn ist verpflichtet, die von ihr zu 
zahlende Entschädigung auf Verlangen des Be­
rechtigten vom Tage der ordnungsmäßig einge­
reichten Reklamation oder, wenn eine Reklama­
tion nicht vorangegangen ist, vom Tage der 
Klageerhebung an mit fünf v. H. jährlich zu 
verzinsen; sie ist nicht verpflichtet, Entschädi­
gungen unter einhundert Schilling für den 
Frachtbrief zu verzinsen. Legt der Berechtigte 
die zur Behandlung notwendigen Unterlagen 
nicht innerhalb einer ihm gestellten angemes­
senen Frist vor, so ist die Eisenbahn nicht ver­
pflichtet, für die Dauer der hiedurch bewirkten 
Verzögerung Zinsen zu zahlen. 

61-

Abs. 2 des § 108: 

(2) Bei Einreichung einer Reklamation'ist der 
Absender verpflichtet, das, Frachtbriefdoppel 
vorzulegen; der Empfänger ist verpflichtet, den 
Frachtbrief vorzulegen, wenn dieser ihm über­
geben worden ist. 

62. 

Abs. 6 des § 109: 

(6) Bei der gerichtlichen Geltendmachung von 
Ansprüchen des Absenders ist. das Frachtbrief­
doppel vorzulegen. Ist dies nicht möglich, so 
kann der Anspruch gegen die Eisenbahn nur 
mit Zustimmung des Empfängers oder dann ge­
richtlich geltend gemacht werden, wenn riachge­
wies~n wird, daß der Empfänger das Einlösen 
des Frachtbriefes ausdrücklich verweigert hat. 

63. 

überschrift des § 110: 

E n t w u r f s tex t: 

60. 

Im § 105 wird lediglich der Betrag von "ein­
hundert Schilling" auf "zweihundert Schilling" 
angehoben, ansonsten unverändert. 

61. 

Abs. 2 des § 1,08: 

(2) Der Absender h~t bei Einreichung einer 
Reklamation das Frachtbriefdoppel vorzulegen. 
Ist ihm dies nicht möglich, so kann er Ansprüche 
gemäß § 107 Abs. 3 lit. a nur dann reklamieren, 
wenn der Empfänger zustimmt oder wenn der 
Absender nachweist, daß der Empfänger das Ein­
lösen des Frachtbriefes ausdrücklich verweigert 
hat. Der Empfänger hat bei Einreichung einer 
Reklamation den Frachtbrief vorzulegen, wenn 
dieser ihm übergeben worden ist. 

62. 

Abs. 6 des § 109: 

(6) Der Absender hat bei der gerichtlichen 
Geltendmachung von Ansprüchen das Fracht­
briefdoppel vorzulegen. Ist ihm dies nicht mög­
lich, so kann er Ansprüche gemäß § 107 Abs. 3 
lit. a nur dann gerichtlich geltend machen, wenn 
der Empfänger zustimmt oder wenn der Ab­
sender nachweist,· daß der Empfänger das Ein­
lösen des Frachtbriefes aus,drücklich verweigert 
hat. Der Empfänger hat bei der gerichtlichen 
Geltendmachung von Ansprüchen den Frachtbrief 
vorzulegen, wenn dieser ihm übergeben worden 
ist. 

63. 

überschrift des § 11 0 : 

§ 110. Erlöschen der Ansprüche gegen die Eisen- § 110. Erlöschen der Ansprüche gegen die Eisen-
bahn aus dem Frachtvertrag bahn 

64. 
I 

überschrift des § 111: 

§ 111. Verjährung der Ansprüche aus dem 
Frachtvertrag 

64. 

überschrift des § 111: 

§ 111. Verjährung der Ansprüche 
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Ge I t e n cl e r Tex t: E n t w urEs tex t: 

Abs. 2 des § 111: Abs. 2 des § 111: 

(2) In drei Jahren verjähren jedoch (2) - lediglich anstelle der Worte "In drei 
a) Ansprüche auf Auszahlung einer Nach- Jahren" werden die Worte "In zwei Jahren" ge­

nahrne, welche die Eisenbahn vom Emp- setzt, ansonsten unverändert. 
fänger eingezogen hat, 

b) Ansprüche auf Auszahlung des Erlöses 
eines von der Eisenb"hn vorgenommenen 
Verkaufes, . . 

c) Ansprüche wegen eines durch Vorsatz ver­
ursachten Schadens, 

d) Ansprüche im Falle eines Betruges, 
e) Ansprüche aus einem der der Neuaufgabe 

vorangehenden Frachtverträge in dem im 
§ 96 Abs. 1 vorgesehenen Falle. 

65. 

Abs. 1 des § 112: 

(1) Die, Eisenbahn hat für alle Forderungen, 
die ihr nach diesem Bundesgesetz, nach den zur 
Durchführung dieses Bundesgesetzes erlassenen 
Verordnungen oder nach dem Tarif zustehen, ein 
Pfandrecht an dem Gute, auf das sich die For­
derungen beziehen, es sei denn, daß sie den 
Mangel der Berechtigung des Absenders, über das 
Gut zu verfügen, kannte oder kennen mußte. 
Das Pfandrecht der Eisenbahn hat den Vorzug 
vor_ dem Pfandrecht anderer Frachtführer, der 
Spediteure oder Kommissionäre; es besteht so 
lange, als sich das Gut im Gewahrsam der Eisen­
bahn oder eines Dritten befindet, der dieses für 
sie innehat. 

66. 

§ 117. Frachtbrief 

(1) Der Absender ist verpflichtet, dem Gute 
bei Aufgabe als Expreßgut einen Frachtbrief für 
Expreßgut beizugeben. 

(2) Das Bundesministerium für Verkehr und 
verstaatlichte Unternehmungen hat durch Ver­
ordnung das Muster des Frachtbriefes für Ex­
preßgut sowie die näheren Bestimmungen über 
Beschaffenheit und Verwendung dieses Fracht­
briefes festzusetzen. 

67. 

§ 118. Frachtzuschläge 

Die Eisenbahn ist berechtigt, außer in den 
Fällen des § 70 Abs. 1 auch bei Nichtbeachtung 
der Bestimmungen des § 116 Frachtzuschläge 
einzuheben; hiefür gilt § 70 Abs. 1 lit. a und b 
sinngemäß. 

65. 

Abs. 1 des § 112: 

(1) - lediglich die Worte "nach den zur Durch­
führung dieses Bundesgesetzes erlassenen Verord­
nungen" entfallen, ansonsten unverändert. 

66. 

§ 117. Frachtbrief 

(1) - unverändert. 

(2) Die Eisenbahn ist verpflichtet, das Mu­
ster des Frachtbriefes für Expreßgut und die 
näheren Bestimmungen über Beschaffenh,eit und 
Verwendung dieses Frachtbriefes im Tarif fest­
zusetzen. Das Muster und die näheren Bestim­
mungen bedürfen zu ihrer Gültigkdt der Ge­
nehmigung des Bundesministers für Verkehr; 
die Genehmigung ist zu erteilen, wenn öffent­
liche Interessen nicht entgegenstehen. 

, 67. 

§ 118. Frachtzuschläge 

Die Eisenbahn ist berechtigt, auch bei Nicht-' 
beachtung der Bestimmun~en des§ 116 Fracht­
zuschläge einzuheben; hiefür gilt § 70 Abs. 1 
lit. a sinngemäß. 
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Gel t end e r Tex t: E n t w ur f st e x t: 

68. 68. 

C. Lei ehe n C. Lei ehe n 

§ 121. Allgemeine Bestimmungen § 121. Allgemeine Bestimmungen 

(1) Soweit in diesem Unterabschnitt nichts (1) - unverändert. 
anderes bestimmt ist, gelten für die Beförderung (2) _ unverändert. 
von Leichen die Bestimmungen des Unter-
abschnittes B über die Beförderung von Gütern neu: 
als Expreßgut sinngemäß. (3) Die Eisenbahn ist verpflichtet, im Tarif 

(2) An die Stelle des Einlagerns oder des . Bedingungen über die Beförderung von Leichen 
festzusetzen. Hinterlegens tritt die übergabe der Leiche an 

die zuständige Verwaltungsbehörde. 

69. 

§ 122. Annahme zur Beförderung 

(1) Die Eisenbahn ist nur verpflichtet, Leichen 
gegen übergabe des von der zuständigen Ver­
waltungsbehörde ausgestellten Leichenpasses zur 
Beförderung anzunehmen. Sie ist verpflichtet, 
den Leichenpaß bei der Ablieferung der Leiche 
dem Empfänger zu übergeben. 

(2) Die Eisenbahn ist nur verpflichtet, Leichen 
gegen vorherige Vereinbarung und als Expreß-
gut zur Beförderung anzunehmen. . 

(3) Jede Leiche muß in einem widerstands­
fähigen, vollständig abgedichteten und verschlos­
senen Sarg untergebracht und dieser in einem 
Holzbehältnis so fest eingesetzt sein, daß er sich 
darin nicht verschieben kann. 

(4) Die Eisenbahn ist nicht verpflichtet, Leichen 
vorläufig zu verwahren oder bahnlagernd zu 
stellen. 

(5) Der Absender ist verpflichtet, die Kosten 
bei der Aufgabe zu zahlen. 

(6) Die Eisenbahn ist nicht verpflichtet, Nach­
nahmen und Barvorschüsse zuzulassen. 

70. 

§ 123. Wagen. Verladen 

(1) Die Eisenbahn ist verpflichtet, Leichen in 
gedeckten Wagen zu befördern; sie ist jedoch 
berechtigt, Leichen, die in geschlossenen Straßen­
fahrzeugen aufgeliefert werden, In offenen 
\YI agen zu befördern. 

(2) Der Absender ist verpflichtet, das Ver­
laden der Leiche zu besorgen. 

(3) Die Eisenbahn ist berechtigt, im Tarif 
Bedingungen festzusetzen, unter denen Gegen­
stände, die zu Leichen gehören, diesen beigeladen 
werden dürfen; andere Gegenstände dürfen nicht 
beigeladen werden. 

69. 

§ 122. Annahme zur Beförderung 

(1) - unverändert. 

(2) - unverändert. 

(3) - entfällt. 

(4) bis (6) - unverändert. 

70. 

§ 123 - entfällt. 
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Gel t end e r Tex t: 

71. 

§ 124. Ablieferung 

(1) Der Empfänger ist verpflichtet, das Aus­
laden der Leiche zu besorgen. 

(2) Die Abnahmefrist beträgt sechs Stunden; 
sie ruht in der Zeit von siebzehn bis acht Uhr. 

(3) Nimmt der Empfänger die Leiche nicht 
innerhalb der Abnahmefrist ab, so ist die Eisen­
bahn berechtigt, für die Dauer der überschrei­
tung Wagenstandgeld einzuheben; sie ist ferner 
berechtigt, die Leiche gegen Einhebung einer 
Nebengebühr auf Gefahr des Berechtigten aus­
zuladen und der zuständigen Verwaltungs­
behörde zu übergeben. 

72. 

D. Leb end e Ti e r e 

§ 125. Allgemeine Bestimmungen 

(1) Soweit in diesem Unterabschnitt nichts 
anderes bestimmt ist, gelten für die Beförderung 
lebender Tiere die Bestimmungen der Unter­
abschnitte A und B über die Beförderung von 
Gütern als Frachtgut und ars Expreßgut sinn­
gemäß. 

(2) An die SteIle des . Einlagerns oder des 
HinterIegens kann das HintersteIlen der Tiere 
bei einem Dritten treten, bei dessen Auswahl die 
Eisenbahn für die Sorgfalt eines ordentlichen 
Kaufmannes haftet. 

(3) Das Bundesministerium für Verkehr und 
verstaatlichte Unternehmungen kann im Einver­
nehmen mit dem Bundesministerium für Land­
und Forstwirtschaft durch Verordnung nähere 
Bestimmungen über die Beförderung lebender 
Tiere festsetzen. 

73. 

§ 126. Annahme zur Beförderung 

(1) Soweit die Verordnung gemäß § 125 Abs. 3 
nicht besondere Verpackungsbestimmungen für 
Tiere enthält, ist die Eisenbahn berechtigt, solche 
Bestimmungen im Tarif festzusetzen; sie ist be­
rechtigt, die Annahme von Tieren, deren Ver­
packung den festgesetzten Bestimmungen nicht 
entspricht, zu verweigern. Zur Annahme von 
Tieren als Expreßstückgut ist die Eisenbahn nur 
verpflichtet, wenn die Tiere verpackt aufgegeben 
werden. . 

(2) Die Eisenbahn ist berechtigt, im Tarif 
Bedingungen festzusetzen, unter denen sie ge­
fährliche Tiere zur Beförderung annimmt. 

E n t w u r f s tex t: 

71. 

§ 124. Ablieferung 

Nimmt der Empfänger die Leiche nicht inner­
halb der Abnahmefrist ab, so ist die Eisenbahn 
berechtigt, die Leiche gegen Einhebung einer 
Nebengebühr auf Gefahr des Ber,echtigten aus­
zuJ.aden und der zuständigen Verwaltungsbehörde 
zu überg,eben; 

72. 

D. Leb end e T i e r e 

§ 125. Allgemeine Bestimmungen 

(1) - unverändert. 

(2) - unverändert. 

(3) Die Eisenbahn ist verpflichtet, im Tarif 
Bedingungen über die Beförderung lebender Tiere 
festzusetzen. 

73. 

§ 126. Annahme zur Beförderung 

(1) bis (5) - entfallen. 

(6)- unverändert. 

(7) - unverändert. 

C3) Die Eisenbahn ist zur Annahme kranker 
oder gebrechlicher Tiere nur verpflichtet, wenn 
deren Beförderung von ein:em Tierarzt im I 
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G.e I t end e r Tex t: 

Frachtbrief als zulässig erklärt wird; zur An­
nahme äußerlich verletzter Tiere ist sie nur ver­
pflichtet, wenn der Absender die Verletzung im 
Frachtbrief anerkennt sowie nach Art und Um­
fang beschreibt. 

(4) Der Absender ist nicht berechtigt, Tiere 
und andere Güter mit demselben Frachtbrief 
aufzugeben; die Eisenbahn ist berechtigt, im 
.Tarif Ausnahmen zuzulassen. 

(5) Der Absender ist verpflichtet, die gemäß 
den tierseuchenpolizeilichen Vorschriften erfor­
derlichen Begleitpapiere bei der Aufgabe dem 
Frachtbrief beizugeben und darin einzeln und 
genau anzuführen. 

(6) Die Eisenbahn ist nicht verpflichtet, Tiere 
vorläufig zu verwahren. oder bahnlagernd zu 
stellen. 

(7) Der Absender ist verpflichtet, die Kosten 
bei der Aufgabe zu zahlen; die Eisenbahn ist 
berechtigt, im Tarif Ausnahmen zuzulassen. 

74. 

§ 127. Wagen. Verladen 

(1) Bei Bestellung von Wagen für die Beför­
derung von Tieren ist der Absender verpflichtet, 
auch die Anzahl der Tiere anzugeben. 

(2) Der Absender ist verpflichtet, das Verladen 
der Tiere sowie ihr (sicheres und vorschrifts­
mäßiges Unterbringen im Wagen zu besorgen 
und die erforderlichen Befestigungsmittel bei­
zustellen; die Eisenbahn ist berechtigt, im Tarif 
Ausnahmen zuzulassen. 

(3) Der Absender ist berechtigt, begleiteten 
Tieren einen dem Verbrauch während der Be­
förderung entsprechenden Futtervorrat, die zur 
Wartung der Tiere notwendigen Geräte, das 
Geschirr der Tiere und das Handgepäck der 
Tierbegleiter beizuladen; für diese Gegenstände 
haftet die Eisenbahn nur bei Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit. Die Eisenbahn ist verpflichtet, 
diese Gegenstände unentgeltlich zu befördern; 
im Frachtbrief dürfen sie nicht angeführt wer­
den. 

75. 

§ 128. Begleitung 

(1) Der Absender ist verpflichtet, einer Sen­
dung von Tieren, insbesondere zu deren War­
tung während der Beförderung und zur erfor­
derlichen Hilfeleistung bei der Durchführung der 
veterinärbehördlichen Untersuchung, einen Be­
gleiter beizugeben, sofern es sich nicht um kleine 
Tiere handelt, die verpackt zur Beförderung 
aufgegeben werden. Die Eisenbahn ist jedoch 
auf Verlangen des Absenders berechtigt, auf die 

E n t w u r f s tex t: 

74. 

§ 127 - entfällt. 

, . 

75. 

-§ 128 - entfällt. 
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,Begleitung zu verzichten; in diesem Falle wird 
die Haftung gemäß § 94 Abs. 3 lit. g nicht 
geändert. Der Absender ist verpflichtet, im 
Frachtbrief die Anzahl der Begleiter anzugeben 
oder, wenn die -Eisenbahn auf die Begleitung 
verzichtet, den Vermerk "Ohne Begleiter" anzu­
bringen. Gibt der Absender mit Zustimmung 
der Eisenbahn mehreren Tiersendungen nur. 
einen Begleiter bei, so ist er verpflichtet, die 
Begleitung in jedem Frachtbrief zu vermerken. 

(2) Der Absender ist berechtigt, im Frachtbrief 
zu erklären, daß der Begleiter befugt sein soll, 
unterwegs oder im Bestimmungsbahnhof not­
wendig werdende Anweisungen an seiner Stelle 
zu erteilen. Die Eisenbahn ist zur Ausführung 
einer Anweisung des Begleiters nur verpflichtet, 
wenn er seine Anweisung in den Frachtbrief ein­
getragen und mit seiner Unterschrift bestätigt 
hat; zur Ausführung einer Anweisung des Be­
gleiters, durch welche die Person des. Empfäng~rs 

. oder der Bestimmungsbahnhof geändert werden 
soll, ist die Eisenbahn nur dann verpflichtet, 
wenn der Begleiter das Frachtbriefdoppel vorlegt 
und darin die Anweisung eingetragen und unter­
schrieben hat. Ist das Verfügungsrecht des Ab­
senders erloschen, so ist die Eisenbahn zur Aus­
führung einer Anweisung des Begleiters nur ver­
pflichtet, wenn der Empfänger seine Zustimmung 
hiezu erteilt hat. -

(3) Die Eisenbahn ist verpflichtet, dem Beglei­
ter auf VerlaD gen einen Platz im Gepäckwagen, 
Dienstwagen oder in einem Personenwagen an­
zuweisen, wenn solche Wagen im Zuge mitge­
führt werden. 

76. 

§ 129. Beförderungsweg. Unterwegsmaßnahmen 

(1) Der Absender ist berechtigt, den Beförde­
rungsweg im Frachtbrief durch Bezeichnung der 
Bahnhöfe, in welchen die Wartung der Tiere vor­
zunehmen ist, vorzuschreiben. 

(2) Werden Tiere unterwegs verletzt oder 
krank, so ist die Eisenbahn berechtigt, ein tier­
ärztliches Gutachten darüber einzuholen, ob die 
Tiere weiterbefördert werden können oder ob sie 
in Pflege gegeben oder ohne Verzug getötet wer­
den müssen. Die Eisenbahn ist verpflichtet, den 
Absender, sofern der Begleiter zum Erteilen von 
Anweisungen nicht befugt ist, oder, sofern das 
Verfügungsrecht des Absenders erloschen ist, den 
Empfänger von der Verletzung, der Erkrankung, 
der Tötung oder dem Verenden eines Tieres oder 
davon,· daß ein Tier in Pflege gegeben worden 
ist, ohne Verzug zu verständigen und erforder­
lichenfalls um Anweisung zu ersuchen. Erteilt der 
Absender, der hiezu befugte Begleiter oder der I 
Empfänger nicht innerhalb angemessener Frist. 

E n t w u r f s tex t: 

76; 

§ 129 - entfällt. 

69 
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eine Anweisung oder kann die Anweisung wegen 
Dringlichkeit der Maßnahmen nicht abgewartet 
werden, so ist die Eisenbahn verpflichtet, so zu 
handeln, wie es ihr für den Berechtigten am vor­
teilhaftesten erscheint, und ihn von den' getroffe­
nen Maßnahmen zu verständigen. Die Eisenbahn 
ist bered1tigt, die Kosten für das Gutachten, die 
Verpflegung und die Tötung der Tiere sowie 
sonstige ihr erwachsende,Kosten einzuheben. 

77. 

§ 130. Lieferfrist 

(1) Sofern die Eisenbahn im Tarif nicht kür­
zere Fristen vorsieht, gelten für unverpackt zur 
Beförderung als, Frachtgut aufgegebene Tiere die 
im § 83, angeführten Lieferfristen, gekürzt um 
die Hälfte der Abfertigungsfrist. 

(2) Die Lieferfrist ruht außer in den Fällen des 
§ 83 Abs. 8 auch für die Dauer der Wartung der 
Tiere und für die Dauer eines im Falle des § 129 
Abs. 2 verursachten Aufenthaltes. 

78. 

§ 131. Ablieferung 

(1) Der Empfänger ist verpflichtet, das Aus­
laden der Tiere zu besorgen; die Eisenbahn ist 
berechtigt, im Tarif Ausnahmen zuzulassen. 

(2) Nimmt der Empfänger die Tiere nicht 
'innerhalb der Abnahmefrist ab, so ist die Eisen­
bahn berechtigt, die Tiere' auf Gefahr und Kosten 
des Berechtigten bei einem Dritten zu hinter­
stellen; sie ist hiebei berechtigt, vom Empfänger 
auszuladende Tiere gegen Einhebung einer 
Nebengebühr auf Gefahr des Berechtigten auszu­
laden. 

79. 

E. Sonderbestimmungen 

§ 132. Allgemeinr:: Bestimmung 

Soweit in diesem Unterabschnitt nichts ande­
res bestimmt ist, gelten für die Beförderung von 
Gütern gemäß den Bestimmungen dieses Unter­
abschnittes die Bestimmungen der Unter ab­
schnitte A und B über die Beförderung von 
Gütern als Frachtgut und als Expreßgut sowie 
die Bestimmungen der Unterabschnitte C und D 
über die Beförderung von Leichen und lebenden 
Tieren sinngemäß. 

§ 133. Unbesetzte Bahnhöfe 

,Die Eisenbahn ist berechtigt, für die Beförde­
rung von Gütern von und nach unbesetzten 
Bahnhöfen besondere Beförderungsbedingungen 
festzusetzen, die von den Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes abweichen können. 

E n t w u r f ~ tex t: 

77. 

§ 130. Lieferfrist 

(1) - unverändert. 

(2) - entfällt. 

78. 

§ 131. Ablieferung 

(1) - entfällt. 

(2) - unverändert. 

79. 

Unterabschnitt "E. So n der be s tim m u n- , 
gen" - entfällt. 
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§ 134. Vereinfachter Expreßstückgutverkehr 

Die Eisenbahn ist berechtigt, zur vereinfamten 
Abwicklung des Expreßstückgutverkehrs -beson­
dere Beförderungsbedingungen festzusetzen, die 
von den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes ab­
weichen können. 

§ 135. Sammelwagen. Verteilerwagen 

Die· Eisenbahn ist beremtigt, besondere Beför­
derungsbedingungen festzusetzen, welche das Zu­
laden von Gütern in einen Wagen (Sammel­
wagen) unterwegs oder das Ausladen von Gütern 
aus' einem Wagen (Verteilerwagen) unterwegs, 
jeweils im Rahmen desselben Frachtvertrages, 
regeln; diese Beförderungsbedingungen können 
von den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes ab­
weichen. 

80. 

Abs. 1 des § 136: 

(1) Jede Eisenbahn ist verpflichtet, den übrigen 
an der Beförderung beteiligten Eisenbahnen die 
ihnen aus dem Beförderungsvertrag gebühren­
den Beträge zu zahlen, die sie gemäß den Bestim~ 
mungen dieses Bundesgesetzes, der zur Durm­
führung dieses Bundesgesetzes erlassenen, Verord­
nungen oder des Tarifes eingehoben hat oder 
hätte einheben sollen. Die Eisenbahnen sind ver­
pflichtet, die Art und Weise der Zahlung durch 
Vereinbarung zu regeln. 

81. 

E n t w u r f s tex t: 

.80. 

Abs. 1 des § 136: 

(i) Jede Eisenbahn ist verpflkhtet, den übri­
gen an der B~förderung beteiligten Eisenbahnen 
die ihnen aus dem Beförderungsvertrag gebüh­
renden. Beträge zu zahlen; die sie gemäß den 
Bestimmungen diesies Bundesgesetzes oder des 
Tarifes eingehoben hat oder hätte einheben 
sollen; die Eisenbahnen sind beremtigt, hievon 
abweichende Vereinbarungen zu treffen. Die 
Eisenbahnen sind verpflichtet, die Art und Weise 
der Zahlung durch Vereinbarung zu regeln. 

81. 

§ 137. Verhältnis zu anderen Rechtsvorschriften § 137. Verhältnis zu anderen Rechtsvorschriften 

(1) Der Siebente Absmnitt des Dritten Buches 
des Handelsgesetzbuches vom 10. Mai 1897 er­
hält nachstehende Fassung: 

"SIEBENTER ABSCHNITT 

Beförderung von Personen, Reisegepäck· und 
Gütern auf allen dem öffentlichen Verkehr die­

nenden Eisenbahnen 

§ 453. Für die Beförderung von Personen, 
Reisegepäck und Gütern auf allen dem öffent­
lichen Verkehr dienenden Eisenbahnen gelten die 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes nur inso­
weit, als die Eisenbahn-Verkehrsordnung, BGBl. 
Nr. 170/1967, keine besonderen Bestimmungen 
enthält. " 

(2) Für die Angelegenheiten der Eisenbahnauf­
sicht auf den durch dieses Bundesgesetz geregel­
ten Gebieten gelten die Bestimmungen des Eisen­
bahngesetzes 1957, BGBl. Nr. 60; die in den 
§§ 2, 4, 6, 10, 63, 83, 89 und 90 vorgesehenen 
Genehmigungsverfahren werden hiedurch nicht 
berührt. . 

(1) - lediglich anstelle der Fundstelle "BGBl. 
Nr. 170/1967" wird die Fundstelle "BGBl. 
Nr. 170/ 1967 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. Nr. XX/197 ." gesetzt, ansonsteIi unver­
ändert. 

(2) - entfällt. 

(3) Die Bestimmungen des· § 4 des Güter­
beförderungsgesetzes, BGBl. Nr. 63/1952, zuletzt 
geändert durch Bundesgesetz BGBl. Nr. 54/1963, 
die Bestimmungen des Kraftfahrliniengesetzes 
1952, BGBl. Nr. 84, zuletzt geändert durch Bun­
desgesetz BGBl. Nr. 20/1970, die Bestimmungen 
des Eisenbahn- und Kraftfahrzeughaftpflicht­
gesetzes, BGBl. Nr. 48/1959, in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 69/1968, und des 
Atomhaftpflimtgesetzes., BGBl. Nr. 117/1964, 
werden durch die Bestimmungen dieses Bundes­
gesetzes nicht berührt. 
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(3) Die Bestimmungen des § 4 des Güterbeför­
derungsgesetzes, BGBl. Nr. 63/1952, die Bestim­
mungen des Eisenbahn- und Kraftfahrzeughaft­
pflichtgesetzes, BGBl. Nr. 4811959, und des 
Atomhaftpflichtgesetzes, BGBl. Nr. 117/1964, 
werden durch die Bestimmungen dieses Bundes­
gesetzes nicht berührt. 

82. 

§ 138. Inkrafttreten 

(1) Dieses Bundesg,esetz tritt am 1. Jänner 1968 
in Kraft. 

(2) Verordnungen zu diesem Bundesgesetz 
können von dem der Kundmachung dieses Bun­
desgesetzes folgenden Tage an erlassen werden 
und treten frühestens zugleich mit diesem Bun­
desgesetz in Kraft. 

(3) Mit dem Inkrafttreten dieses Bundes­
gesetzes treten die Eisenbahn-Verkehrsordnung, 
BGBl. Nr. 213/1954, und die hiezu erlassenen 
Verordnungen außer Kraft. 

83. 

§ 139. Vollziehung 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist, 
soweit in diesem Bundesgesetz nichts anderes 
bestimmt ist, das Bundesministerium für Verkehr 
und verstaatÜchte Unternehmungen betraut; in 
zivilrechtlichen Belangen ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesministerium für Justiz zu 
pflegen. 

E n t w u r f s tex t: 

82. 

§ 138 - entfällt. 

83. 

§ 139. Vollziehung 

Mit der Vollziehung dies,es Bundesgesetzes ist 
der Bundesminister für Verkehr, in zivilrechtli­
chen Belangen im Einvernehmen mit dem Bun­
desminister für Justiz, betraut. 
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